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Verfahren

Gemeinde Kummersbruck - Bebauungsplan "Untere Leite I" In Haselmuhl

1.4 Mal der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.13 Bepflanzungen - é6ffentliche Flachen 1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.09.2017 die Aufstellung des
Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ............... 2017

Offentliche Flachen werden laut Darstellung des Bebauungsplanes begriint. Zu ver- ortsiiblich bekannt gemacht.

Festsetzungen gemar; BauGB und BauNVO 1.2 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 1.3 Uberbaubare Grundsticksflache 1.5.4 Hauptfirstrichtung wenden sind Pflanzen laut Artenliste im Textteil (Griinordnung).

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaB § 3 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf

Geltungsbereich

gilt fur alle Gberbaubaren Flachen, wobei Baugrenzen in jedem Fall ein-
zuhalten sind, auch wenn die Abstandsflachenregelung nach der BayBO
geringere Grenzabstande ergeben wirde.

Die maximale Anzahl an Wohneinheiten betragt maximal zwei Wohneinheiten pro
Baukoérper und ausgewiesener Parzelle.

1.8 Einfriedungen

Bei mehr als 30 m2 fensterloser Fassadenflache ist eine Fassadenbegrinung zum Schutz
der Fassade vor Verwitterung und zur Unterstlitzung der Begrinung des Baugebiets
anzubringen. Es kdnnen alle Arten von Kletterpflanzen verwendet werden. Bei Schlingern
und Rankern sind geeignete Kletterhilfen vorzusehen.

G des riumlichen Gelt bereich JE\ Doppelh&duser und Hausgruppen sind nicht zuléssig. 1318 sein (siehe 1.2). ‘ ) . _ _ o ) 15.01.2018 stattgefunden.
renze des raumiichen Geltungsbereichs -3.1 baugrenzen Maximal zulassige Grundflachenzahl GRZ 0,35 Private Garten und Vorgarten sind mit standortgerechten, heimischen Strauchern und 3. Die friihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
(§ 9 Abs. 7 BauGB) B 23 BauNVO Heclfen, La?ubbaum.en U”d ‘Stauciien .I‘aut ArFenllsEe zu.bepﬂanz:en. Ein Anteil von _Z'er' gemaB § 4 Abs. 1 BauGB fur den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung
E augrenze (§ au ) i.4.2 Gaschiveshachanzahi gehdlzen bis 50 % ist zulédssig. Die Flachen sind gértnerisch und je nach Anlage méglichst vom 12.09.2017 hat in der Zeit vom 13.12.2017 bis 15.01.2018 stattgefunden.
1.6 AuBenwerbung und Reklame naturnah und extensiv zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten.
. . . . : - . . ) . L ) ) ) 4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.04.2018 wurden die
1.1 Art der baulichen Nutzun Eine Bebauung der Grundstucke ist nur innerhalb der Baugrenzen Maximal zuldssige GeschoBflachenzahl GFZ 0,70 Wechsellicht und grelle Farben sind nicht zulassig. Wechsellicht liegt vor, wenn sich der In den Privatgarten ist je Parzelle ein heimischer Laubbaum mindestens 2. Ordnung siehe Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaB § 4 Abe. 2 BauG in der
. (§ 9 Abs. 1 N gl BauGB) 2ulassig. 145 Arzahl derVllaesgh Betriebszustand der jeweiligen Beleuchtungsanlage in weniger als 10 Minuten &ndert. Artenliste oder ein Obstbaum, Hochstamm, zu pflanzen. Mindestens ein Baum ist als Zeit vom 26.04.2018 bis 28.05.2018 beteiligt.
S. r. au . _ S ) _ o .4.3 Anzahl der Vollgeschosse ) ) _ ”
Dies gl|t auch fur samtliche Nebengebaude, einschlieBlich Garagen, Ha_u;baumdan detr IitraBBenseltte ddeSrtGl'ukndStU.CkeES- zulfplfllanbzen._\ir']on dendm der Plan 5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.04.2018 wurde mit der
WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 Abs. 1 und 2 BauNVO) v o R 7 ausgenommen Carports gemaB gemeindlicher Stellplatzsatzung. Die zuldssige Anzahl der Vollgeschosse betragt maximal II (zwei). Zeichnung dargesteliten baumstandorten kann im £inzeltall abgewichen werden. Begriindung gemdB § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.04.2018 bis 28.05.2018
Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO werden nicht o5 Fir die Abstandsflach I <t At 6 der BavBO den. Di 1.7 Stellplatze offentlich ausgelegt.
ur die standasriacnenregeliung Is rt. er bay anzuwenden. 1es i i . . . . . . .
zugelassen. - 1.4.4 Anzahl der Wohneinheiten Anzahl und Anordnung von Stellplatzen regelt die gemeindliche Satzung. 1.15 Fassadenbegriinung 6. Die Gemeinde Kimmersbruck hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 05. Juni 2018

den Bebauungsplan gemaB § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 05. Juni 2018 als
Satzung beschlossen.

Kimmersbruck, den .......ccooeviiiiiinnn,
(Gemeinde Klimmersbruck)

- i s as i i i a i (Siegel)
1.3.2 Abstandsflachen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 1.4.5 Hohe von Hauptgebauden Als Emfnrledung.zurr? Straﬁ?nrand sind Hc?lzlattenzaune aus senkrechten HoIzIatFen, SO\.NIe (olegel)
Meta”zaune mlt einer HOhe von maX|ma| 1’20 m erlant. Maschendrahtzaune Slnd ........... R R L R LR AR RE R AL RERRREAL
Die Abstandsflachen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sind Die maximal zuldssige (Gesamt-) Héhe baulicher Anlagen betragt 11,0 m. zuldssig, sofern eine mindestens zweireihige Vorpflanzung als freiwachsende Hecke 1.16 Schutzzonen. Pflanzabstinde Erster Burgermeister Roland Streh!
einzuhalten. . - ; ” i erfolgt. Bei Vorgarten kann und soll auf Einfriedungen jedoch ganz verzichtet werden. ) ! 7. Das Landratsamt hat den Bebauungsplan mit Bescheid vom .......... AZ ..
E'? Wandhzhe :—..m del;‘ 'Il;raufseltzeEvondHEa:gt)gtet:au.(s.ens(\foohngt_ebhatu_t?isn) dsrr't Zwischen den Grundstiicken sind neben Metallziunen und Holzlattenzéunen aus senk Bei Baumpflanzungen sowie der Pflanzung von tiefwurzelnden Strauchern ist ein Mindest- gemaB § 10 Abs. 2 BauGB genehmigt.
ei eingeschossiger Bebauung (E un alseitig 5,40 m nicht Gberschreiten; - : . . (Siegel
bei zweigeschossiger Bebauung (E+1) talseitig 8,20 m nicht tberschreiten; rechten Holzlatten auch Maschendrahtzdune bis 1,20 m Héhe Gber Gelandeoberkante zu- a.bStand von 2’.50 m zu Versorgu"gge'tung?n und Kan.alen' sowie von ®= M 2u Kabeln Genehmigungsbehérde)
Lage (unmaBstiblich) , ) P : “ . . . . einzuhalten. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind geeignete SchutzmaBnahmen ) S JeEmE e e
g der Kniestock darf jeweils nicht mehr als 1,25 m betragen; Ausnahme ,Zwerchgiebel®. gelassen. Es wird jedoch die Pflanzung von freiwachsenden Hecken empfohlen. Dies . . . . - i 8. Ausgefertigt
sollten zwei- bis dreireihige Hecken sein, Pflanzabstand 1,50 x 1,50 m. Zu pflanzen sind auf Kosten des Verursachers in Abstimmung mit den Leitungstragern durchzufiihren. Auf ]
Es gilt jeweils die talseitige, natirliche Geldndeoberfliche als Bezugspunkt (an der ) o i ' - ' ! . Ny . das DVGW Regelwerk ,Merkblatt GW 125 ,Baume, unterirdische Leitungen und Kimmersbruck, den ..........ocoeiiuiennes _ o o
= mindestens 50 % heimische Gehdlze (siehe beiliegende Artenliste), Ziergehdlze bis zu ~ _ . (Gemeinde Kimmersbruck)
unglnstigsten Stelle gemessen). ) . . Kanale" (2/13) wird verwiesen. ' (Cimmal) '
einem Anteil von maximal 50 %. (Siegel)

Kofering
C (434)

w2
plf=ie | |— W [ e
Kartengrundlage: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas Feb. 2017

Die Wandhohe ist das MaB von der Gelandeoberflaiche bis zum Schnittpunkt der
AuBenwand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand (Art. 6, Abs. 4,
Satz 2 BayBO).

Eine Uberschreitung der zuldssigen Baukérperhéhen fiir technisch erforderliche,
untergeordnete Bauteile (z.B. fliir Schornsteine, Antennen, Masten, technische Aufbauten
far Aufzige) um bis zu 1,0 Meter ist zugelassen.

1.4.6 Wandhéhen von Garagen und Nebenanlagen

Grenzbebauung von Garagen und Nebengebauden: Die maximale Wandhohe betragt
3,00 m uber Oberkante StraBenkante der ErschlieBungsstraBe (am Fahrbahnrand) an der
Grenze zwischen den Parzellen.

Diese Festlegung gilt bis zu einer Grundstiuckstiefe von 15 m (gemessen ab
Fahrbahnrand). Fir Nebengebdude auBerhalb dieses Grundsticksbereichs ist die
maBgebende Bezugshdhe das naturliche, bestehende Gelande (Hohenlinien im
Bebauungsplan). Die Wandhdhe an der Traufseite darf im Mittel nicht mehr als 3,00 m
betragen. Die Wandhohe ist das MaB von der Gelandeoberflache bis zum Schnittpunkt
der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand (Art. 6, Abs. 4,
Satz 2 BayBO).

Grundsatzlich sind Garagen nach Art. 6, Abs. 9 Nr. 1 BayBO zugelassen.

1.5 Dacher der Hauptgebaude, Garagen und
Nebengebdude

Dachausschnitte sind nicht zuldssig.

Zaunsockel und Sockelmauern sind aus Artenschutzgrinden nur bis zu einer Héhe von
0,02 m zulassig. Zwischen Zaun und Sockel ist ein Abstand von mindestens 0,08 m
einzuhalten. Der Verlauf der Zaune ist dem Gelande anzupassen.

1.9 Gestaltung des Gelandes

Das naturliche Landschaftsrelief ist soweit wie mdglich zu erhalten. Aufschittungen,
Terrassierungen oder Abgrabungen sind bis max. 1,00 m zulassig, wenn diese sich in das
naturliche Gelande einfigen. Dies ist gegeben wenn die Gelandehdhen des Urgeldandes
beibehalten oder nur geringfligig verandert werden. An den Parzellengrenzen ist das
naturliche Gelande einzuhalten. Davon abweichend kdnnen die einzelnen Grundsticke im
Anschluss zur StraBe bis maximal StraBenoberkante aufgefullt werden. Die entstehenden
Boschungen sind in das naturliche Gelande einzufligen und zu bepflanzen. Der
Boschungswinkel darf eine maximale Neigung von 1:2 aufweisen. Stutzmauern aus
Naturstein mit Vorpflanzung sind bis zu einer H6he von 1,00 m zulassig. Die Béschungs-
wurzel bzw. die Mauer muss einen Abstand von mindestens 1 m zur Grundsticksgrenze
einhalten.

Dem Bauantrag ist auch in Fallen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens ein Gelande-
schnitt mit Darstellung des natlrlichen und geplanten Gelédndeverlaufs beizugeben. Als
Bezugspunkt ist die nachstgelegene StraBenoberkante sowie der jeweilige H6henbezugs-
punkt darzustellen.

Durch geeignete MaBnahmen ist sicherzustellen, dass kein Oberflachenwasser auf Nach-
bargrundsticke abgeleitet wird. Zum Schutz vor Oberflachenwasser von den an-
grenzenden Ackerflachen ist entlang der (sud-) westlichen Grenze der betroffenen Bau-

Unterbodenmieten, die flur Vegetationszwecke vorgesehen sind, nach Ausbau mit

Bei der Bepflanzung entlang von landwirtschaftlichen Grundstlicken sind die gesetzlichen
Abstandsregelungen einzuhalten.

1.17 Artenlisten, Pflanzung, Pflege

Die Pflanzenarten der Listen im Textteil des Bebauungsplans sind bei PflanzmaBnahmen
far die Ortsrandeingriinung und auf offentlichen Flachen ausschlieBlich zu verwenden. Auf
diesen Flachen dirfen keine anderen (standortfremden) Arten verwendet werden.

Der Anteil der Pflanzen einer Art darf zwanzig von Hundert (20 %) nicht Ubersteigen.

Baume sind mindestens in der Qualitat Hochstamm, 3xv, m.B. 14-16 cm Stammumfang
zu pflanzen. Straucher sind mindestens in der Qualitat verpflanzte Straucher, 4 Triebe,
60/100 cm Hohe zu pflanzen.

Die Bepflanzung und Pflege der Ausgleichsflachen wird detailliert im Umweltbericht bzw.
den MaBnahmenkarten beschrieben.

1.17.4 Pflege / Unterhaltung

Die Anlagen der Freiflachen und die Pflanzungen haben fachgerecht gemaB DIN 18320
und DIN 18916 zu erfolgen und sind spdtestens in der nach Beginn der BaumaBnahme
folgenden Pflanz- und Vegetationsperiode fertigzustellen. Der Erhalt der Anpflanzungen
ist durch eine fachgerechte Pflege dauerhaft sicher zu stellen.

1.18 Eingriffs-Ausgleichsregelung

bei Ausgleichsflachen, die nicht im Eigentum der Gemeinde sind, die Bestellung einer

Erster Burgermeister Roland Strehl

9. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan / die Erteilung der Genehmigung
wurde am .......ceeiininnns gemalB § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsublich bekannt
gemacht. Der Bebauungsplan mit Begrindung wird seit diesem Tag zu den Ublichen
Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und Uber dessen
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft
getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und
die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Kimmersbruck, den .......ccoovviinviiinnnnns
(Gemeinde Kimmersbruck)
(Siegel)

Erster Burgermeister Roland Strehl

Hinweis: Die Verfahrensvermerke sind auf der Ausfertigung des Bauleitplans anzubringen.
Die ortsiibliche Bekanntmachung muss nach der Ausfertigung erfolgen.

Gemeinde
Kimmersbruck

BEBAUUNGSPLAN

1.5.1 Dachformen parzellen ein begrunter Erdwall so herzustellen und zu erhalten, dass oberhalb des Walls e ) o . . . . .
@ o ¥ eine ausreichend dimensionierte Mulde entsteht (zur Restflache von FI.Nr. 635 hin). Die Eingriffs-Ausgleichsregelung erfolgt, wie im Umwel_tberlchht beschrieben und dem m |t N teg Il e rte I
18 a) Bei der Ausfihrung E+D (max. Wandhdhe 5,40 m) sind nur Satteldacher mit einer gaﬁnazmenplzr}f dgrgestgllt, ?u; deKn" externben Eus?:)lglchszﬂacl;en auff I:Iurt—Nr. 73?0 s
a3k s Dachneigung von 38° bis 48° zulassig; emar_ ung ) ofering, emeinde ummersbruck. ie uordnungsfestsetzung er G ru n O rd n u n g
Ausgleichsflachen erfolgt zur Endfassung des Bebauungsplans.
. e o e, anerene o2 :Lei'gi;‘;;,;j;;eﬁjﬁ 1.10 Boden - | ~ Die im Rahmen der naturschutzrechtiichen Eingrifisregelung festgelegten Ausgieichs- | A 11 xameainas WO
) ) S < 15° bis 25; Suléssi ' Der belebte Oberboden und der kulturfahige Unterboden sind zu schonen, bei flachen missen nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes dem bayerischen Landesamt fir mily . 1NHCIIITCO | - L
Weitere Festsetzungen durch Planzeichen: 9 BaumaBnahmen getrennt abzutragen, fachgerecht zwischen zu lagern, vor Verdichtung Umweltschutz, Dienststelle Hof, Referat 56, Hans-Hégn-Str. 12, 95030 Hof, gemeldet . W .
Dachuberstande an der Traufe einschlieBlich Rinne (senkrecht gemessen) sind bis zu schiitzen und wieder ihrer Nutzung zuzufiihren. werden. P U te re Lelte I u hl
Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) ) maximal 60 cm, am Ortgang bis maximal 30 cm moglich. Bei einer beabsichtigten Lagerungsdauer von iber 3 Monaten sind die Oberboden- und Um die Sicherung des angestrebten Zustands der Ausgleichsfldchen zu gewéhrleisten, ist . S

—===

Strallenverkehrsflachen (6ffentlich) ca. 2,1 ha Balkon- und Terrasseniiberdachungen sind zugelassen. tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen zu begrinen (zur unbefristeten beschrankten personlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Freistaates 3
Baugrenze . . ] ' ' _ Vermeidung von Qualitatsverlust und zur Erosionsminderung). Bayern, vertreten durch die untere Naturschutzbehérde beim Landratsamt, erforderlich.
Geh- und Radweg (Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung) Bei Garagen und Nebenanlagen sind Satteldacher mit Dachneigungen von 38° bis 48° - - : - . . - Diese Sicherung ist von der der Gemeinde zu veranlassen.
zuléssig, ebenso Pultdcher oder Zeltdicher mit einer Dachneigung von 15° bis 25°, Bodenaushubmaterial soll mogllct?'st direkt im Baugebiet wieder elngfesetzt werden, um
StraRenbegrenzungslinie WAL I sowie Flachdacher. Andere Dachformen und Dachneigungen sind nicht zulassig. Probleme etwa wegen geogen erhohtem Schwermetaligehalt zu vermeiden.
Rettungsweg (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGE) 0.35(0.70 o 1,52 Dachaufbauten Sonstige Planzeichen, Hinweise und Empfehlungen
s Lage (unmaBstablich) | 1.11 Oberflachenwasser
o] - e Zwerchgiebel sind in den mittleren zwei Vierteln der Gebdudeseite zuldssig; bei _ . . ' . @ bestehende Grundstiicksgrenze
= Amberg:, A Doppelhdusern auch in den mittleren zwei Vierteln je Doppelhaushilfte. Die Anlage von Zisternen zur Regenwassernutzung ist verpflichtend (siehe auch
Straldenbegleitgrun (6ffentliche Grunflache - § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) / i N ER A \ ' Hinweise). ~—_/] vor 3
+ o L P . ) . . . geschlagene Grundstucksgrenze .
T G B Pachgauben sind als Satteldach- oder Schieppgauben mit einer maximalen Frontflache  7,m schutz vor Oberflachenwasser ist, zur Restflache von FI.N. 635 hin, ein begriinter /] : <
,_%\ %‘&,ﬁ% TN\ % von 2,0 m? (ohne Giebelflache bei Satteldachgauben) pro Gaube moglich. Erdwall so herzustellen und zu erhalten, dass oberhalb des Walls eine ausreichend . | Flursticksnummer Stand 2017 \ t ~F o N\
Anzupfianzende bzw, 2u erhaltende Baume, Straucher und sonsige 1\ “ T-IJC\ n Dachgauben sind zulissig dimensionierte Mulde entsteht (siehe 1.9). Das abgeleitete Wasser ist an den StraBen ) _\V-'_(f'-fﬁﬁi?g ,}/ P NN
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) §f N & e bei Einzelhdusern in den mittleren zwei Vierteln der Dachflache, geordnet in die Kanalisation abzufiihren. A bestehende Gebaude e S e MR (S BRSNS NE
yik e bei Doppelhausern ist ein Abstand vom Ortgang von mindestens 1,50 m einzuhalten. .
o Anzupflanzende Baume: Von den in der Planzeichnung dargestellten rL.;.% \\/ %'% geplante Gebaude (die Lage ist nicht verbindlich) E n d fa S S U n g VO I I l O 5 . J U n | 2 0 1 8
Baumstandorten kann im Einzelfall abgewichen werden. vjr ¥ 1.5.3 Dachdeckung 1.12 Versiegelu ng ~
i . y . . . Bauparzellennummer
Kilmmersbruck 27 . . "
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft e M Die Dachdeckung hat mit roten, braunen oder anthrazitfarbenen Dachziegeln Fur'.’;ws.ge,t Wetn'g zt_efahrznef FahrSpsr?n't_Gara%‘?n:ﬁ"rp'?tﬁe urnd kSteIIpIa?:i S'ng Irlur 'Zm 560 m> | und ungefahre GrundstiicksgroBe
o oder -steinen zu erfolgen. Beschichtete Metalldacheindeckungen in den genannten unbedingt notwen |g_en_ mrang zu_ eres !gen. erur sind versic e_rungsa ge _eage 8 - .- : R H
verwenden (zum Beispiel Rasengittersteine, Natur- und Betonsteinpflaster mit Rasen- Hohenlinien (Bezugsjahr 2017)
Flachen fur Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung Farbtéonen sind zuldssig. Anders farbige oder gldanzende Dachdeckungen sind nicht ! ) L it HG ¥
von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB) k. zuléssig, mit folgenden Ausnahmen: Warmwasser- und PV-Kollektoren sind zulssig. Die | 9¢" Wassergebundene Decken, Schotterrasen oder Fahrspuren mit durchiassigen i Hohenangabe & TN RENNER + HARTMANN CONSULT GMBH
) ) ) 635 ‘L‘J" ' ' - - . . . . . . . . 5
(siehe Plan zu den externen Ausgleichsflachen ) (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB) extensive Begrinung von Dachflachen ist ausdricklich zugelassen und erwilnscht. Zv.\.nschenraumen). Hiervon ausgenommen sind Terrassenflachen mit maximal 20 m Weitere Hinweise:
: Flache. . Ingenieurbiiro fiir Bau- und Umwelttechnik
Senatamesen) siehe Texttell des Bebauungsplans Marienstrale 6, 92224 Amberg
[ | ———— " o 4 Tel:09621/4860—-0 Fax: 09621 /48 60—49
0 10 25 50 100 m - e %%“h ﬂiﬁﬁmﬁ"’/ﬂ info@renner-consult.de Projekt-Nr. 05415-53
— Q Unmmitdblizh, genordisy Kirbingrundlage aus heips://gebptittalbayern &il/byernatidn. .. Dkt 2017
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Bestand: Gemeinde

"Der zu unterpflanzende Teil ist ein ca. 100-jahriger Fichtenbestand mit Kiefern, zu 100 % Nadelwald, schon etwas Kl'Jmmersbruck
aufgelichtet und mit einem ca. 5 Jahre alten Borkenkaferloch (500 bis 1000 gm). Der Bodenbewuchs besteht aus etwas

Naturverjliingung, Holunder und Brombeere. Nach Entnahme einiger weniger Fichten und Kiefern kann ein Laubholzbestand

begriindet werden" (Mail vom 26.01.2018 AELF Amberg).

Forstwirtschaftliches Ziel:
"Vom Amt flr Erndahrung, Landwirtschaft und Forsten Amberg wird fir die Flache wirtschaftlich die Umwandlung in 50 %
Nadel- und 50 % Laubwald empfohlen" (Mail vom 26.01.2018 AELF Amberg).

Lageplan unmaBstablich, Kartengrundlage aus dem Bayern-Atlas - https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/...

Luftbild, Parzellengrenzen sowie Biotope der Biotopkartierung (rote Schraffur): Bayern-Atlas
- https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/... - MaBstab siehe MaBstabsleiste unten

Beide Plane sind genordet.
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1. Verbindliche Festsetzungen gemald BauGB
und BauNVO

1.1 Artder baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung sind am Planblatt des Bebauungsplans
zu finden.

1.2 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Festsetzungen zur Bauweise sind am Planblatt des Bebauungsplans zu finden.

1.3 Uberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2
BauGB)

Die Festsetzungen zu den uUberbaubaren Grundstlicksflaichen sind am Planblatt des
Bebauungsplans zu finden.

1.4 Mald der baulichen Nutzung

Die Festsetzungen zum MalB der baulichen Nutzung sind am Planblatt des Bebauungs-
plans zu finden.

1.5 Dacher der Hauptgebaude, Garagen und
Nebengebadude

Die Festsetzungen zu den Ddachern der Hauptgebaude, Garagen und Nebengebdude sind
am Planblatt des Bebauungsplans zu finden.

1.6 AulBenwerbung und Reklame

Wechsellicht und grelle Farben sind nicht zulassig. Wechsellicht liegt vor, wenn sich der
Betriebszustand der jeweiligen Beleuchtungsanlage in weniger als 10 Minuten a@ndert.

1.7 Stellplatze

Anzahl und Anordnung von Stellplatzen regelt die gemeindliche Satzung.

1.8 Einfriedungen

Die Festsetzungen zu den Einfriedungen sind am Planblatt des Bebauungsplans zu
finden.

1.9 Gestaltung des Gelandes

Die Festsetzungen zur Gestaltung des Gelandes sind am Planblatt des Bebauungsplans zu
finden.
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VERBINDLICHE FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1.10 Boden

Die Festsetzungen zum Themenbereich Boden sind am Planblatt des Bebauungsplans zu
finden.

1.11 Oberflachenwasser

Die Festsetzungen zum Themenbereich Oberflaichenwasser sind am Planblatt des
Bebauungsplans zu finden.

1.12 Versiegelung

Die Festsetzungen zur Versiegelung sind am Planblatt des Bebauungsplans zu finden.

1.13 Bepflanzungen - 6ffentliche Flachen

Die Festsetzungen zu den Bepflanzungen der 6ffentlichen Flachen sind am Planblatt des
Bebauungsplans zu finden.

1.14 Bepflanzungen - private Flachen

Die Festsetzungen zu den Bepflanzungen der privaten Flachen sind am Planblatt des
Bebauungsplans zu finden.

1.15 Fassadenbegrinung

Die Festsetzungen zur Fassadenbegriinung sind am Planblatt des Bebauungsplans zu
finden.

1.16 Schutzzonen, Pflanzabstande

Die Festsetzungen zu Schutzzonen und Pflanzabsténden sind am Planblatt des
Bebauungsplans zu finden.

1.17 Artenlisten, Pflanzung, Pflege

Die Pflanzenarten der folgenden Listen sind bei PflanzmaBnahmen fir die Ortsrand-
eingrinung und auf 6ffentlichen Flachen ausschlieBlich zu verwenden. Auf diesen Flachen
dirfen keine anderen (standortfremden) Arten verwendet werden.

Der Anteil der Pflanzen einer Art darf zwanzig von Hundert (20 %) nicht tbersteigen.

Baume sind mindestens in der Qualitat Hochstamm, 3xv, m.B. 14-16 cm Stammumfang
zu pflanzen. Straucher sind mindestens in der Qualitat verpflanzte Straucher, 4 Triebe,
60/100 cm Hdhe zu pflanzen.

Die Bepflanzung und Pflege der Ausgleichsflachen wird detailliert im Umweltbericht bzw.
den MaBnahmenkarten beschrieben.
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VERBINDLICHE FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1.17.1 GroRbaume (Bdume 1. Ordnung)

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Quercus robur Stiel-Eiche
Acer platanoides Spitz-Ahorn Tilia cordata Winter-Linde
Fraxinus excelsior Esche Juglans regia Walnuss
Fagus sylvatica Buche

1.17.2 MittelgroRe Baume (Bdume 2. Ordnung)

Acer campestre Feld-Ahorn Prunus avium Vogelkirsche
Betula pendula Birke Pyrus communis Holzbirne
Carpinus betulus Hainbuche Sorbus aucuparia Eberesche
Malus sylvestris Holzapfel

1.17.3 Straucher

Cornus sanguinea Hartriegel Rosa canina Hundsrose

Coryllus avellana Hasel Rosa rubiginosa Weinrose

Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen Rubus caesius Kratzbeere
Ligustrum vulgare Liguster Rubus fruticosus Brombeere

Lonicera xylosteum Heckenkirsche Rubus idaeus Himbeere

Prunus spinosa Schlehe Salix caprea Salweide

Rhamnus catharticus Kreuzdorn Sambucus nigra Holunder

Ribes uva-crispa Wilde Stachelbeere Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Rosa arvensis Kriechende Rose Viburnum opulus Gewdhnl. Schneeball

Hinweis: Auf Grund der Feuerbrandgefahr sollte bis auf weiteres auf die Verwendung von
hochanfalligen Wirtspflanzen verzichtet werden.

1.17.4 Pflege / Unterhaltung

Die Anlagen der Freiflachen und die Pflanzungen haben fachgerecht gema DIN 18320
und DIN 18916 zu erfolgen und sind spdtestens in der nach Beginn der BaumaBnahme
folgenden Pflanz- und Vegetationsperiode fertigzustellen. Der Erhalt der Anpflanzungen
ist durch eine fachgerechte Pflege dauerhaft sicher zu stellen.

1.18 Eingriffs-Ausgleichsregelung

Die Festsetzungen zur Eingriffs-Ausgleichsregelung, wie etwa die Zuordnungsfestsetzung
der Ausgleichsflachen, sind am Planblatt des Bebauungsplans und am MaBnahmenplan zu
finden.
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VERBINDLICHE FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Ausgefertigt*

(Gemeinde Kimmersbruck)
(Siegel)

1. Blrgermeister

*: Die Ausfertigung der Endfassung der Satzung dient der Schaffung einer Originalurkunde, zum Nachweis dass
der Inhalt des Bebauungsplans mit dem vom Satzungsgeber Beschlossenem Ubereinstimmt. Dazu missen alle
Teile der Satzung (Plan, Festsetzungen, Hinweise, ... AusgleichsmaBnahmen) durch den Blrgermeister
ausgefertigt werden. Die Ausfertigung muss nach dem Satzungsbeschluss und vor der Bekanntmachung
erfolgen. (Siehe Ulrich Kuschnerus: Der sachgerechte Bebauungsplan 2004 / 2010 - ISBN 978-3-87941-917-3.)
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HINWEISE

2. Hinweise

2.1 Telekommunikation

Zur Unterbringung von Telekommunikationslinien sind in allen StraBen geeignete und
ausreichende Trassen vorzusehen.

2.2 Kabelhausanschllsse

Bei der Bayernwerk Netz GmbH dlirfen flir Kabelhausanschlisse nur marktlbliche Ein-
fihrungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden.
Prifnachweise sind vorzulegen.

2.3 Denkmalschutz

Zu Tage tretende Bodendenkmaler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische
Landesamt fir Denkmalpflege oder an die Untere Denkmalschutzbehérde (gemaB Art. 8
Abs. 1-2 DSchG).

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet ist verpflichtet, dies unverzliglich
der Unteren Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt flir Denkmalpflege anzuzeigen.
Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentimer und der Besitzer des Grundstlicks
sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten die zu dem Fund gefiihrt haben. Die
Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Gbrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten,
die zu dem Fund gefiuhrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhaltnisses teil, so wird er durch
Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum
Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die
Untere Denkmalschutzbehdrde die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung der
Arbeiten gestattet.

2.4 AulBenwerbung und Reklame
Bei Werbeanlagen ist nach Art. 57 Abs. (1) 11. BayBO zu verfahren.

2.5 Grundwasser

Grundwasseranschnitte sowie die Behinderung seiner Bewegung ist zu vermeiden.
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HINWEISE

2.6 Niederschlagswasser und Oberflachenwasser

Durch geeignete MaBnahmen ist sicherzustellen, dass kein Oberflachenwasser auf Nach-
bargrundstiicke abgeleitet wird.

Anfallende Niederschlagswasser sind, soweit mdglich, auf dem Grundstlick durch
geeignete MaBnahmen der Wiederverwendung / Versickerung zuzufiihren; eine Be-
eintrachtigung der Anwohner ist dabei zu vermeiden.

Die Anlage von Zisternen zur Regenwassernutzung ist verpflichtend. Damit Riick-
wirkungen auf das Trinkwasser der 6ffentlichen und hduslichen Trinkwasserversorgung
ausgeschlossen werden kdnnen, mdchten wir vorsorglich darauf hinweisen, dass gem.
§ 17 Abs. 6 TrinkwV keinerlei feste Verbindung zwischen Trink- und Betriebswasser-
installation vorhanden sein darf. Diese Anlagen sind gemaB § 13 Abs. 4 TrinkwV seitens
des Betreibers bei der zustandigen Behdrde (i. d. R. Gesundheitsamt) anzuzeigen.

2.7 Firstrichtung

Die Firstrichtung ist parallel zu mindestens einer Parzellengrenze festgesetzt. Eine
zukunftsorientierte Firstausrichtung ist anzustreben, da so effektiv Sonnenenergie fir
Warmwasser bzw. Photovoltaik-Technik genutzt werden kann. Es empfiehlt sich weiter,
den Einbau von Leerrohren flir eine nachtragliche Auf- und Umristung fir ressourcen-
schonenden und emissionssenkenden MaBnahmen vorzusehen.

2.8 Immissionen

2.8.1 Liegenschaften der Bundeswehr / Truppenibungsplatze

Bebauungen oder Flachennutzungen dirfen in Hinblick auf die daflir geltenden Schall-
pegelrichtwerte (Immissionsrichtwerte) keinen einschrankenden Einfluss auf den Dienst-
betrieb der Liegenschaften der Bundeswehr ausliben.

Fir Bauvorhaben in Folge der vorliegenden Bauleitplanung sind von militérischen Liegen-
schaften ausgehende Larmimmissionen im Sinne des Bundes- Immissionsschutzgesetzes
zu erwarten. Von diesen Liegenschaften gehen bei Tag und in der Nacht Larm-
immissionen aus.

Bei der Ermittlung von Mindestabsténden oder zur Feststellung der Notwendigkeit nach
DIN 18005 Teil 1 - ,Schallschutz im Stadtebau, Grundlagen und Hinweise fir die
Planung" ist bei Liegenschaften der Bundeswehr im Allgemeinen von einem flachen-
bezogenen Schalleistungspegel (FSLP) von 65 dB (A) tags und nachts auszugehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und Ersatzanspriiche, die sich auf die von
Truppeniibungsplatzen / militarischen Liegenschaften ausgehenden Emissionen beziehen,
nicht anerkannt werden.
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2.8.2 Luftwarmepumpen und andere stationare haustechnische Anlagen

Luftwdrmepumpen® und andere stationdre haustechnische Anlagen sind gemiB § 22
Abs. 1 BImSchG so zu errichten und zu betreiben, dass

1. Gerausche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, und
2. Vorkehrungen getroffen werden, um die Ausbreitung unvermeidbarer Gerausche auf
ein MindestmaB zu beschranken,

soweit dies erforderlich ist, um die Nachbarschaft vor erheblichen Beldstigungen zu
schiitzen.

Die Bundesregierung hat Immissionsrichtwerte festgesetzt, bei deren Uberschreitung
schadliche Umwelteinwirkungen durch erhebliche Larmbelastigungen fir die (Wohn)
Nachbarschaft durch die Gerausche technischer Anlagen zu besorgen sind (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm).

Fir Gebiete, in denen Wohnen regelmaBig zulassig ist, sind folgende Immissions-
richtwerte festgesetzt worden:

a) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend
gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (Mischgebiet)
tagsiber 60 dB(A) nachts 45 dB(A)

b) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (Allgemeines Wohn-
gebiet) tagstiber 55 dB(A) nachts 40 dB(A)

c) Gebiete, in denen ausschlieBlich Wohnungen untergebracht sind (Reines Wohn-
gebiet) tagsiber 50 dB(A) nachts 35 dB(A)

Nachtzeit ist nach dieser Vorschrift die Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.

Betreiber von stationaren Anlagen haben daflir Sorge zu tragen, dass die Immissions-
richtwerte eingehalten werden. Bei den gesetzlichen Larmschutzvorgaben handelt es sich
um Betreiberpflichten, die im Verantwortungsbereich des Bauherrn liegen und ggf. von
betroffenen Nachbarn auch auf dem Privatrechtsweg eingeklagt werden kénnen. Es wird
dringend empfohlen. die Vertraglichkeit der Anlage bereits in der Planungsphase bzw. in
den Bauvorlagen zu berlicksichtigen, da zu diesem Zeitpunkt noch Einfluss auf den
Standort der haustechnischen Anlagen genommen werden kann.

Da die Berechnungen der Larmimmissionen und eine Beurteilung einer Anlage nach TA
Larm besondere Fachkenntnisse erfordern, sollten diese von einem Sachkundigen durch-
gefiihrt werden, insbesondere wenn als Vorbelastung noch andere technische Larm-
quellen zu bertcksichtigen sind.

Um Nachbarschaftskonflikte und spatere kostenintensive Nachbesserungen zu ver-
meiden, sollten bereits in einem frihen Planungsstadium folgende MaBnahmen zur Ein-
haltung der maBgeblichen Immissionsrichtwerte berilicksichtigt werden:

1. Aufstellung des Gerates

e Die Warmepumpe sollte nicht in der Nahe von Wohn- und Schlafraumen aufgestellt
werden.

e Die in der Tabelle genannten Uberschlagigen Mindestabstande zu den
nachstgelegenen Wohn- oder Schlafzimmerfenstern kénnen als Orientierungswerte
dienen:

! Landratsamt Amberg-Sulzbach — SG 53, Stellungnahme zum Immissionsschutz, Schreiben vom 24.05.2018  753-6102.03
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Schallleistungspegel der Warmepumpe

45d8 | 50dB | 55dB | 60dB | 65dB | 70dB
Gebietseinstufung Mindestabstand Warmepumpe — Immissionsort (in Metern)
Mischgebiet 2 4 £ 13 23 32
|_Allgemeines Wohngebiet 4 7 13 23 32 49
Reines Wohngebiet 7 13 23 32 49 80 |

Quelle: Bayerisches Landesamt fir Umwelt: Larmschutz bei Luft-Warmepumpen, Augsburg 2016.

Das Gerat sollte nicht zwischen zwei reflektierenden Flachen (Hauswande, Vordach)
aufgestellt werden. Wenn der Gerdtelarm von massiven Wanden reflektiert wird,
erhoht sich der Gerduschpegel am Immissionsort.

Die Aufstellung einer Warmepumpe innerhalb des eigenen Wohnhauses beugt
Larmbelastigungen der Nachbarschaft vor. Durch eine schwingungsisolierende
Aufstellung kann eine Kérperschalllibertragung in das Gebaude vermieden werden.

Bei einer AuBenaufstellung der Warmepumpe kdénnen Larmschutzwénde oder
Einhausungen eine Larmminderung bringen. Um die gewlinschte Larmreduzierung zu
erreichen, sind Schallschutzwande mdglichst nah an der Larmquelle zu errichten. Sie
sollten héher und breiter als das Gerat selbst sein.

2. Auswahl des Gerates

Bereits beim Kauf der Warmepumpe sollte ein Gerat mit einem mdglichst geringen

Schallleistungspegel gewdhlt werden. Ein Schallleistungspegel von 50 dB(A)
entspricht dem aktuellen Stand der Technik.
Ausreichend dimensionierte Pufferspeicher bei Luftwarmepumpen kénnen

Anschaltvorgange und Betriebszeiten zur Nachtzeit verringern.

Die Anlage sollte mdglichst wenig tieffrequente Gerauschanteile erzeugen. Auch
diarfen Gerausche nicht tonhaltig sein, d.h. es sollten keine Einzeltdne (Brummen,
Pfeifen) hervortreten. ?

Nahere Informationen zum Larmschutz bei Luftwarmepumpen erhalten Sie auch auf der
Homepage des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt (LfU) unter folgendem Link:
http://www.Ifu.bayern.de/laerm/luftwaermepumpen/index.htm.

? Landratsamt Amberg-Sulzbach — SG 53, Stellungnahme zum Immissionsschutz, Schreiben vom 24.05.2018  753-6102.03
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2.9 Weitere Mallinahmen zur Vermeidung von
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft

Um die Durchlassigkeit fur Kleintiere zu erhalten, ist - wo immer méglich - auf Barrieren
wie Mauern, Sockel und Treppen zu verzichten.

Organische Abfdlle aus dem Garten sollen mdoglichst auf dem eigenen Grundstlick
kompostiert und das gewonnene Humusmaterial wieder dem Kreislauf der Bodenbildung
zugefihrt werden. Die Anlage von Kompoststellen auf jeder Grundstlcksparzelle wird
deshalb ausdricklich erwiinscht.

Bei den anfallenden Pflege- und Instandhaltungsarbeiten ist nach Mdglichkeit auf den
Einsatz von Schadlings- und Unkrautbekampfungsmitteln sowie synthetischer
Dingemittel zu verzichten. Auf die Beachtung der giltigen Pflanzenschutzgesetze wird
hingewiesen.

Statt Rasenflachen mit intensiver Pflege, sollte zumindest in Teilbereichen extensive
Wiesenbereiche mit 2-3 maliger Mahd pro Jahr geschaffen werden, um die Artenvielfalt
zu erhéhen.

Es wird empfohlen, Kleinstlebensrdaume wie Nisthilfen flir Vogel und Fledermause, Mager-
und Trockenstandorte, Trockenmauern, Teich- und Feuchtflachen sowie Stauden-
pflanzungen anzulegen.

Es wird sich ausdricklich fir den Einsatz moderner, alternativer Heiztechniken
ausgesprochen. Zudem sei auf die Mdglichkeit der Verwendung von Regenwasser im
Haushalt, vor allem fiir Toilettenspilung und Waschmaschine, hingewiesen. Durch den
geringen Kalkgehalt des Regenwassers kann bei der Dosierung von Waschmitteln so auf
bis zu 50 % der Ublichen Menge verzichtet werden.

An den Gebduden sollen zur Stitzung des Bestands von Gebaude bewohnenden Vogel-
und Fledermausarten handelslibliche Fledermaus- und Vogelnisthilfen eingebaut oder
angebracht werden. Damit kann der allgemeine Quartiermangel flir diese Tiergruppen an
modernen Gebduden verringert werden.

Schutz von Végeln an groBen Fenstern oder Glasfronten: Werden Gebaude mit groBen
Fenstern oder Glasfronten errichtet, sollten Vorkehrungen getroffen werden, die einen
haufigen Anflug von Vdgeln weitgehend vermeiden kdénnen. Hierzu zdhlen zum Beispiel
das Anbringen von Vorhangen, Verwendung von nach auBlen verspiegeltem Glas,
Aufstellen von Grinpflanzen hinter den Scheiben, Bemalen der Scheiben mit einem
sogenannten Birdpen und anderes (siehe auch Broschire ,Vogelschlag an Glasflachen
vermeiden® des Bayerischen Landesamts flir Umweltschutz von 2010).
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3. Begrindung

3.1

Der Bebauungsplan basiert auf den folgenden
Zeitpunkt der Beschlussfassung giltigen Fassung:

Rechtsgrundlagen, Satzungs

Satzungen der Gemeinde
Kimmersbruck

BauGB (Baugesetzbuch)
BauNVO (Baunutzungsverordnung)
BayBO (Bayerische Bauordnung)

GaStellV (Verordnung Utber den Bau
und Betrieb von Garagen sowie Uber
die Zahl der notwendigen Stellplatze)

PlanzV (Planzeichenverordnung)
ROV (Raumordnungsverordnung)
BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz)

BayNatSchG (Bayer.
Naturschutzgesetz)

3.2 Lage des Baugebietes

Amberg
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Abbildung 1 - Lage des Baugebietes zu Amberg und zur Autobahn

beschluss

Rechtsgrundlagen in der jeweils zum

BIMSchG (Bundesimmissionsschutz-
gesetz)

18. BIMSchV (18. Bundesimmissions-
schutzverordnung)

BayLplG (Bayerisches
Landesplanungsgesetz)

DSchG (Bayerisches Denkmalschutz-
gesetz)

BBodSchG (Bundes-Bodenschutz-
gesetz)

BBodSchV (Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung)

WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
BayWG (Bayerisches Wassergesetz)

Das Gebiet liegt am westlichen
Ortsrand des Ortsteils Hasel-
mihl der Gemeinde Kimmers-
bruck an einem ostexponierten
Hang des Vilstals. Zur St 2165
sind es etwa 400 m, von dort
zum Stadtzentrum von Amberg
sind es etwas mehr als drei
Kilometer, zur Autobahnauf-
fahrt 66 der A6 sind es
weniger als 4 Kilometer.

=l
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Kartengrundlage: https://geoportal.bayern.de/bayernatias

Feb. 2017

Abbildung 2 - Lage des Baugebietes in Haselmihl

3.3 Geltungsbereich / Verfahren

Der Gemeinderat der Gemeinde Kimmersbruck hat am 12.09.2017 in o&ffentlicher
Sitzung die Aufstellung des qualifizierten Bebauungsplanes mit integrierter Griinordnung
fur das Allgemeine Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO , Untere Leite I" in Haselmuhl und
die Anderung des Flachennutzungsplans im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB
beschlossen.

Der raumliche Geltungsbereich des verbindlichen Bauleitplanes umfasst
die Flurstiicke der Gemarkung Koéfering mit den Nummern:
FI.-Nrn. 635/18, 635/28, sowie Teilflachen der Fl.-Nrn. 635 und 599 (BayernwerkstraB3e).

Er hat eine Gesamtflache von ca. 21.019 m2 (ca. 2,1 ha).

Der raumliche Geltungsbereich ist von folgenden Flurnummern bzw. deren Teilflachen
umgrenzt (siehe Festsetzungen durch Planzeichen):

im Westen eine Teilflache von Fl.-Nr. 635;

im Norden eine Teilflache von Fl.-Nr. 635;

im Osten die FI.-Nrn. 635/7, 635/29, 635/27, 635/26, 635/25, 635/17, 635/16, 635/1,
642/1 und eine Teilflache der FI.-Nr. 599 (BayernwerkstraBe);

im Sitden Fl.-Nrn. 642 (diese Grenze ist nicht abgemarkt).

Der Geltungsbereich wird zurzeit im Wesentlichen als Acker genutzt und ist im
Flachennutzungsplan als ,Flachen flr die Landwirtschaft" dargestellt (siehe unten).

Die Verfahrensvermerke sind auf der Ausfertigung des Bauleitplans (Planteil) zu finden.
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3.4 Beschreibung der stadtebaulichen Ausgangssituation
und Erfordernis der Planaufstellung, Ziel und Zweck
der Planung, Alternativen

Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes ist die sehr hohe Nachfrage nach Bauflachen
in der Gemeinde Kimmersbruck (die noch vorhandenen freien Parzellen reichen fir die
Nachfrage nicht aus - siehe ausfiihrliche Bedarfsbegrindung in der Begrindung zur
Flachennutzungsplan-Anderung) und die Verfiigbarkeit dieser relativ ortszentrumsnahen
Flache, im Anschluss an vorhandene Bebauung, mit Anbindung Uber die St 2165 zum
Stadtzentrum von Amberg und zur A6 Prag - NiUrnberg. Die ErschlieBung des Bau-
gebietes ist mdglich und eine schnelle Umsetzung der Bebauung vorgesehen.

Als Alternativen zur Ausweisung des Bebauungsplans ,Untere Leite I" in der vorliegenden
Fassung wurden folgende Méglichkeiten geprift:

1. Keine Neuausweisung des Baugebietes und Belassen der Flachen im jetzigen Zustand
(siehe auch Begriindung zur Anderung des Flachennutzungsplans): Dies fiihrt zur In-
anspruchnahme weniger geeigneter Flachen oder dazu, dass die Gemeinde die ,Wohn-
bediirfnisse der Bevoélkerung" und ,die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohner-
strukturen™ nicht ausreichend bertlicksichtigt. Da die Gemeinde keine alternativen Stand-
orte in Gebieten ohne ginstige Erzeugungsbedingungen hat, kann die Gemeinde der
hohen vorhandenen Nachfrage nach Einfamilienhausern ohne Verlust an landwirtschaft-
lichen Flachen mit glinstigen Erzeugungsbedingungen nicht nachkommen.

Geltungsbereich _,\\c5.
ca. 2,1 ha

Geltungsbereich - Baugrenze
ca. 1,93 ha

Baugrenze

stimmung)

WA| 1l

Gemeinde Kimmersbruck

&

BEBAUUNGSPLAN MIT
INTEGRIERTER GRUNORDNUNG
Aligemeines Wohngebiet
»Untere Leite I"
in Haselmhl

0.35|0.70
o
E

.16 BauGB)

1stige

largestellien
en.

Entwicklung

Vorentwurf 5.6 BauGB)

12. September 2017

Al . ;
RENNER + HARTMANN CONSULT GMBH " (s o

o

— PN\ © Py .~ Abbildung 4 — Aktueller Entwurf (Ausschnitt)

Abbildung 3 — Vorentwurf mit anderem Geltungsbereich

2. Noch der Vorentwurf beriicksichtigt spater geduBerte Erweiterungsabsichten von Land-
wirten nicht, so dass hier ein Konflikt bestand. Deshalb wurde der Geltungsbereich des
Bebauungsplans nach Siiden verschoben.
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3. Eine andere ErschlieBung (zum Beispiel mit mehreren Wendehammern) hat auf Grund
der GroBe und Lage des Baugebietes nur Nachteile.

3.5 Inhalte und wichtigste Ziele des Bauleitplans

Zielsetzung der Gemeinde ist es mit diesem Bebauungsplan die Wohnbedirfnisse der
Bevolkerung zu befriedigen, sozial stabile Bewohnerstrukturen zu erhalten, die Voraus-
setzungen flr die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevélkerung und flir Kosten
sparendes Bauen zu schaffen. Jungen Familien soll ausreichend Baugrund zur Verfligung
stehen: Der Abwanderung junger Bevoélkerungsschichten soll entgegen gewirkt werden.

Dabei ist zu beachten:

Die Belange des Umweltschutzes, einschlieBlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege sind aufgrund § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauGB bei der Aufstellung eines Bebauungs-
plans als Grundlagen der Abwagung immer zu bericksichtigen und nach § 1 Abs. 7
BauGB gerecht abzuwagen.

Die bedeutsamen Ziele des Umweltschutzes fiir den Bebauungsplan sind:

e Beeintrachtigungen der Schutzgiiter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser,
Luft, Klima und Landschaft sind grundsatzlich so gering wie mdglich zu halten;

e insbesondere sind die Belange des Menschen hinsichtlich des Larms und sonstigen
Immissionsschutzes sowie der Erholungsfunktion und die Kultur- und sonstigen
Sachgiter (z.B. Schutz von Bodendenkmalern) zu berilcksichtigen; deshalb
wurden von der Gemeinde ,Immissionsschutztechnische Gutachten™ zur
,Prognose und Beurteilung von Geruchsimmissionen" in Auftrag gegeben®, welche
Grundlage nicht nur fiar die Abwagung und die Festsetzungen des Bebauungs-
planes sind;

e nachteilige Auswirkungen auf die Lebensraumfunktion von Pflanzen und Tieren
sind soweit wie moéglich zu begrenzen, das heiBt Beeintrachtigungen wertvoller
Lebensraumstrukturen oder fir den Biotopverbund wichtiger Bereiche sind wo
moglich zu vermeiden;

e Beeintrachtigungen des Orts- und Landschaftsbildes auch im Gberértlichen
Zusammenhang sind soweit wie moéglich zu vermeiden; durch bauplanungs- und
bauordnungsrechtliche  sowie  grinordnerische  Festsetzungen st eine
ansprechende Gestaltung und Einbindung des Baugebiets in das Orts- und Land-
schaftsbild zu gewahrleisten;

e die Versiegelung von Boden ist méglichst zu begrenzen, sonstige vermeidbare
Beeintrachtigungen des Schutzguts sind zu vermeiden;

e nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser (Grundwasser und Ober-
flachengewadsser) sind entsprechend den jeweiligen Empfindlichkeiten (z.B.
Grundwasserstand, Betroffenheit von Still- und FlieBgewassern) so gering wie
madglich zu halten;

« Auswirkungen auf das Kleinklima (zum Beispiel Bericksichtigung von Kaltluft-
abfluBbahnen), die Immissionssituation und sonstige Beeintrachtigungen der
Schutzgiter Klima und Luft sind auf das unvermeidbare MaB3 zu begrenzen.

Zwangslaufig gehen mit einer Wohngebietsausweisung unvermeidbare Beein-
trachtigungen der Schutzgiter einher, die ab Kapitel 3.9 ab Seite 21 und im Umwelt-
bericht genauer behandelt werden.

Wegen der Nahe der geplanten Wohnbebauung zu landwirtschaftlichen Gebduden
(Stallungen) im Nordwesten ist der Immissionsschutz von besonderer Bedeutung: Der
Schutz der Menschen vor Beeintrachtigungen durch Geruch wurde deshalb im Rahmen
von geruchstechnischen Gutachten untersucht.

3 ,Immissionsschutztechnisches Gutachten” zur ,Prognose und Beurteilung von Geruchsimmissionen” KMB-3959-01 vom 24.02.2017

hoock farny ingenieure Landshut (veraltet)
und (als Grundlage der vorliegenden Abwagung) ,,Immissionsschutztechnisches Gutachten” zur ,Prognose und Beurteilung von Geruchs-
immissionen” KMB-3959-01_E02 vom 10.04.2018 hoock farny ingenieure Landshut (aktuell, im Anhang)
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Zu berlcksichtigen bei der Aufstellung des Bauleitplans sind neben den anderen
Belangen hier besonders auch die Belange der Land- und Forstwirtschaft (§1
Absatz 6 Nr. 8 BauGB). Die vorliegende Bauleitplanung soll den Bestand der landwirt-
schaftlichen Betriebe in der Nachbarschaft nicht geféhrden und Erweiterungsmdglich-
keiten der Betriebe offenlassen. Zur Beriicksichtigung der Belange der durch die Planung
betroffenen Landwirte siehe unten unter anderem Kapitel 3.7 ab Seite 18.

3.6 Planungsrechtliche Voraussetzung und Vorgaben fur
das Plangebiet

Die Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms Bayern und des Regionalplans der
Region Oberpfalz-Nord* werden ausfiihrlich in der Begriindung zur parallelen Flachen-
nutzungsplan-Anderung und in den beiden Umweltberichten behandelt. In der
vorliegenden Bauleitplanung werden unter anderem die folgenden Ziele Ubergeordneter
Planungen, wie des Landesentwicklungsprogramms (LEP) umgesetzt:

»(Z) In allen Teilrdumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen
oder zu erhalten ..." ,(G) Hierflr sollen insbesondere die Grundlagen fiir eine bedarfs-
gerechte Bereitstellung und Sicherung von Arbeitsplatzen, Wohnraum sowie Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gitern geschaffen oder erhalten
werden" (LEP vom 1.9.2013 - 1.1.1 - S. 8).

~Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach
8§ 1 Abs. 4 BauGB auslosen

Das geplante Wohngebiet Uberschneidet sich mit dem regionalen Grinzug ,Talraum
sudlich und nérdlich von Amberg mit Verbindung nach Sulzbach-Rosenberg'. Die
regionalen Grinziige nehmen wichtige Freiraumfunktionen, die dem 6kologischen Aus-
gleich, der Land- und Forstwirtschaft, der Erholung und der lufthygienischen Situation
dienen, wahr und sollen daher gem. 8 14.1 Regionalplan Oberpfalz-Nord erhalten
werden. Der zur Bebauung vorgesehene Teilbereich des Griinzugs ist jedoch bereits von
drei Seiten von Bebauung umgeben, so dass damit - wie in den Umweltberichten der
Bauleitplane dargelegt - voraussichtlich nur geringfligige Funktionsverluste einhergehen.
Durch die relativ flachensparende Planung und ErschlieBung sowie entsprechenden Fest-
setzungen im Bebauungsplan, wird zudem sichergestellt, dass diese Verluste mdglichst
gering ausfallen, so dass die vorgesehene Bebauung des Griinzugs noch hingenommen
werden kann."

,Grundsitze der Raumordnung als zu beriicksichtigende Vorgaben fiir nach-
folgende Abwdgungs- oder Ermessensentscheidungen nach Art.3 Abs. 1 S. 1
BayLplG

Die Land- und Forstwirtschaft soll gem. B III 1 des Regionalplans erhalten und gestarkt
werden. Dies gilt insbesondere flir Gebiete mit glinstigen Erzeugungsbedingungen. Dort
soll auf den Erhalt und die Verbesserung der natirlichen und strukturellen Voraus-
setzungen fir eine intensive Bodennutzung hingewirkt werden. Gem. der Begrindung zu
B III 2.1 des Regionalplans fallt hierunter u.a. auch der Erhalt der Nutzflache gegenliber
konkurrierenden Nutzungen. Gem. der landwirtschaftlichen Standortkartierung (LSK)
herrschen im Bereich des geplanten Wohngebietes glinstige Erzeugungsbedingungen vor.
Durch das Vorhaben kommt es zu einem Verlust an landwirtschaftlich intensiv genutzter
Flache, die nicht direkt kompensiert werden kann. Den Stellungnahmen der landwirt-
schaftlichen Fachstellen ist daher besondere Bedeutung beizumessen. ..." (siehe hierzu
unter anderem Kapitel 3.7 ab Seite 18).

Im Geltungsbereich sind keine Biotope der Amtlichen Bayerischen Biotopkartierung
zu finden.

¢ Regionalplan der Region Oberpfalz-Nord (6) http://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/leistungen/regionalplanung/regionalpl6/rpl6-
inhalt.htm
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Im geltenden Flichennutzungsplan® mit integriertem Landschaftsplan ist das
Gebiet nicht als ,Allgemeines Wohngebiet" nach § 4 BauNVO dargestellt. Es wird Uber-
wiegend als Flachen fir die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 beziehungsweise § 9 Abs. 1
Nr. 18 BauGB) dargestellt, mit Ausnahme der Zufahrten (FI.Nrn. 635/18 und 635/28),
die als Mischgebiet dargestellt sind. Die im Entwurf zum FNP / LP vom 7.5.2013 ebenfalls
(am sidlichen Rand der betroffenen Flache) dargestellten Baume (in der Legende unter
der Uberschrift ,Flachen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft™) waren bei der Kartierung zur Grinordnungsplanung und Umweltprifung des vor-
liegenden Bauleitplans nicht mehr vorhanden.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans weichen wesentlich von der Darstellung des
Flachennutzungsplans ab. Deshalb ist eine Anderung des Flachennutzungsplans im
Parallelverfahren erforderlich.

Die im Entwurf zum FNP / LP vom 7.5.2013 dargestellten (aber vor der Bestands-
aufnahme zur vorliegenden Bauleitplanung nicht mehr vorhandenen) Bdume k&énnen
langfristig in ihrer Funktion flr das Orts- und Landschaftsbild durch die festgesetzten
Baumpflanzungen ersetzt werden.

3.7 Land- und Forstwirtschaft

Die Gemeinde will die weitere Entwicklung und Erweiterung der landwirtschaftlichen
Betriebe im Umfeld nicht gefahrden, zudem ist den Stellungnahmen der landwirtschaft-
lichen Fachstellen besondere Bedeutung beizumessen (siehe Seite 17).

Wegen der Nahe der geplanten Wohnbebauung zu landwirtschaftlichen Gebauden
(Stallungen) im Nordwesten wurden immissionsschutztechnische Gutachten in Auftrag
gegeben; im immissionsschutztechnischen Gutachten vom 24.02.2017° konnten Er-
weiterungsabsichten der Landwirte auf den Flurnummern 560 (geplanter Schweinestall)
und Fl.Nr. 635 (mdgliche Erweiterung des Rinderstalls) noch nicht berlicksichtigt werden,
da diese bis dahin noch nicht geduBert wurden. Sobald die Gemeinde von der eventuellen
Notwendigkeit solcher Erweiterungen erfuhr, wurden weitere Gesprache gefiihrt und
darauf basierend Geruchsausbreitungsberechnungen durchgefiihrt (Ergebnisse in der Mail
vom 14.02.2018"). Diese Berechnungen kamen zum folgenden Ergebnis:

FI.Nr. 635 (Gmk Koéfering): Auf Grund der mdglicherweise geplanten Erhéhung des Tier-
bestandes auf bis zu 200 GV sind gréBere Mindestabstdande zum Wohngebiet erforderlich;
die Uberbaubare Flache ist deshalb zurlickzunehmen. Dies wurde bei der Weiter-
entwicklung der Planung beriicksichtigt.

FI.Nr. 560 (Gmk Kofering): ,.. an den bestehenden (betriebsfremden) Wohn-
nutzungen™ werden ,Geruchsstundenhaufigkeiten von bis zu 28 % erreicht ... wird der
Immissionswert von 15 % im Dorfgebiet bzw. 10 % im Mischgebiet deutlich (iber-
schritten. Das Vorhaben von Herrn Schénberger ware deshalb aus immissionsschutzfach-
lichen Griinden so nicht genehmigungsfahig" (Geruchsausbreitungsberechnungen, Mail
vom 14.02.2018). Also auch ohne das neue Baugebiet ware das zu diesem Zeitpunkt
geplante Vorhaben ,Neubau eines Schweinemaststalls fir 200 Mastschweine®™ und ,Um-
nutzung eines ehem. Stallgebdudes zur Haltung von 200 Masthahnchen und 100 Lege-
hennen™ nicht genehmigungsfahig. Nach weiteren Gesprachen zur Klarung der Sachlage
wurde Herrn Schonberger nochmals Gelegenheit gegeben sein Vorhaben den Vorgaben
durch Gesetze, Verordnungen, Richtlinien usw. anzupassen, damit weitere Berechnung
seine Erweiterungsabsichten bericksichtigen kénnen.

® Flichennutzungsplan der Gemeinde Kiummersbruck, aufgestellt 1984; Flichennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan
Neuaufstellung 2013, Arbeitsgemeinschaft RENNER+HARTMANN Consult GmbH + LOSCH LANDSCHAFTSARCHITEKTUR — beachte auch
parallele FNP-Anderung im Anhang

,Immissionsschutztechnisches Gutachten” zur ,Prognose und Beurteilung von Geruchsimmissionen“ KMB-3959-01 vom 24.02.2017
hoock farny ingenieure Landshut (veraltet, liegt nicht bei)

Mail vom 14.02.2018 hoock farny ingenieure Landshut (Geruchsausbreitungsberechnungen erganzend zu KMB-3959-01)
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Auf Grundlage der aktualisierten Erweiterungsabsichten der Landwirte Schénberger und
Neidl (Birner) wurde das Baugebiet geandert (Geltungsbereich nach Siden verschoben);
das Gutachten zu dieser Planung stellt fest:

~Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes "Untere Leite I" der Gemeinde Kimmersbruck keine schadlichen Umweltein-
wirkungen in Form erheblicher Beldstigungen im Sinne des § 3 Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) durch Geruchsimmissionen zu erwarten sind und der Betrieb zur
Haltung von Rindern auf dem Grundstick FI.Nr. 635 der Gemarkung Koéfering sowie der
ehemalige Betrieb zur Haltung von Schweinen auf dem Grundstlick FI.Nr. 560 der Ge-
markung Koéfering in keinem immissionsschutzfachlichen Konflikt mit dem Bebauungsplan
"Untere Leite I" der Gemeinde Kiimmersbruck in der aktuell begutachteten Fassung vom
10.04.2018 ... stehen.

Festsetzungen im Bebauungsplan zum Schutz der Nachbarschaft vor unzulassigen
Geruchsimmissionen sind nicht erforderlich® (aus dem Gutachten® Seite 29).

Die sonstigen an den Planungsbereich angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen
missen bei ordnungsgemaBer Bewirtschaftung ebenfalls keine Einschrankungen hin-
nehmen. Es kann zum Beispiel durch das Ausbringen von Gille und Jauche eine zeitweise
Beeintrachtigung des Baugebiets erfolgen. Diese ist nach der derzeitigen Gesetzeslage
hinzunehmen.

8 ,Immissionsschutztechnisches Gutachten” zur ,,Prognose und Beurteilung von Geruchsimmissionen” KMB-3959-01_E02 vom 10.04.2018

hoock farny ingenieure Landshut (aktuell im Anhang)
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3.8 Beschreibung der sonstigen wesentlichen Grundzige
der Planung

Auf der relativ ortszentrumsnahen Flache, im Anschluss an vorhandene Bebauung, mit
Anbindung zum Stadtzentrum von Amberg und zur Autobahnauffahrt Amberg-Sid der
A 6 wird neuer Wohnraum geschaffen.

3.8.1 ErschlieBung

Verkehr

Die verkehrstechnische ErschlieBung erfolgt Gber zwei Anbindungen an die Bayernwerk-
straBe, so dass etwa auch bei Unfdllen oder Bauarbeiten noch mindestens eine
Anbindung gewahrleistet ist.

Die Bebauung wird mit einer StraBe parallel zur BayernwerkstraBe erschlossen. Die Fahr-
bahnbreite betragt 6,5 m. Der bestehende Feldweg sudlich des Baugebietes (FI.Nr. 642)
bleibt in seiner jetzigen Funktion erhalten und wird an den Wendehammer an-
geschlossen, hiermit ist die Zufahrt zur Flurnummer 635 (restliche Ackerflache) und
weiter Richtung Koéfering (Rettungsweg) gesichert.

Am Sidende der ErschlieBungsstraBe sichert ein Wendehammer mit einer GroBe von
22 Meter mal 20 Meter die Befahrbarkeit durch vierachsige Miillfahrzeuge (- wegen der
noch fehlenden bzw. noch nicht verfigbaren Schleppkurven fiir diesen Fahrzeugtyp
wurde der Wendehammer entsprechend den Angaben des Millentsorgers dimensioniert).

Die Ortsmitte von Kimmersbruck, Kindergarten und Schule, Kirchen, Arztpraxen und
Einkaufsmoglichkeiten sind nicht nur mit dem KFZ sondern auch zu FuB und Uber
offentliche Verkehrsmittel gut zu erreichen. Im Vilstal 1duft der Radweg Kimmersbruck -
Amberg; in der BayernwerkstraBe sind Haltestellen des OPNV.

Es wird die Ausweisung der ErschlieBungsstraBen als Tempo-30-Zone empfohlen; hierfir
ist eine einheitliche StraBengestaltung erforderlich (Zonencharakter). Hier darf anders als
in verkehrsberuhigten Bereichen auf der StraBe geparkt werden. Private Stellplatze sind
wie in jedem Baugebiet noétig, siehe hierzu Kapitel 1.7 (Seite 4).

Kanale

Das geplante Gebiet kann ordentlich an die gemeindliche Abwasseranlage angeschlossen
werden: Auf Grund der Hanglage ist allerdings der Anschluss im Trennsystem nicht flr
die ganze Flache maoglich; die Parzellen 6 bis9 werden im Mischsystem (U(ber
FI.Nr. 635/18 an den vorhandenen Kanal in der BayernwerkstraBBe angeschlossen.

Von den restlichen Parzellen gelangt das anfallende Schmutzwasser bzw. Regenwasser
Uber neu zu erstellende Schmutzwasser- und Regenwasserkanale Uber FI.Nr. 635/28 zu
dem bestehenden Schmutzwasserkanal bzw. Regenwasserkanal in der BayernwerkstraB3e.
Diese leiten das Schmutzwasser zur Klaranlage bzw. (bestehender Regenwasserkanal)
das Wasser aus dem Baugebiet zusammen mit den Niederschlagswassern aus dem
Gesamteinzugsgebiet letztendlich (gedrosselt) zur Vils.

Die entsprechenden wasserrechtlichen Genehmigungen sind im Zuge der weiteren
Planungen zu beantragen.

Das Oberflachenwasser der Parzellen sollte, wenn mdéglich, Gber die belebte Bodenzone
versickert werden. Die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften sind dabei zu
beachten. Dritte dirfen durch die Versickerung nicht beeintrachtigt werden.
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Wasserversorgung

Der Anschluss an die bestehende ortliche Wasserversorgung ist jederzeit moglich. Der
Anschluss erfolgt lber das bestehende Ortsnetz. Zustdndig ist der Eigenbetrieb WEK
Wasser und Energie Kimmersbruck. Es wird empfohlen, nach § 5 WHG, sparsam mit
Wasser umzugehen. Die Vermeidung von Flachenversiegelungen, die Regenwasser-
nutzung und die Verwendung von wassersparenden Armaturen und Einrichtungen sollte
berilicksichtigt werden.

Energieversorgung

Die Stromversorgung erfolgt tber Erdverkabelung durch die Bayernwerk AG.

Millentsorgung

Diese ist sichergestellt durch die Abfallentsorgung des Landkreises Amberg-Sulzbach.
Samtliche StraBen sind fur die Befahrung mit 4-achsigen Millfahrzeugen ausgelegt.

Telekommunikation

Um die Anbindung des Baugebietes zu sichern sind zur Unterbringung von Tele-
kommunikationslinien in allen StraBen geeignete und ausreichende Trassen vorzusehen.

3.9 Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse

Dieser Punkt wird im Umweltbericht unter ,Schutzgut Mensch™ behandelt.

Wegen der Nahe der geplanten Wohnbebauung zu landwirtschaftlichen Gebduden
(Stallungen) im Norden und Nordwesten wurden immissionsschutztechnische Gutachten
in Auftrag gegeben um sicherzustellen, dass kein Konflikt zur geplanten Wohnbebauung
besteht (siehe Seite 37, Seite 18 und das Gutachten im Anhang).

3.10 Begriundung der stadtebaulichen und
grunordnerischen Festsetzungen

Aus den unter ,Inhalte und wichtigste Ziele des Bauleitplans™ (Seite 16f) genannten
Grinden ergibt sich die Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB):

Das Bauland wird als Allgemeines Wohngebiet (§ 4 Abs. 1 und 2 BauNVO) festgesetzt.
Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zuldassig (Beherbungsgewerbe, nicht
storende Gewerbebetriebe, Anlagen fir Verwaltung, Gartenbaubetriebe, Tankstellen).
Die ZufahrtstraBen (FI.Nrn. 635/28 und 635/18) und sonstigen ErschlieBungsstrallen
werden als 6ffentliche StraBenverkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) festgesetzt.
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Um dem Landschafts- und Ortsbild sowie den anderen zu berlicksichtigenden Belangen
gerecht zu werden und um den Eingriff zu minimieren ohne die Gestaltungsfreiheit flir die
einzelnen BaumaBnahmen mehr als nétig einzuschranken, werden Festsetzungen zu
Bauweise (§9 Abs.1 Nr.2 BauGB), Uberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9
Abs. 1 Nr. 2 BauGB) und Abstandsflachen, und zum MaB3 der baulichen Nutzung (§ 9
Abs. 1 Nr. 1 BauGB) getroffen:

Es wird die offene Bauweise nach § 22 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. Grundsatzlich gilt im
Baugebiet: Nur Einzelhduser sind zulassig.

Zulassig sind Baukorper mit E, E4+D und E+1.

Die Firstrichtung muss zu mindestens einer Parzellengrenze parallel sein.

Die Abstandsflachen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sind einzuhalten.

Eine Bebauung der Grundstlicke ist nur innerhalb der durch Planzeichen festgesetzten
Baugrenzen zuldssig. Dies gilt auch fir samtliche Nebengebadude, einschlieBlich
Garagen, ausgenommen Carports gemaf gemeindlicher Stellplatzsatzung.

Fir die Abstandsflachenregelung ist Art. 6 der BayBO anzuwenden. Dies gilt fir alle Gber-
baubaren Flachen, wobei Baugrenzen in jedem Fall einzuhalten sind, auch wenn die
Abstandsflachenregelung nach der BayBO geringere Grenzabstdande ergeben wirde.

Der Abstand der Baugrenze (siehe Festsetzungen durch Planzeichen) zur ErschlieBungs-
straBe betragt 5,00 m und zu privaten Flachen 3,00 m, mit Ausnahme der Baugrenzen zu
den sidlichen und 6stlichen Grenzen des Geltungsbereichs: Hier sind ebenfalls 5,00 m
Abstand festgesetzt, um hangabwarts flieBendes Wasser besser abfangen zu kénnen.

MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB):

Maximal zuldssige Grundflachenzahl GRZ 0,35

Maximal zuldssige GeschoBflachenzahl GFZ 0,70

Die zuldssige Anzahl der Vollgeschosse betragt maximal II (zwei).

Die maximale Anzahl an Wohneinheiten betragt maximal zwei Wohneinheiten pro
Baukodrper und ausgewiesener Parzelle.

Zur landschaftlichen Einbindung des Baugebietes und um Auswichse verhindern, etwa
um groBe Hoéhenunterschiede zwischen benachbarten Gebauden zu verhindern, wurden
fir das gesamte Allgemeine Wohngebiet Festsetzungen zur Héhe von Hauptgebauden
getroffen, die die maximale Gebaudehéhe und die maximale talseitige Wandhdhe regeln:
Die maximal zulassige (Gesamt-) Hohe baulicher Anlagen betragt 11,0 m.

Die Wandhdéhe an der Traufseite von Hauptgebauden (Wohngebauden) darf

bei eingeschossiger Bebauung (E und E+D) talseitig 5,40 m nicht Gberschreiten;

bei zweigeschossiger Bebauung (E+1) talseitig 8,20 m nicht tiberschreiten;

der Kniestock darf jeweils nicht mehr als 1,25 m betragen; Ausnahme ,Zwerchgiebel®.

Es gilt jeweils die talseitige, natirliche Gelandeoberfldche als Bezugspunkt (an der
ungunstigsten Stelle gemessen).

Die Wandhoéhe ist das MaB von der Gelandeoberflache bis zum Schnittpunkt der
AuBenwand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand (Art. 6, Abs. 4,
Satz 2 BayBO).

Eine Uberschreitung der zuldssigen Baukérperhéhen fiir technisch erforderliche, unter-
geordnete Bauteile (z.B. flr Schornsteine, Antennen, Masten, technische Aufbauten fir
Aufzige) um bis zu 1,0 Meter ist zugelassen.

Wandhdéhen von Garagen und Nebenanlagen bei Grenzbebauung: Die maximale Wand-
héhe betragt 3,00 m lUber Oberkante StraBenkante der ErschlieBungsstraBe (am Fahr-
bahnrand) an der Grenze zwischen den Parzellen.

Diese Festlegung gilt bis zu einer Grundstiickstiefe von 15 m (gemessen ab Fahrbahn-
rand). Fir Nebengebdude auBerhalb dieses Grundstiicksbereichs ist die maBgebende
Bezugshdhe das natirliche, bestehende Gelande (Hdhenlinien im Bebauungsplan). Die
Wandhoéhe an der Traufseite darf im Mittel nicht mehr als 3,00 m betragen. Die Wand-
hoéhe ist das MaB von der Geldndeoberflache bis zum Schnittpunkt der Wand mit der
Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand (Art. 6, Abs. 4, Satz 2 BayBO).
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Grundsatzlich sind Garagen nach Art. 6, Abs. 9 Nr. 1 BayBO zugelassen.

Die Festsetzungen zur Gestaltung (einschlieBlich ,Einfriedungen") dienen dem Schutz
von Orts- und Landschaftsbild oder haben stadtebauliche Grinde (einheitlicheres
Erscheinungsbild des Baugebietes ...):

Dachformen bei Hauptgebdauden, Garagen und anderen Nebengebauden:

Bei der Ausflihrung E+D (max. Wandhéhe 5,40 m) sind nur Satteldacher mit einer
Dachneigung von 38° bis 48° zuldssig; bei der Ausfihrung E oder E+1 (max.
Wandhoéhe 8,20 m) sind nur versetzte Pultdacher, Satteldacher, Walmdacher oder
Zeltdacher mit einer Dachneigung von 15° bis 25° zulassig.

Dachiiberstidnde an der Traufe einschlieBlich Rinne (senkrecht gemessen) sind bis
maximal 60 cm, am Ortgang bis maximal 30 cm mdglich.

Dachausschnitte sind nicht zuldssig.

Balkon- und Terrasseniberdachungen sind zugelassen.

Bei Garagen und Nebenanlagen sind Sattelddacher mit Dachneigungen von 38° bis 48°
zulassig, ebenso Pultdacher oder Zeltdacher mit einer Dachneigung von 15° bis 25°¢,
sowie (zusatzlich) Flachdacher. Andere Dachformen und Dachneigungen sind nicht
zulassig.

Dachaufbauten bei Hauptgebduden, Garagen und anderen Nebengebduden: Zwerch-
giebel sind in den mittleren zwei Vierteln der Gebaudeseite zulassig; bei Doppelhausern
auch in den mittleren zwei Vierteln je Doppelhaushélfte.

Dachgauben sind als Satteldach- oder Schleppgauben mit einer maximalen Frontflache
von 2,0 m2 (ohne Giebelflache bei Satteldachgauben) pro Gaube madglich.

Dachgauben sind zuldssig

e bei Einzelhdusern in den mittleren zwei Vierteln der Dachflache,

e bei Doppelhausern ist ein Abstand vom Ortgang von mindestens 1,50 m einzuhalten.
Die Dachdeckung hat mit roten, braunen oder anthrazitfarbenen Dachziegeln
oder -steinen zu erfolgen. Beschichtete Metalldacheindeckungen in den genannten Farb-
ténen sind zuldssig. Anders farbige oder glanzende Dachdeckungen sind nicht zuldssig,
mit folgenden Ausnahmen: Warmwasser- und PV-Kollektoren sind zuldssig. Die extensive
Begriinung von Dachflachen ist ausdriicklich zugelassen und erwiinscht.

Die Hauptfirstrichtung muss parallel zu mindestens einer Parzellengrenze ausgerichtet
sein (siehe 1.2).

AuBenwerbung und Reklame: Wechsellicht und grelle Farben sind nicht zulassig.
Wechsellicht liegt vor, wenn sich der Betriebszustand der jeweiligen Beleuchtungsanlage
in weniger als 10 Minuten andert.

Um Beeintrachtigung der Anwohner und Anlieger zu vermeiden, sind Stellplatze gemaB
der gemeindlichen Stellplatzverordnung® nachzuweisen.

Die Festsetzungen zur Griinordnung dienen neben stddtebaulichen Griinden (einheit-
licheres Erscheinungsbild des Baugebietes ...), dem Schutz des Bodens, des Oberflachen-
wassers, dem Artenschutz (zum Beispiel Verzicht auf Zaunsockel), also dem Schutz von
Natur und Landschaft und der menschlichen Lebensgrundlagen (siehe auch Kapitel 3.11
ab Seite 26).

EingriilnungsmaBnahmen sind flir das Orts- und Landschaftsbild notwendig und
erflllen 6kologische Funktionen. Deshalb werden zu pflanzende Baume festgesetzt bei
freier Standortwahl. An den im Planteil dargestellten Baumstandorten kann es aufgrund
von Grundstlickszufahrten oder aus anderen Griinden (unterirdische Leitungen)
erforderlich werden, von den Standorten in der Planzeichnung abzuweichen. Um eine
ausreichende Flexibilitat zu ermdglichen, ist daher das Abweichen zuldssig. Neben
gestalterischen Gesichtspunkten dient die Anpflanzung von Baumen als 6kologische MalB3-
nahme dem Kleinklima, da Baume temperaturregulierend und CO,-bindend wirken sowie
Staub und Kleinstpartikel aus der Luft filtern kénnen.

° Satzung Uber die Herstellung von Stellplatzen und Garagen und deren Ablésung der Gemeinde Kimmersbruck vom 30.04.1997
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In den Privatgarten ist je Parzelle ein heimischer Laubbaum mindestens 2. Ordnung siehe
Artenliste oder ein Obstbaum, Hochstamm, zu pflanzen. Mindestens ein Baum ist als
Hausbaum an der StraBenseite des Grundstliickes zu pflanzen. Von den in der Plan-
zeichnung dargestellten Baumstandorten kann im Einzelfall abgewichen werden.

Bepflanzungen - private Flachen: Private Garten und Vorgarten sind mit standort-
gerechten, heimischen Strauchern und Hecken, Laubbdaumen und Stauden laut Artenliste
zu bepflanzen. Ein Anteil von Ziergehdlzen bis 50 % ist zuldssig. Die Flachen sind
gartnerisch und je nach Anlage mdglichst naturnah und extensiv zu pflegen und
dauerhaft zu unterhalten.

Bei mehr als 30 m2 fensterloser Fassadenflache ist eine Fassadenbegriinung zum
Schutz der Fassade vor Verwitterung und zur Unterstitzung der Begriinung des Bau-
gebiets anzubringen. Es kdnnen alle Arten von Kletterpflanzen verwendet werden. Bei
Schlingern und Rankern sind geeignete Kletterhilfen vorzusehen.

Vorgaben zur Einfriedung, Aufschiittungen und Abgrabungen dient in erster Linie
der Vermeidung nachbarschaftlicher Konflikte, aber auch der Eingriffsminimierung in
Bezug auf Orts- und Landschaftsbild:

Als Einfriedung zum StraBenrand sind Holzlattenzaune aus senkrechten Holzlatten, sowie
Metallzaune mit einer Hohe von maximal 1,20 m erlaubt. Maschendrahtzaune sind
zuldssig, sofern eine mindestens zweireihige Vorpflanzung als freiwachsende Hecke
erfolgt. Bei Vorgarten kann und soll auf Einfriedungen jedoch ganz verzichtet werden.
Zwischen den Grundstlicken sind neben Metallzédunen und Holzlattenzaunen aus senk-
rechten Holzlatten auch Maschendrahtzaune bis 1,20 m Hdhe Uber Gelandeoberkante zu-
gelassen. Es wird jedoch die Pflanzung von freiwachsenden Hecken empfohlen. Dies
sollten zwei- bis dreireihige Hecken sein, Pflanzabstand 1,50 x 1,50 m. Zu pflanzen sind
mindestens 50 % heimische Gehdlze (siehe beiliegende Artenliste), Ziergehdlze bis zu
einem Anteil von maximal 50 %.

Zaunsockel und Sockelmauern sind aus Artenschutzgriinden nur bis zu einer Héhe von
0,02 m zuldssig. Zwischen Zaun und Sockel ist ein Abstand von mindestens 0,08 m
einzuhalten. Der Verlauf der Zaune ist dem Gelande anzupassen.

Gestaltung des Geldndes: Das natirliche Landschaftsrelief ist soweit wie mdglich zu
erhalten. Aufschittungen, Terrassierungen oder Abgrabungen sind bis max. 1,00 m
zuldssig, wenn diese sich in das natilirliche Gelande einfligen. Dies ist gegeben wenn die
Gelédndehbthen des Urgelandes beibehalten oder nur geringfiigig verandert werden. An
den Parzellengrenzen ist das natlrliche Geldnde einzuhalten. Davon abweichend kénnen
die einzelnen Grundsticke im Anschluss zur StraBe bis maximal StraBenoberkante
aufgeflllt werden. Die entstehenden Bdschungen sind in das natlrliche Geldnde ein-
zufligen und zu bepflanzen. Der Béschungswinkel darf eine maximale Neigung von 1:2
aufweisen. Stitzmauern aus Naturstein mit Vorpflanzung sind bis zu einer Héhe von
1,00 m zuldssig. Die Bo6schungswurzel bzw. die Mauer muss einen Abstand von
mindestens 1 m zur Grundstiicksgrenze einhalten.

Dem Bauantrag ist auch in Fallen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens ein Gelande-
schnitt mit Darstellung des natirlichen und geplanten Gelandeverlaufs beizugeben. Als
Bezugspunkt ist die nachstgelegene StraBenoberkante sowie der jeweilige Hohenbezugs-
punkt darzustellen.

Durch geeignete MaBnahmen ist sicherzustellen, dass kein Oberflachenwasser auf Nach-
bargrundstiicke abgeleitet wird. Zum Schutz vor Oberflachenwasser von den an-
grenzenden Ackerfldchen ist entlang der (sid-) westlichen Grenze der betroffenen Bau-
parzellen ein begriinter Erdwall so herzustellen und zu erhalten, dass oberhalb des Walls
eine ausreichend dimensionierte Mulde entsteht (zur Restfldche von FI.Nr. 635 hin).

Die Festsetzung von Schutzzonen (Pflanzabstiande) zu Ver- und Entsorgungstrassen
sowie von Mindestabstdnden zum Fahrbahnrand soll daflir Sorge tragen, dass Gehdlz-
pflanzungen nicht technische Einrichtungen beeintrachtigen und deshalb spater wieder
beseitigt werden miissen: Bei Baumpflanzungen sowie der Pflanzung von tiefwurzelnden
Strauchern ist ein Mindestabstand von 2,50 m zu Versorgungsleitungen und Kanalen,
bzw. von 0,5 m zu Kabeln einzuhalten. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind
geeignete SchutzmaBnahmen auf Kosten des Verursachers in Abstimmung mit den
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Leitungstragern durchzuflihren. Auf das DVGW Regelwerk ,Merkblatt GW 125" ,Baume,
unterirdische Leitungen und Kanale™ (2/13) wird verwiesen.

Bei der Bepflanzung entlang von landwirtschaftlichen Grundstlicken sind die gesetzlichen
Abstandsregelungen einzuhalten.

Das Ziel der Vermeidung und Verringerung von Eingriffsfolgen begrindet weitere
Festsetzungen:

Der belebte Oberboden und der kulturféahige Unterboden sind zu schonen, bei BaumafB-
nahmen getrennt abzutragen, fachgerecht zwischen zu lagern, vor Verdichtung zu
schiitzen und wieder ihrer Nutzung zuzufiihren. Bei einer beabsichtigten Lagerungsdauer
von Uber 3 Monaten sind die Oberboden- und Unterbodenmieten, die fiir Vegetations-
zwecke vorgesehen sind, nach Ausbau mit tiefwurzelnden, winterharten und stark
wasserzehrenden Pflanzen zu begriinen (zur Vermeidung von Qualitatsverlust und zur
Erosionsminderung). Bodenaushubmaterial soll mdéglichst direkt im Baugebiet wieder ein-
gesetzt werden, um Probleme etwa wegen geogen erhéhtem Schwermetallgehalt zu
vermeiden.

Oberflachenwasser: Die Anlage von Zisternen zur Regenwassernutzung ist ver-
pflichtend (siehe auch Hinweise).

Dem WHG entsprechend ist durch geeignete MaBnahmen sicherzustellen, dass kein Ober-
flachenwasser auf Nachbargrundstiicke abgeleitet wird. Zur Restflache von Fl.Nr. 635 hin
ist zum Schutz vor Oberflachenwasser ein begriinter Erdwall so herzustellen und zu
erhalten, dass oberhalb des Walls eine ausreichend dimensionierte Mulde entsteht. Das
abgeleitete Wasser ist an den StraBen geordnet in die Kanalisation abzuflihren (im Zuge
der ErschlieBungsplanung zu berticksichtigen).

Versiegelung: FuBwege, wenig befahrene Fahrspuren, Garagenvorplatze und Stellplatze
sind nur im unbedingt notwendigen Umfang zu befestigen. Hierfiir sind versickerungs-
fahige Belage zu verwenden (zum Beispiel Rasengittersteine, Natur- und Betonstein-
pflaster mit Rasenfugen, wassergebundene Decken, Schotterrasen oder Fahrspuren mit
durchlassigen Zwischenrdumen). Hiervon ausgenommen sind Terrassenflachen mit
maximal 20 m2 Flache.

Artenlisten, Pflanzung, Pflege: Die Pflanzenarten der Listen ab Seite 5 sind bei Pflanz-
maBnahmen auf 6ffentlichen Flachen ausschlieBlich zu verwenden. Auf diesen Flachen
dirfen keine anderen (standortfremden) Arten verwendet werden.

Der Anteil der Pflanzen einer Art darf zwanzig von Hundert (20 %) nicht tbersteigen.
Baume sind mindestens in der Qualitat Hochstamm, 3xv, m.B. 14-16 cm Stammumfang
zu pflanzen. Straucher sind mindestens in der Qualitat verpflanzte Straucher, 4 Triebe,
60/100 cm Hoéhe zu pflanzen.

Die Bepflanzung und Pflege der Ausgleichsflachen wird detailliert im Umweltbericht bzw.
den MaBnahmenkarten beschrieben.

Im Interesse aller Pflanzenbesitzer sollte auf Grund der aktuellen Feuerbrandgefahr im
Gebiet bis auf weiteres auf die Verwendung von hochanfélligen Wirtspflanzen verzichtet
werden.

Um die im Ubrigen genannten Ziele zu erreichen, gilt: Die Anlagen der Freiflachen und
die Pflanzungen haben fachgerecht gemaB DIN 18320 und DIN 18916 zu erfolgen und
sind spatestens in der nach Beginn der BaumaBnahme folgenden Pflanz- und
Vegetationsperiode fertigzustellen. Der Erhalt der Anpflanzungen ist durch eine fach-
gerechte Pflege dauerhaft sicher zu stellen.

Das Thema Eingriff und Ausgleich wird ausfihrlich im Umweltbericht behandelt. Dieser
Umweltbericht ist Teil der Begriindung. Dort wird auch genauer erldutert warum Fest-
setzungen zu EingriinungsmaBnahmen im Geltungsbereich nétig sind.

Die Eingriffs-Ausgleichsregelung erfolgt, wie im Umweltbericht beschrieben und den
Lageplénen dargestellt, auf den externen Ausgleichsflachen auf Flur-Nr. ... und
Gemarkung ... der Gemeinde .... Die Zuordnungsfestsetzung der Ausgleichsfléachen erfolgt
zum Entwurf / zur Endfassung des Bebauungsplans.
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3.11 Begrindung zur Grinordnung, Belange des
Umweltschutzes, einschlielslich des Naturschutzes
und der Landschaftspflege

»Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlagen fiir Leben
und Gesundheit des Menschen ... im besiedelten und unbesiedelten Bereich ... zu
schitzen, ..; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft." (aus § 1 BNatSchG).
»Grunordnungsplane sind von der Gemeinde aufzustellen, sobald und soweit dies aus
Grinden des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist; .." (Art. 4 Abs. 2
BayNatSchG).

Fir die Belange des Umweltschutzes ist gemaB § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprifung
durchzufiihren, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt
und in einem Umweltbericht (im Anhang) beschrieben und bewertet werden.

Die Grinordnerischen Belange und die Belange des Umweltschutzes werden ausflhrlich
im Umweltbericht behandelt, die genaue Bestandsaufnahme und Bewertung der Umwelt-
auswirkungen erfolgt ebenfalls dort (im Anhang; Ergebnisse siehe unten). Der Umwelt-
bericht ist Teil der Begriindung; auch seine Ergebnisse liegen der gemeindlichen
Abwdgung zu Grunde. Im Folgenden Ergebnisse des Umweltberichtes:

Durch die Ausweisung des Wohngebietes wird eine sinnvolle Erweiterung und Abrundung
der vorhandenen Siedlungsgebiete erreicht. Dadurch wird auf die Inanspruchnahme
hoéherwertiger Flachen mit unglnstigerer (Verkehrs-) Anbindung anderswo verzichtet,
nicht vermehrbarer Ressourcen werden geschont und nachteilige Auswirkungen auf die
Umwelt werden vermieden.

FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete oder Naturschutzgebiete, sowie Uberschwemmungs-
gebiete befinden sich nicht im Umfeld des Planungsgebietes, bzw. sind im Fall der Vilsaue
durch vorhandene Bebauung (in einer Breite von mehr als 90 m) vom Geltungsbereich
getrennt.

Der Geltungsbereich umfasst gering bedeutsame Lebensrdume, aber keine in der
Bayrischen Biotopkartierung erfasste Biotope. Durch grinordnerische und 6kologische
Festsetzungen fir den Geltungsbereich sowie durch die Ausweisung von internen und
externen Ausgleichsflachen wird eine ausgeglichene Bilanz von Eingriff und Ausgleich
erzielt.

Im Umweltbericht werden die derzeitigen Verhaltnisse beziliglich der Schutzgiiter im
Einzelnen beschrieben und die Auswirkungen des Bauleitplanes auf die Schutzgiter
erldutert und bewertet.

Zusammenfassend betrachtet entstehen durch die geplante Ausweisung im Bebauungs-
plan und die Realisierung der Bebauung in erster Linie Beeintrachtigungen der Schutz-
guter ,,Boden und Flache", sowie ,Wasser".

Die Auswirkungen auf die Schutzgtter ,Klima und Luft", sowie ,Landschaft, Landschafts-
bild, Erholungseignung™ sind von geringer Erheblichkeit.

Das Schutzgut ,Mensch®, das Schutzgut ,Kultur- und sonstigen Sachguiter® wird nur in
verhaltnismaBig geringem Umfang beeintrachtigt. Von wesentlicher Bedeutung ist der
Verlust von etwa 2 ha intensiv landwirtschaftlich genutzter Flache mit glnstigen
Erzeugungs-bedingungen.

Trotz der Lage des Baugebietes an einem Hang des Vilstal mit Sichtbeziehung bis hin
zum Mariahilfberg gibt es nur geringe Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild
(und damit auf die Erholungseignung), weil die geplante Bebauung nur einen relativ
schmalen Bereich am Rand von vorhandener Bebauung umfasst; die vorhandene
Bebauung im engeren und weiteren Umfeld hat wesentlich bedeutendere Auswirkungen
auf das Landschaftsbild. Zudem werden zur Eingrinung des Baugebiets Baume und
weitere Gehdlzstrukturen gepflanzt, die die Einbindung in die Landschaft noch
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unterstitzen. Festsetzungen (z.B. max. Hdhe baulicher Anlagen) helfen den Eingriff zu
minimieren.

Die Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt / Arten und Lebensrdaume halten sich in
Grenzen aufgrund der lUberwiegenden Beanspruchung strukturfreier, intensiv landwirt-
schaftlich genutzter landwirtschaftlicher Nutzflachen und des Erhalts bzw. der Versetzung
vorhandener Hecken.

Zwangslaufig und unvermeidbar wie bei jeder Bebauung sind die Auswirkungen auf das
Schutzgut ,Boden und Flache"™ erheblich. Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungs-
plans (maximale GRZ und Verkehrsflachen) ist eine zusétzliche Versiegelung bzw. Uber-
bauung von bis zu ca. 9.500 m2 madglich. Der Verlust landwirtschaftlicher Flachen mit
gunstigen Erzeugungsbedingungen ist nicht kompensierbar.

Es werden MaBnahmen zur Eingriffsvermeidung und -minimierung aufgezeigt. Nicht
vermeidbare Auswirkungen werden soweit mdglich im Geltungsbereich, wo das nicht
madglich ist auBerhalb des Geltungsbereichs ausgeglichen bzw. ersetzt.

Insgesamt ist das Vorhaben unter Berilicksichtigung der Vermeidungs- und Minderungs-
maBnahmen als umweltvertraglich anzusehen. Standorte mit geringeren Auswirkungen
auf die Schutzgiter gibt es nicht, beziehungsweise stehen nicht zur Verfligung.

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse noch einmal zusammen:

E .
Baubedingte Betriebsbedingte | Anlagebedingte rg_ebn.ls
SEACiELATS Auswirkungen | Auswirkungen Auswirkungen AL
& & & erheblichkeit
Boden und Flache mittel gering mittel mittel
Landschaft, Landschaftsbild, erin erin erin erin
Erholungseignung gerng gerng gering gering
Mensch, Kulturgiter und mittel erin erin erin
sonstige Sachgiiter gering gering gering
Klima / Luft gering gering gering gering
Wasser gering gering gering — mittel gering — mittel
Pflanzen, Tiere und deren
Lebensraume, Biologische mittel gering gering gering
Vielfalt
Die durch die Versiegelung hervorgerufene Beeintrachtigung des Schutzguts
Wechselwirkungen zwischen | Boden wirkt sich zum Beispiel auch nachteilig auf die Schutzgiiter Wasser
den Schutzgitern aus, aber es entstehen keine zusatzliche Belastungen durch
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern.
Anfilligkeit fir schwere . -
Unfalle oder Katastrophen keine zusatzlichen Belastungen.

(Quelle: Tabelle und Textauszug aus dem Umweltbericht S. 51f)

Die wahrend oder nach der offentlichen Auslegung gewonnenen zusatzlichen
Erkenntnisse zu den jeweiligen Schutzgltern wurden nachtraglich eingearbeitet.
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3.12 Ausgleich nach den Grundsatzen fir die Anwendung
der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung

Nach § la BauGB sind die ,Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher
Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit
des Naturhaushaltes .." in der Abwdgung zu berlicksichtigen. ,Der Ausgleich erfolgt
durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen ..." ,Ein Ausgleich ist nicht erforderlich,
soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulassig
waren."

Die Kommune soll also die durch die Bauleitplanung vorbereiteten Eingriffe in Natur und
Landschaft so gering wie méglich halten und unvermeidbare Eingriffe ausgleichen. Es ist
nachzuweisen, auf welche Art den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Rechnung getragen wird. Hierzu sind besonders grinordnerische MaBnahmen innerhalb
des Baugebiets geeignet, die auch dazu beitragen den Eingriff und damit den
notwendigen Ausgleich zu minimieren.

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wird ausfihrlich im Umweltbericht als Teil
dieser Begriindung behandelt (Ermittlung des Kompensationsbedarfs und der Kom-
pensationsmaBnahmen). Hier sind neben den geplanten MaBnahmen zur Vermeidung,
Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen, auch die Aussagen zu
AusgleichsmaBnahmen und Ausgleichsflachen zu finden. Diese MaBnahmen und Fest-
setzungen wurden in die Satzung eingearbeitet, unter anderem durch die Darstellung im
Planteil als Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 2 Nr. 20).

3.13 MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen
Auswirkungen der Planung (Monitoring)

Nach § 4c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen der
Bauflachenausweisung zu Uberwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige
Auswirkungen zu ermitteln und gegebenenfalls AbhilfemaBnahmen zu ergreifen. Die
MaBnahmen zum Monitoring sind laufend durchzufihren und nach Umsetzung der
Bebauung in einem abschlieBenden Bericht zu dokumentieren.
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3.14 Sonstiges

3.14.1 Befreiungen

Befreiungen von Festsetzungen werden nur mit Zustimmung der Gemeinde oder vom
Landratsamt erteilt, wenn die Voraussetzungen nach § 31 Abs. 2 BauGB erfillt sind. In
diesem Fall ist dann ein normales, baurechtliches Verfahren erforderlich, die
Genehmigungsfreistellung entfallt. Aufgrund der klaren Vorgaben im Bebauungsplan
sollte dies aber nur bei nachvollziehbaren Hartefdllen in Anspruch genommen werden.

3.14.2 Zusammenfassende Erklarung, Einstellen in das Internet

,Dem in Kraft getretenen Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklarung bei-
zufiigen Uber die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der
Offentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung in dem Bebauungsplan beriicksichtigt wurden,
und Uber die Griinde, aus denen der Plan nach Abwagung mit den gepriften, in Betracht
kommenden anderweitigen Planungsmadglichkeiten gewahlt wurde.® ,Der in Kraft
getretene Bebauungsplan mit der Begrindung und der zusammenfassenden Erklarung
soll ergédnzend auch in das Internet eingestellt und Uber ein zentrales Internetportal des
Landes zuganglich gemacht werden.™ (§ 10a BauGB)

3.15 Anhang

Im Anhang zur Begriindung finden sich der Umweltbericht, sowie das immissionsschutz-
technische Gutachten vom 10.04.2018.

Aufgestellt, 05. Juni 2018

RENNER + HARTMANN CONSULT GMBH

Ingenieurbiiro fiir Bau- und Umwelttechnik

MarienstraBe 6 - 92224 Amberg

Tel.: 09621/4860-0 Fax: 09621/4860-49
Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jirgen Tiefel
www.renner-consult.de

(Datei: 03__BegrindungUmweltbericht 05415 05-06-2018.docx bzw. 03__Begriindung 10-04-2018.pdf)
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4. Umweltbericht

Mit dem vorliegenden Umweltbericht wird den gesetzlichen Anforderungen nach
Durchfihrung einer sogenannten Umweltpriifung Rechnung getragen, welche die
Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie der EU in nationales Recht darstellt.

Die Inhalte des Umweltberichts ergeben sich aus der Anlage zu § 2 Abs. 4 und
§ 2a BauGB.

Die Bearbeitung des Umweltberichts erfolgt gemaB dem Leitfaden ,,Der Umweltbericht in
der Praxis" der Obersten Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des Innern,
erganzte Fassung vom Januar 2007.

4.1 Einleitung

4.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans

Zur Deckung des ortlichen Bedarfs an Wohnbauflachen plant die Gemeinde Kimmers-
bruck die Ausweisung des Allgemeinen Wohngebiets ,BayernwerkstraBe®™ in Haselmuhl im
Anschluss an vorhandene Wohngebiete (siehe Abgrenzung des Geltungsbereichs im
Bebauungsplan M 1:1.000 und Ubersichtslageplan auf Seite 13 der Begriindung).

it
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Kartengrundlage: https://geoportal.bayern.de/bayernatias

Abbildung 5 — Lage des Allgemeinen Wohngebietes (WA - schraffiert) in Haselmuhl

Hierflir wird ein Bebauungsplan mit integriertem Grinordnungsplan aufgestellt. Die
GroBe des Geltungsbereichs betragt ca. 2,1 ha.
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Im geltenden Flachennutzungs- und Landschaftsplan (FNP) ist der Geltungsbereich als
Flachen fir die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr.9 und § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) dar-
gestellt. Nur die Zufahrten von der Bayernwerkstra3e sind bisher Teil des Mischgebietes
(MI) an der Bayernwerkstraf3e.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans weichen wesentlich von der Darstellung des FNP
ab. Deshalb ist eine Anderung des Flachennutzungs- und Landschaftsplans im Parallel-
verfahren erforderlich (siehe Begriindung zur FNP-Anderung).
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Abbildung 6 - Ausschnitt aus dem geltenden FNP (siehe Plan  Abbildung 7 - Ausschnitt aus dem geanderten FNP
im Anhang)

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist fiir die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6
Nr. 7 und § 1la BauGB eine Umweltprifung durchzufiihren, in der die voraussichtlichen
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet
werden. In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die in der Abwagung zu berlcksichtigenden
Belange des Umweltschutzes aufgefiihrt. § 1a BauGB enthalt erganzende Regelungen
zum Umweltschutz, unter anderem in Absatz 3 die naturschutzrechtliche Eingriffs-
regelung. Nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB ist das Ergebnis der Umweltprifung in der
Abwagung zu bertcksichtigen.

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung hangen von der jeweiligen Planungs-
situation bzw. der zu erwartenden Eingriffserheblichkeit ab. Im vorliegenden Fall wird der
groBte Teil des Geltungsbereichs intensiv landwirtschaftlich genutzt (Acker auf
FI.Nr. 635); ein kleinerer Teil der Flache ist zum Beispiel mit Altgrasfluren und deren
Sukzessionsstadien bestanden, siehe hierzu die Bestandaufnahme ab Seite 40. Die
Auswirkungen auf die Schutzgliter Mensch, Boden, sowie Pflanzen, Tiere und biologische
Vielfalt sind sorgféltig zu prifen; die Lage des Baugebietes an einem Hang erfordert eine
genaue Betrachtung der Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft.
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Die bedeutsamen Ziele des Umweltschutzes fiir den Bebauungsplan sind:

- Beeintrachtigungen der Schutzgiter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft,
Klima und Landschaft sind grundsatzlich so gering wie méglich zu halten;

- insbesondere sind die Belange des Menschen hinsichtlich des Larms und sonstigen
Immissionsschutzes (Geruch ...) sowie der Erholungsfunktion und die Kultur- und
sonstigen Sachguter (z.B. Schutz von Bodendenkmalern) zu berlicksichtigen;

- nachteilige Auswirkungen auf die Lebensraumfunktion von Pflanzen und Tieren sind
soweit wie moglich zu begrenzen, d.h. Beeintrachtigungen wertvoller Lebens-
raumstrukturen oder fur den Biotopverbund wichtiger Bereiche sind méglichst zu
vermeiden;

- Beeintrachtigungen des Orts- und Landschaftsbildes auch im Uberdértlichen
Zusammenhang sind soweit wie mdglich zu vermeiden; durch bauplanungs- und
bauordnungsrechtliche sowie griinordnerische Festsetzungen ist eine ansprechende
Gestaltung und Einbindung des Baugebiets in das Orts- und Landschaftsbild zu
gewahrleisten;

- die Versiegelung von Boden ist mdglichst zu begrenzen, sonstige vermeidbare
Beeintrachtigungen des Schutzguts sind zu vermeiden;

- nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser (Grundwasser und Oberflachen-
gewasser) sind entsprechend den jeweiligen Empfindlichkeiten (z.B. Grundwasser-
stand, Betroffenheit von Still- und FlieBgewéassern) so gering wie méglich zu halten;

- Auswirkungen auf das Kleinklima (z.B. Bertlicksichtigung von KaltluftabfluBbahnen),
die Immissionssituation und sonstige Beeintrachtigungen der Schutzgtter Klima und
Luft sind auf das unvermeidbare MaB zu begrenzen.

Zwangslaufig gehen mit der Wohngebietsausweisung unvermeidbare Beeintrachtigungen
der Schutzguiter einher, die unten im Einzelnen dargestellt werden.

4.1.2 Darstellung der in einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen
dargelegten Ziele des Umweltschutzes und ihre Berlicksichtigung

Die im Regionalplan, LEP, im Landschaftsplan, sowie anderen Fachgesetzen und Fach-
planen dargelegten Ziele des Umweltschutzes und ihre Berucksichtigung werden im
Umweltbericht zur parallelen FNP-Anderung sowie teilweise unten bei den Schutzgltern
behandelt.
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4.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umwelt-
auswirkungen einschliefdlich der Prognose bei
Durchfuhrung der Planung

4.2.1 Schutzgut Boden und Flache

Der Untersuchungsraum befindet sich (Bay. FIS!°) in der Naturraum-Haupteinheit
,D61' ,Frénkische Alb', in der naturrdumlichen Untereinheit 'Hochfldache der Mittleren
Frankenalb® (081-A). Die Geologische Karte 1 : 500.000!' nennt hier ,Malm (WeiBer
Jura)" mit ,Mergel-, Kalk- u. Dolomitstein im Profil A--A' im Molasseuntergrund nach S
Ubergang von germanischer in helvetische Fazies “ (,,235b").

Die Ubersichtsbodenkarte von Bayern 1:25.00012 stellt fiir den Bereich ,235b - Fast
ausschlieBlich Braunerde (pseudovergleyt) aus Lehm bis Schluff (Deckschicht) Gber Lehm
bis Schluffton ((Kiesel-)Kalksandstein, (Sand-)Mergelstein) " dar.

Im Geltungsbereich sind keine Vorbelastungen festzustellen.
Altlastenverdachtsflachen und Altablagerungen sind in diesem Bereich nicht bekannt.
Es sind keine besonders leistungsfahig oder schutzwiirdigen Bodenflachen festzustellen.

Die derzeitigen landwirtschaftlichen Produktionsflachen im Geltungsbereich werden
als Acker intensiv genutzt. Es handelt sich um Bdden mit glinstigen Erzeugungs-
bedingungen (landwirtschaftlichen Standortkartierung - LSK, laut Stellungnahme des
Regionalen Planungsverband Oberpfalz-Nord vom 11.01.2018) in unmittelbarer
Siedlungsrandlage. ,Die Land- und Forstwirtschaft soll gem. B III 1 des Regionalplans
erhalten und gestarkt werden. Dies gilt insbesondere fiir Gebiete mit glnstigen Er-
zeugungsbedingungen. Dort soll auf den Erhalt und die Verbesserung der natirlichen und
strukturellen Voraussetzungen flr eine intensive Bodennutzung hingewirkt werden. Gem.
der Begriindung zu B III 2.1 des Regionalplans fallt hierunter u.a. auch der Erhalt der
Nutzflache gegeniber konkurrierenden Nutzungen. ... Durch das Vorhaben kommt es zu
einem Verlust an landwirtschaftlich intensiv genutzter Flache, die nicht direkt
kompensiert werden kann. Den Stellungnahmen der landwirtschaftlichen Fachstellen ist

daher besondere Bedeutung beizumessen“!3.

Auswirkungen: Jede Bebauung wirkt sich durch die unvermeidbare Versiegelung und
den Eingriff in die Boden- und Oberflachenform negativ auf das Schutzgut Boden aus. Die
Versiegelung und die Umgestaltung fihren zu nicht kompensierbaren Auswirkungen. Der
natirliche Bodenaufbau wird groB3flachig verdandert mit Auswirkungen auf Versickerung,
Porenvolumen und Leistungsfahigkeit. Baubedingt werden groBere Flachen verandert und
Oberboden zwischengelagert. Durch die Anlage der Gebaude (GRZ max. 0,35) werden
maximal 35 % der Flachen dauerhaft versiegelt. Dazu kommt die Versiegelung durch die
Verkehrsflachen. Es entstehen durch die Wohnungsnutzung keine nennenswerten
betriebsbedingten Belastungen. VermeidungsmaBnahmen (siehe unten) kdnnen die Aus-
wirkungen reduzieren. Hierzu gehért auch eine Begrenzung der versiegelten Flachen.
Aufgrund der Topographie ist mit verstarkter Erosion, verursacht durch das Baugebiet,
nicht zu rechnen. Ein Ausgleich durch Entsiegelung an anderer Stelle ist nicht mdglich.
Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Der
Verlust landwirtschaftlicher Flachen mit glnstigen Erzeugungsbedingungen ist nicht
kompensierbar.

10 Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz, FIS-Natur Online (FIN-Web): http://fisnat.bayern.de/finweb Okt. 2017
u Geologische Karte von Bayern 1:500.000 https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/...

2 Ubersichtsbodenkarte von Bayern 1:25.000 https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/

B gutachterliche AuRerung des Regionsbeauftragten als Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes
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Ergebnis: Es sind auf Grund der Versiegelung und des Verlustes landwirtschaftlicher
Flachen mit glinstigen Erzeugungsbedingungen Umweltauswirkungen mittlerer Erheblich-
keit flr das Schutzgut Boden und Flache zu erwarten.

T Baubedingte Betriebsbedingte Anlagebedingte | Ergebnis
g Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen — Eingriffserheblichkeit
Boden / Flache mittel gering mittel mittel

4.2.2 Schutzgut Landschaft / Erholung

Die Frankenalb ist durch den kleinrdumigen Wechsel von Télern, ackerbaulich genutzten
Hochflachen und bewaldete Kuppen gepragt. Diese Vielgestaltigkeit ist durch
zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft bedroht. ,In der Frankenalb soll vor allem
durch eine Durchgrinung landwirtschaftlich genutzter Flachen auf ein vielgestaltiges
Landschaftsbild mit einer starkeren Vernetzung naturnaher Bereiche hingewirkt
werden" (Landschaftliches Leitbild im Regionalplan'® 1.2 S. 1 Teil Natur).

Pragend fir den Geltungsbereich (im Luftbild orange markiert) sind - neben den an-
grenzenden intensiv genutzten Ackerflachen - vor allem die umliegenden Siedlungs-
fldchen.

P

Abbildung 8 — Lage in der Landschaft (Luftbild aus BayernAtlas, geoportal.bayern.de)

1 Regionalplan Region Oberpfalz Nord (6) www.regierung.oberpfalz.bayern.de/leistungen/regionalplanung/...
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt an einem leichten Hang zwischen Vils
(ca. 365 m U. NN. und der Hochflache der Frankenalb (418 m . NN). Die Gelande-
héhen!® im Geltungsbereich liegen zwischen 375 und 387 m (. NN; mit Tiefpunkt im
Norden und dem héchsten Punkt im Sidwesten des Geltungsbereichs. Von den oberen
Hangbereichen und Kuppenbereichen hat man einen Fernblick bis zum Mariahilfberg.
Zum Vergleich: Die dortige Kirche liegt auf 517 m . NN.

Direkt an das Gebiet angrenzend sind im Siiden, Norden und Osten mit den bestehenden
Siedlungsflachen anthropogene Strukturen dominant. Im Westen grenzen landwirt-
schaftliche Flachen an, die zwischen Siedlungsflachen im Siden und landwirtschaftlichen
Betriebsflachen (u. A. Rinderstall) im Norden liegen.

Als landschaftsbildpragend kann der Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht ein-
gestuft werden, auf Grund der relativ kleinen betroffenen Flache im Anschluss an
vorhandene Bebauung und der bestehenden Nutzungen. Dies kommt besonders in
Abbildung 8 zur Geltung. Die entlang der BayernwerkstraBe vorgelagerte Bebauung ist
dreigeschossig, und hat deshalb trotz der Lage weiter unten am Hang eine vergleichbare
Wirkung auf das Landschaftsbild (siehe Abbildung 9).

Entsprechend der Landschaftsbildqualitat ist die Erholungseignung einzustufen. Die
Flache liegt abseits von (zum Teil nahen) durchgehenden (auch potentiellen) Grin-
verbindungen, zum Beispiel an der Vils oder ihren Seitentalern. Eine ErschlieBung des
unmittelbaren Gebiets durch Wege fehlt. Sidlich am Geltungsbereich geht ein Feldweg
vorbei, der durch die vorliegende Planung nicht verdndert wird. Die durch den Be-
bauungsplan unmittelbar beanspruchten Flachen besitzen keine erkennbare Erholungs-
funktion und sind fir die landschaftsgebundene Erholung maximal als Teil der Kulisse von
Bedeutung.

Abbildung 9 - Blick vom sudlich gelegenen Feldweg Uber den Acker und den Geltungsbereich auf den
vorhandenen Ortsrand (im Hintergrund der Mariahilfberg)

> Gelidndehshen: Geoportal Bayern https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/... und eigene Vermessung im Jahr 2017
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Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft: Jeder Eingriff, jede Bebauung ver-
andert das Orts- und Landschaftsbild im unmittelbaren Vorhabensbereich grundlegend.
Hier werden die im Umfeld bereits vorherrschenden Siedlungsstrukturen auf das neue
Baugebiet ausgedehnt. Aufgrund der relativ geringen Dimensionen des geplanten Bau-
gebiets und aufgrund angrenzender Siedlungsstrukturen sind die diesbeziliglichen
Eingriffe aber vergleichsweise gering.

Die derzeit bereits sehr geringe Erholungseignung auf der Flache selbst geht durch die
Bebauung und Umwandlung zu privaten Parzellen praktisch vollstandig verloren. Die flr
die ortsnahe Erholung potentiell relevanten Wegeverbindungen bleiben aber erhalten.
VermeidungsmaBnahmen (siehe unten) kdénnen die Auswirkungen reduzieren. Hierzu
gehort die Anpflanzung von Baumen, sowie die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung
(maximale Hoéhe baulicher Anlagen ...). Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung.

Ergebnis: Es sind Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit fiir das Landschaftbild
und die Erholungseignung zu erwarten. Der Ausgleichsbedarf fliir den Eingriff in das Land-
schaftsbild ist Gber den Ausgleichsbedarf fiir den Naturhaushalt mit gedeckt, die Ver-
wirklichung der VermeidungsmaBnahmen (Eingriinung durch Baumpflanzungen) ist hier-
flr Voraussetzung.

Baubedingte | Betriebsbedingte | Anlagebedingte | Ergebnis — Eingriffs-

schutzgut Auswirkungen | Auswirkungen Auswirkungen erheblichkeit

Landschaft, Landschaftsbild,

Erholungseignung gErng gering gering gering

4.2.3 Schutzgut Mensch, Kultur- und sonstige Sachgter

Bestehende Wasserschutzgebiete liegen nicht im Bereich des geplanten Baugebiets
und sind deshalb von der Gebietsausweisung nicht betroffen.

Das Thema Uberschwemmungsgebiete, Hochwasser usw. wird unten bei Schutzgut
Wasser behandelt, ist aber auch fir das ,Schutzgut Mensch, Kultur- und sonstige Sach-
guter" von Bedeutung.

Bau- und Bodendenkmadler / archaologische Bodenfunde sind innerhalb des Geltungs-
bereichs nicht bekannt. Der Bayerische Denkmal-Atlas® weist im Geltungsbereich und
der Umgebung keine bekannten Hinweise auf Bodendenkmaler aus. Im Osten zwischen
BayernwerkstraBe und Vils befinden sich ,Archadologische Befunde des Mittelalters und
der frihen Neuzeit im Bereich des ehemaligen Hammerschlosses Hasel-
muhl* (Bodendenkmal Nr. 608545).

Auswirkungen: Sollten im Zuge der BaumaBnahmen kultur- oder erdgeschichtliche
Bodenfunde oder Befunde zutage treten, ist der gesetzlichen Meldepflicht zu ent-
sprechen, die zustéandigen Denkmalschutzbehdérden sind einzuschalten; sowie der
Zustand unverandert zu erhalten.

Aufgrund der geringen Ausdehnung, Lage, Strukturierung und fehlenden ErschlieBung mit
Wegen ist die Bedeutung des Gebiets flir die Erholung der Bevodlkerung vergleichs-
weise gering (siehe Schutzgut Landschaft / Erholung ab Seite 34). Dem entsprechend
sind nur relativ geringe Auswirkungen im Bereich Erholung zu erwarten.

16 Bayerischer DENKMAL-ATLAS (geoportal.bayern.de/bayernatlas-klassik)
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Die Flache dient weder dem Larmschutz noch hat sie besondere Bedeutung flir die Luft-
reinhaltung. Die derzeitigen landwirtschaftlichen Produktionsflaichen im Geltungs-
bereich werden als Acker intensiv genutzt. Es handelt sich um Bdéden mit glnstigen
Erzeugungs-bedingungen (landwirtschaftlichen Standortkartierung - LSK, laut Stellung-
nahme des Regionalen Planungsverband Oberpfalz-Nord vom 11.01.2018) in unmittel-
barer Siedlungsrandlage.

Wegen der Nahe der geplanten Wohnbebauung zu landwirtschaftlichen Gebduden
(Stallungen) im Norden und Nordwesten wurden immissionsschutztechnische Gutachten
in Auftrag gegeben, um sicherzustellen, dass kein Konflikt zur geplanten Wohnbebauung
besteht.

,Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes "Untere Leite I" der Gemeinde Kimmersbruck keine schddlichen Umweltein-
wirkungen in Form erheblicher Belastigungen im Sinne des § 3 Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) durch Geruchsimmissionen zu erwarten sind und der Betrieb zur
Haltung von Rindern auf dem Grundstlick FI.Nr. 635 der Gemarkung Kofering sowie der
ehemalige Betrieb zur Haltung von Schweinen auf dem Grundstlick FI.Nr. 560 der Ge-
markung Koéfering in keinem immissionsschutzfachlichen Konflikt mit dem Bebauungsplan
"Untere Leite I" der Gemeinde Kimmersbruck in der aktuell begutachteten Fassung vom
10.04.2018 ... stehen.

Festsetzungen im Bebauungsplan zum Schutz der Nachbarschaft vor unzulassigen
Geruchsimmissionen sind nicht erforderlich® (aus dem Gutachten!’ Seite 29) - siehe
Kapitel 3.7 ab Seite 18.

Es sind ,von militarischen Liegenschaften ausgehende Larmimmissionen im Sinne des
Bundesimmissionsschutzgesetzes zu erwarten. In der Nahe zur geplanten Bebauung
befindet sich in 6stlicher Richtung ca. 4000 m entfernt die StandortschieBanlage Amberg
/ Gailoh. Aufgrund der Lage, kann es je nach Windstarke und Windrichtung zu erhdhten
Schallimmissionen im Baugebiet kommen.

Hinweise: Bebauungen oder Flachennutzungen dirfen in Hinblick auf die daftr geltenden
Schallpegelrichtwerte (Immissionsrichtwerte) keinen einschrankenden Einfluss auf den
Dienstbetrieb der Liegenschaften der Bundeswehr ausliben. Es wird darauf hingewiesen,
dass Beschwerden und Ersatzanspriiche, die sich auf die von Truppenlibungs-
platzen/militarischen Liegenschaften ausgehenden Emissionen beziehen, nicht anerkannt
werden" (Stellungnahme!® vom 15.01.2018).

Auswirkungen: Mit der Realisierung des Vorhabens geht eine Flache von ca. 2 ha fir die
Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Energierohstoffen nachhaltig verloren.
Die an den Planungsbereich angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen miissen bei
ordnungsgemaBer Bewirtschaftung keine Einschrankungen hinnehmen. Es kann zum
Beispiel durch das Ausbringen von Giille und Jauche eine temporare Beeintrachtigung des
Baugebiets erfolgen. Diese ist hinzunehmen. Dariber hinausgehende, schadliche
Umwelteinflisse auf das geplante Baugebiet sind nicht erkennbar.

Wahrend der Bauphase ist mit baubedingten Belastungen durch den Baustellen-
betrieb und den damit zusammenhangenden Fahrverkehr zu rechnen (Ldarm, Staub,
optische Reize). Sie werden als unerheblich eingestuft, da sie zeitlich begrenzt auftreten
und keine bleibenden Folgen fir die Wohn- und Erholungsfunktionen sowie das
Wohlbefinden und die Gesundheit haben. Durch die Realisierung des Wohngebiets wird es
zu einer geringen Zunahme des Verkehrs kommen. Bestehende Wohngebiete werden
aufgrund der Uberschaubaren GréBe der Bauflachenausweisung und der Lage nicht
nennenswert zusatzlich belastet. Bestehende Siedlungen werden auch durch sonstige
Auswirkungen der geplanten Baugebietsausweisung nicht relevant beeintrachtigt. Es ist
wie immer darauf zu achten, dass benachbarten Parzellen nicht GbermaBig Oberflachen-
wasser zuflieBt.

v ,Immissionsschutztechnisches Gutachten” zur ,,Prognose und Beurteilung von Geruchsimmissionen” KMB-3959-01_E02 vom 10.04.2018

hoock farny ingenieure Landshut (aktuell, im Anhang)
Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Infra | 3 - Schreiben vom 15.01.2018 Az. 45-60-
00/VI-232-17-BBP

18
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Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von
Energie werden empfohlen.

Die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfallen und
Abwassern sind sicher zu stellen, die Voraussetzung hierflir sind gegeben.

Ergebnis: Aufgrund der wenig dichten Bebauung (Ausweisung als Allgemeines Wohn-
gebiet WA) und der Lage ist mit einer geringen Beeintrachtigung des Schutzgutes Mensch
zu rechnen. Kultur- und sonstige Sachglter sind voraussichtlich allein durch den Verlust
landwirtschaftlicher Flachen betroffen.

Schutzgut

Baubedingte
Auswirkungen

Betriebsbedingte
Auswirkungen

Anlagebedingte
Auswirkungen

Ergebnis
— Eingriffserheblichkeit

Mensch, Kultur- und

mittel

gering

gering

gering

sonstige Sachgliter

4.2.4 Schutzgut Klima und Luft

Der Untersuchungsbereich ist weder als Frischluftentstehungsgebiet noch als Abflussbahn
flr Frischluft von Bedeutung. Von einer bestehende Vorbelastung durch Emissionen aus
dem StraBenverkehr und der angrenzenden Stadt muss ausgegangen werden.

Auswirkungen: Trotz zusatzlicher Flachenversiegelung, dem Aufheizen der Gebdude
und dem AusstoB3 von Emissionen, z.B. Uber die Heizung, sind durch die relative Klein-
raumigkeit der MaBnahme keine gréBeren Auswirkungen auf Klima und Luftaustausch zu
erwarten. Wahrend der Bauphase ist mit einem erhdhten Aussto3 von Emissionen zu
rechnen.

Ergebnis: Auf Grund der vorgesehenen lockeren Bebauung mit freistehenden Ein-
familienhdusern ist von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. Der relativ geringe
zulassige Versiegelungsgrad sowie die Kleinraumigkeit des Planungsgebiets flihren dazu,
dass das Kleinklima nicht splirbar beeintrachtigt wird.

R —— Baubedingte Betriebsbedingte Anlagebedingte | Ergebnis —
& Auswirkungen | Auswirkungen Auswirkungen Eingriffserheblichkeit
Klima / Luft gering gering gering gering

4.2.5 Schutzgut Wasser

Das Planungsgebiet entwassert natlrlicherweise nach Osten in Richtung Vils. Das
geplante Gebiet kann ordentlich an die gemeindliche Abwasseranlage angeschlossen
werden: Auf Grund der Hanglage ist allerdings der Anschluss im Trennsystem nicht fir
die ganze Flache moglich; die Parzellen 6 bis9 werden im Mischsystem Uber
FI.Nr. 635/18 an den vorhandenen Kanal in der BayernwerkstraBe angeschlossen.

Von den restlichen Parzellen gelangt das anfallende Schmutzwasser bzw. Regenwasser
Uber neu zu erstellende Schmutzwasser- und Regenwasserkanale Uber FI.Nr. 635/28 zu
dem bestehenden Schmutzwasserkanal bzw. Regenwasserkanal in der Bayernwerkstral3e.
Diese leiten das Schmutzwasser zur Klaranlage bzw. (bestehender Regenwasserkanal)
das Wasser aus dem Baugebiet zusammen mit den Niederschlagswassern aus dem
Gesamteinzugsgebiet zur Vils.
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Wasserschutzgebiete, Oberflachengewésser und Uberschwemmungsgebiete sind im
Geltungsbereich nicht vorhanden und sind deshalb von der Gebietsausweisung nicht
betroffen. Zum Grundwasserstand sind keine genaueren Kenntnisse vorhanden, ebenso
wenig Uber Quellen oder Hangschichtwasser. Der gesamte Geltungsbereich ist aufgrund
der bisherigen Ackernutzung und vermutlich vorausgegangener Entwasserungs-
maBnahmen in Bezug auf das Schutzgut Wasser als ,Flachen mit dauerhaft abgesenktem
Grundwasser" einzustufen. Die bisherige Bewirtschaftung (Acker) flihrt zu Erosions-
gefahrdung.

Auswirkungen: Auf zur Bebauung vorgesehenen Flachen wird in der Regel durch die Ver-
siegelung der Oberflachenabfluss vermehrt und beschleunigt, das Rickhaltevolumen des
belebten Bodens vermindert und die Grundwasserneubildungsrate herabgesetzt.
Wadhrend des Baubetriebs ist mit erhdhter Erosionsgefahr bei offen liegenden Boden zu
rechnen; danach ist in diesem Fall die Erosionsgefahr eher geringer als bei der
bestehenden Nutzung mit oft wenig bodenbedeckender Vegetation. Auch der Ober-
flachenabfluss ist hier bei der geplanten Nutzung nicht unbedingt hdher als bei der
bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung.

VerminderungsmaBnahmen (Festsetzungen zu versickerungsfahigen Oberflachen /
Beldgen, Regenwassernutzung ...) kénnen die Auswirkungen reduzieren.

Auf den privaten Bauparzellen ist dafiir Sorge zu tragen, dass ein GbermaBiger Ober-
flachenwasserabfluss auf benachbarte Grundstiicke vermieden wird. Dort wo das
Baugebiet an die verbleibenden landwirtschaftlichen Flachen angrenzt, kann durch
Geléndegestaltung eine Mulde ausgebildet werden (mit Anschluss an den Regenwasser-
kanal), welche die Bauparzellen zusatzlich gegen Hangwasser schitzt.

Bei den BaumaBnahmen ist den Anforderungen des allgemeinen Grundwasserschutzes
bzw. dem wasserwirtschaftlichen Vorsorgegrundsatz des § 1 WHG in ausreichendem
MaBe Rechnung zu tragen.

Es sind im Ergebnis durch die Versiegelung bei Einhaltung der Verminderungs-
maBnahmen Umweltauswirkungen geringer bis mittlerer Erheblichkeit flir das Schutzgut
Wasser zu erwarten.

Schutzgut Baubgdmgte Betngbsbedmgte Anlaggbedlngte Ergebnis — Eingriffserheblichkeit
Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen
Wasser gering gering gering — mittel gering — mittel
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4.2.6 Schutzgut Pflanzen und Tiere und deren Lebensrdume / biologische
Vielfalt

Als potentielle natlirliche Vegetation nennt das Bayerische Fachinformationssystem
Naturschutz (Bay. FIS'®) ,Zittergrasseggen- Stieleichen- Hainbuchenwald im Komplex mit
Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwald® (,F2c"). Als Naturraum-Untereinheit (ABSP) wird dort
,081-A" ,Hochflache der Mittleren Frankenalb™ angegeben, als Naturraum-Haupteinheit
~D61" - ,Frankische Alb™. Als ,Vorkommensgebiet gebietseigener Gehdlze" wird dort
»5.2 Schwabische und Frankische Alb" genannt.

Die vorhandene Vegetation im Bearbeitungsgebiet (Stand 16.10.2017) ist durch die
menschliche Nutzung gepragt: Der Geltungsbereich wird fast vollsténdig intensiv als
landwirtschaftliche Ackerflache genutzt - siehe auch Abbildung 11 - Luftbild (aus
BayernAtlas) mit Eingriffsflachen auf Seite 44. Im Bereich der Zufahrten sind im
Wesentlichen ungenutzte Sukzessionsstadien von Grinland vorhanden, mit kleinen
Teilflachen Rasen (kurzgemaht).

Nordwestlich des Geltungsbereichs befindet sich durch Bebauung getrennt Biotop 6537-
0002-028: ,Hecken und kleine Grasfluren auf Bdschungen zum ,Ranzen-Tal', nordéstlich
von Kéfering® - Quelle: Biotoptyp, bzw. Biotopbeschreibung?’. Aufgrund der Entfernung
wird es durch die geplante Bebauung nicht beeinflusst.

FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete oder Naturschutzgebiete befinden sich nicht im Umfeld
des Planungsgebietes, bzw. sind im Fall der Vilsaue durch vorhandene Bebauung (in einer
Breite von mehr als 90 m) vom Geltungsbereich getrennt.

S . : D W, \.,:— ’:?‘:{SW
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Abbildung 10 - Luftbild mit Biotopen (rot eng schraffiert), dem FFH-Gebiet an der Vils(rot weit schraffiert), Bodendenkmalern
(flachig rot)

Die Vegetationsstruktur und Flachennutzung des Gebiets ist auch im Luftbild oben zu
sehen, Biotope sind rot schraffiert. Abbildung 11 und Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden. geben den Bestand im Oktober 2017 wieder (Bestands-
kartierung).

9 Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz, FIS-Natur Online (FIN-Web): http://fisnat.bayern.de/finweb Okt. 2017
% FIS-Natur Online (FIN-Web): http://fisnat.bayern.de/finweb
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Naturschutzfachlich bedeutsame, seltene Arten der Pflanzen- und Tierwelt sind nicht zu
erwarten. Die Ackerflache weist auf Grund der intensiven Nutzung fir das Schutzgut
Tiere und Pflanzen eine geringe Bedeutung auf. Auch die Lage zwischen ausgeraumter
Flur und dem Siedlungsrand ist fiir die geringe naturschutzfachliche Wertigkeit des
Geltungsbereichs ursachlich.

Auswirkungen (mit Ausfiihrungen zum speziellen Artenschutzrecht): Durch die
Realisierung des Baugebiets werden Uberwiegend als Acker intensiv genutzte landwirt-
schaftliche Nutzflachen in Anspruch genommen, die nur eine relativ geringe Bedeutung
als Lebensraum von Pflanzen und Tieren aufweisen (FlachengroBen und weitere Aus-
fihrungen siehe Kapitel ,Ermittlung des Kompensationsbedarfs und der Kompensations-
maBnahmen" ab Seite 43).

Neben dem unmittelbaren Lebensraumverlust durch Uberbauung und Umbruch kénnen
benachbarte Lebensraumstrukturen grundsadtzlich auch durch indirekte Effekte wie
Verlarmung, Beschattung, Veranderungen des Kleinklimas etc. beeintrachtigt werden. Die
raumliche Nahe zu den vorhandenen Wohngebieten und StraBen mit ihren Emissionen
bzw. Stérungen durch Larm oder Licht ist, insbesondere flir empfindliche Arten der
Fauna, als bestehende Vorbelastung zu werten. Erhebliche zusatzliche Beein-
trachtigungen sind deshalb nicht zu erwarten. Schutzgebiete sind von der Baugebiets-
ausweisung nicht betroffen. Baubedingte Auswirkungen durch Zerschneidung von
Lebensraumen von Arten mit groBeren Arealansprichen gibt es nicht, da keine groB-
flachigen Biotopkomplexe neu zerschnitten werden. Es ist eine geringfligige Verschiebung
des Artenspektrums (Flora und Fauna) in Richtung auf vermehrt an Siedlungen
angepasste Arten zu erwarten. Wahrend des Baubetriebs ist mit gewissen
Beeintrachtigungen zu rechnen.

Insgesamt ist die Eingriffserheblichkeit als gering einzustufen.

Verbotstatbestinde: Sowohl im Hinblick auf die Arten des AnhangsIV der
FFH-Richtlinie und die sonstigen, nach nationalem Recht streng geschitzten Arten sowie
die Europdischen Vogelarten gelten folgende Verbote:

Schadigungsverbot: Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tétung von Tieren oder ihrer
Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die dkologische
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
statten im raumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Stoérungsverbot: Erhebliches Storen der Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot
nicht vor, wenn die Stérung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der
lokalen Population flhrt.

Toétungsverbot: Gefahr von Kollisionen, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisions-
risiko fir die jeweiligen Arten unter Berlcksichtigung der vorgesehenen Schaden-
vermeidungsmaBnahmen signifikant erhéht. Die Verletzung oder Tétung von Tieren und
die Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen, die mit der Beschadigung
oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten verbunden sind, werden im
Schéadigungsverbot behandelt.

Aufgrund fehlender Strukturen ist das Vorkommen artenschutzrechtlich bedeutsamer
Arten nicht zu erwarten, deshalb sind weiterfiihrende Untersuchungen nicht nétig.

Biologische Vielfalt: Die Artausstattung und Zusammensetzung der Lebensrdume im
vorliegenden Untersuchungsbereich ist als flir den Landschaftsraum unterdurchschnittlich
bis durchschnittlich zu bezeichnen. Die vorliegenden Flachen sind durch die bestehende
Nutzung und die angrenzende Bebauung; durch die Nahe zu grofBflachigen urbanen
Raumen sowie im Umfeld vorhandene StraBen insbesondere fiir besonders empfindliche
Arten bereits erheblich beeintrachtigt.
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Ergebnis: Eine Verschlechterung der biologischen Vielfalt durch die vorgesehene
Bebauung und erhebliche Umweltauswirkungen flir dieses Schutzgut sind nicht zu
erwarten. Entsprechend den obigen Ausfihrungen werden insgesamt keine Verbots-
tatbestande nach § 44 BNatSchG hervorgerufen.

Es sind Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit flir das Schutzgut Pflanzen und Tiere
zZU erwarten.

Baubedingte Betriebsbedingte | Anlagebedingte Erg'ebn.ls
Schutzgut Auswirkungen | Auswirkungen Auswirkungen — Eingriffs-
erheblichkeit
Pflanzen, Tiere und deren
Lebensraume, Biologische mittel gering gering gering
Vielfalt

4.2.7 Wechselwirkungen

Grundsatzlich stehen alle Schutzgiiter untereinander in einem komplexen Wirkungs-
gefliige. Bei der Analyse der Auswirkungsprognose wurden bereits Wechselwirkungen bei
den Schutzgitern herausgearbeitet. Beispielsweise wirkt sich die Versiegelung
(Betroffenheit des Schutzguts Boden) auch auf das Schutzgut Wasser (Reduzierung der
Grundwasserneubildung) sowie Klima und Luft (Veranderung des Lokalklimas) aus. Eine
gute Ortseingrinung hat positive Auswirkungen auf Landschaftsbild und Biotop-
vernetzung. Soweit also Wechselwirkungen bestehen, wurde diese bereits dargestellt.

4.3 Prognose Uber die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der
Planung (Nullvariante)

Wenn das Baugebiet nicht verwirklicht wirde, ware zu erwarten, dass es bei der
derzeitigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Ackers bliebe, mit den daraus
folgenden Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes. Auf Grund der Nachfrage wirde der
Bedarf zu Baugebieten an anderer méglicherweise weniger geeigneter Stelle fihren.
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4.4 Geplante MalBhahmen zur Vermeidung,
Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen
Auswirkungen

4.4.1 Vermeidung und Verringerung

Nach der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sind auch die Vermeidungs- und
MinderungsmaBnahmen im Umweltbericht dazustellen. Im Sinne der Eingriffsregelung
des § 14 BNatSchG ist es oberstes Gebot, vermeidbare Beeintrachtigungen des Natur-
haushalts und des Landschaftsbildes zu unterlassen.

In die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden deshalb die VermeidungsmaBnahmen
aus Liste 2 auf Seite 31 des Bayerische Leitfadens zur Eingriffsplanung in der
Bauleitplanung ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft", ,Teil B Auswahl von Ver-
meidungsmaBnahmen® soweit mdglich iGbernommen (siehe Seite 46).

Als Vermeidungs- und eingriffsmindernde MaBnahmen sind in erster Linie die geplanten
PflanzmmaBnahmen und die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung zu nennen. Die
Verringerung bzw. Reduzierung der Grundwasserneubildung wird durch die Festsetzung
durchlassiger Befestigungen im Bereich von privaten Zufahrten und Stellplatzen
begrenzt, sowie durch die Festsetzungen zur Regenwassernutzung.

Die im Entwurf zum FNP / LP vom 7.5.2013 dargestellten (aber vor der Bestands-
aufnahme zur vorliegenden Bauleitplanung nicht mehr vorhandenen) Baume kénnen
langfristig in ihrer Funktion flr das Orts- und Landschaftsbild durch die festgesetzten
Baumpflanzungen ersetzt werden.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden (siehe hierzu Seite 46), dass die méglichen
VermeidungsmaBnahmen weitestgehend ausgeschopft werden.

4.4.2 Ausgleich / Ermittlung des Kompensationsbedarfs und der
Kompensationsmallnahmen

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft vorrangig zu vermeiden; soweit sie nicht vermeidbar sind, sind sie ,durch
Ausgleichs- oder ErsatzmaBnahmen ... zu kompensieren™ (§ 13 BNatSchG).

Die Grundlage fir die Beurteilung der Eingriffsschwere ist der Flachenzustand vor Beginn
der MaBnahmen, welche die Umnutzung vorbereiten. Nach § 1a Abs. 3 BauGB ist ein
Ausgleich ,nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt sind oder zuldssig waren".

Fir die Beurteilung der Eingriffsregelung wird der Bayerische Leitfaden zur Eingriffs-
planung in der Bauleitplanung ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" (erganzte
Fassung vom Januar 2003) angewandt.

Bei der ,Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise"™ im Leitfaden (S. 6) wurden nicht
alle Fragen zum Bebauungsplan mit ,ja“ beantwortet, deshalb wird im Folgenden das
Regelverfahren angewendet.
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Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft

[ T T——

Ermitteln der | TN SR,
Eingriffsflache

Der Geltungsbereich
umfasst eine Flache
von ca. 21.019 m2
(ca. 2,1 ha).

Nach § 1a Abs. 3
BauGB ist ein Aus-
gleich ,nicht er-
forderlich, soweit die
Eingriffe bereits vor
der planerischen Ent-
scheidung erfolgt
sind oder zulassig
waren®.

Das trifft auf den
Geltungsbereich
nicht zu, auch fir die
Flachen, die im
Flachennutzungsplan
bereits als MI-Flache
dargestellt sind, liegt
kein rechtskraftiger
Bebauungsplan vor.

Abbildung 11 - Luftbild (aus BayernAtlas) mit Eingriffsflachen

Somit ist der gesamte Geltungsbereich als Eingriffsflache zu werten, mit Ausnahme
kleiner Boschungsbereiche an der BayernwerkstraBe und Teilen der BayernwerkstraBe,
die unverandert bleiben, sowie den geplanten Griinflachen, die ebenfalls nicht als Eingriff
zu werten sind. Es verbleibt nach Abzug der genannten Flachen eine Eingriffsflache von
ca. 20.420 m2 (rot umrandet in der Abbildung 11 auf Seite 44) fir das ,Allgemeine
Wohngebiet" (einschlieBlich verkehrstblicher ErschlieBung).
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Einordnen der Teilflaichen in die Gebiete unterschiedlicher Bedeutung fiir Naturhaushalt und
Landschaftsbild

In den Abbildungen oben werden die einzelnen Teilflachen mit ,vorhandener
Nutzung" dargestellt, die dort ebenfalls dargestellte ,geplante Nutzung" ist flr die durch-
gefuhrte Beurteilung nach dem Leitfaden nicht von Bedeutung (anders als bei der
Beurteilung im Vorentwurf nach BayKompVO zur Ermittlung der Okopunkte).

Vorh. Nutz. FlachengroRe
Vorhandene Nutzung / bestehende Strukturen — Ausgangszustand . gz
Code (inm?)
All Ackerflache und Wechselgriinland regelmaRig gepfliigt 18.935
G11 Komplex aus Rasen,
B116 Rubus-Gestriipp, 535
G215 brachgefallenem Griinland u. a. Sukzessionsstadien
B112 Gebusche, Hecken, StO stickstoffreich, ruderal (Hasel...) 240
V32 Wirtschaftsweg wassergebunden befestigt 300
V332 Wirtschaftsweg unbefestigt bewachsen (Rasen) 410
Ackerflache Vorhandener Altgrasfluren, Rasen und Hecken im Bereich
regelmaRig Wirtschaftsweg | andere artenarme Flachen des Wirtschafts-
gepflugt A11 > (geschottert) unter Dauerbewuchs G11, weges B112
V32 G215, B116 + V332 (Weg
bewachsen)
GroRe ca. 18.935 m? ca. 300 m? ca. 945 m? ca. 240 m?
Arten- und Kat. | oberer Kat. | unterer Kat. | oberer Wert Kat. Il oberer
Lebensraume | Wert* Wert* Wert*
Boden/ Kat. | oberer Wert | Kat. | oberer Kat. Il unterer Wert Kat. | oberer Wert
Flache Wert
Wasser Kat. | oberer Wert
Klima / Luft Kat.|  oberer Wert
Landschafts- Kat. | oberer Wert | Kat. | oberer Kat. | oberer Wert Kat. | oberer Wert
bild Wert
hochste Kat. | oberer Kat. | oberer Kat. Il unterer Wert Kat. Il oberer Wert
Einstufung Wert Wert

*: (nach Liste 1a auf Seite 28 des Leitfadens, usw.)

Der gesamte Eingriffsbereich ist in Bezug auf das Schutzgut Wasser als ,,Flachen mit dauerhaft abgesenktem
Grundwasser” (Liste 1a des Leitfadens) in Kategorie | — oberer Wert einzustufen (keine Nassezeiger).
Grasfluren und andere Flachen mit Dauerbewuchs sind nach Liste 1b aufgrund des Schutzgutes Boden in
Kategorie Il, unterer Wert einzuordnen (,,anthropogen liberpragter Boden unter Dauerbewuchs (z. B.
Grinland, Garten) ohne kulturhistorische Bedeutung oder Eignung fiir die Entwicklung von besonderen

Biotopen”.

In Bezug auf das Schutzgut Landschaftsbild trifft ohne Beriicksichtigung des Umfeldes das Kriterium
,ausgeraumte, strukturarme Agrarlandschaften” zu (Liste 1a), der angrenzende Hoéhenrlicken und die
Hangbereichen sind nicht als ,Bereiche mit natirlichen, landschaftsbildpragenden Oberflaichenformen, wie
weithin sichtbare Hohenricken, Kuppen, Hanglagen” (Kategorie Ill) einzustufen, da diese weder als

21

A1l — ,Intensiv bewirtschaftete Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation”, bzw. G11 — ,Intensivgriinland” nach der

Biotopwertliste zur Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) 2014 und der Arbeitshilfe zur Biotopwertliste

(Lfu 2014)
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»nattrlich” einzustufen sind, noch — mangels Bewuchs — eine Fernwirkung haben. Der Hohenrlicken ist bereits
durch naturferne Nutzung tGberpragt.

Bezliglich der librigen Schutzgiter sind die Teilflachen nicht als Gebiete hoher Bedeutung fiir Naturhaushalt
und Landschaftsbild einzuordnen (Listen 1b und 1c des Leitfadens).

Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Weiterentwicklung der
Planung

Allgemeines Wohngebiet (WA): Aufgrund der festgesetzten Grundflachenzahl von
maximal 0,35 erfolgt die Einordnung der Eingriffsschwere in Typ ,B" ,Gebiete mit
niedrigem Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad".

In die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden die VermeidungsmaBnahmen aus
Liste 2 auf Seite 31 des Leitfadens, ,Teil B Auswahl von VermeidungsmaBnahmen" soweit
maglich tbernommen:

Verbot tiergruppenschadigender Anlagen oder Bauteile (zum Beispiel Sockelmauern
bei Zaunen zur freien Landschaft oder zwischen den Baugrundstiicken)

Durchlassigkeit der Siedlungsréander zur freien Landschaft zur Férderung von
Wechselbeziehungen

Riickhaltung des Niederschlagswassers in naturnah gestalteter Wasserriickhaltung
bzw. Versickerungsmulden und die Nutzung mittels Zisternen ist geplant

Erhalt der Wasseraufnahmefahigkeit des Bodens durch  Verwendung
versickerungsfahiger Belage

Vermeidung der Einleitung von belastetem Wasser in Oberflachengewasser
(Trennsystem)

Vermeidung von Grundwasseranschnitten und Behinderung seiner Bewegung

Anpassung des Baugebietes an den Gelandeverlauf zur Vermeidung groBerer
Erdmassenbewegungen sowie von Veranderungen der Oberflachenformen

ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden ist nur eingeschrankt im Rahmen der
im geplanten Wohngebiet festgesetzten max. GRZ von 0,35 méglich;

Reduzierung des Versiegelungsgrades und Verwendung versickerungsfahiger Belage
(Regelungen gemaB §la Abs. 1 BauGB)

schichtgerechte Lagerung und ggf. Wiedereinbau des Bodens

Schutz vor Erosion oder Bodenverdichtung

Vermeidung der Aufheizung von Gebauden durch Fassaden- und Dachbegriinung
Naturnahe Gestaltung privater Grinflachen sowie der Wohn- und Nutzgarten
Eingriinung der WohnstraBen usw. (Festsetzung von Baumpflanzungen)

NN N o KN KN K N H M

Aufgrund der Lage zwischen der vorhandenen Bebauung im Norden, Siden und
Osten und der ausgeraumten landwirtschaftlichen Flur ist keine negative Auswirkung
auf das Landschaftsbild zu erwarten, die das MaBl der vorhandenen Bebauung
Uberschreitet. Zusatzliche EingrinungsmaBnahmen sind vorgesehen (festgesetzt).

Die Weiterentwicklung der Planung zur Minderung von Umweltauswirkungen wird auch an
anderer Stelle im Umweltbericht behandelt (Thema Landwirtschaft und Geruch ...).
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Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflachen

Allgemeines Wohngebiet (einschlieBlich der verkehrsiblichen ErschlieBung und
einschlieBlich der Freiflachen, die zu den Baugrundstiicken gehéren) - Kompensations-
faktoren nach Abb. 7 des Leitfadens ,Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren™:

Geplant: Allgemeines Wohngebiet ...
Bestand anthropogen Uberpragter Boden unter
Dauerbewuchs (Altgrasfluren ...)

Eingriffsschwere

Kat. Il

Typ B — festgesetzte GRZ < 0,35 (Feld B 1)
vorgeschriebener Kompensationsfaktor (0,5 bis) 0,8
- heranzuziehender Kompensationsfaktor: 0,5*

Flache ca. 535 m? + ca. 410 m? = ca. 945 m?

erforderliche Kompensationsflache
945m? x 0,5 = 475m?

Geplant: Allgemeines Wohngebiet ...
Bestand Hecken

Eingriffsschwere

Kat. Il

Typ B — festgesetzte GRZ < 0,35 (Feld B I1)
vorgeschriebener Kompensationsfaktor (0,5 bis) 0,8
-> heranzuziehender Kompensationsfaktor: 0,5*

Flache ca. 240 m?

erforderliche Kompensationsflache
240m? x 0,5 = 120 m?

Geplant: Allgemeines Wohngebiet
Bestand Acker + vorh. Wirtschaftsweg versiegelt

Eingriffsschwere

Kat. | oberer Wert

Typ B — festgesetzte GRZ < 0,35 (Feld B 1)
vorgeschriebener Kompensationsfaktor (0,2 bis) 0,5
- heranzuziehender Kompensationsfaktor: 0,2*

Fliche ca. 18.935 m? + ca. 300 m? = ca. 19.235 m?

erforderliche Kompensationsflache
19.235m? x 0,2 = 3.845m?

*: Begriindung des angesetzten Kompensationsfaktors:

Die Vermeidungsmafinahmen aus Liste 2 auf Seite 31 des Leitfadens, ,Teil B Auswahl von Vermeidungs-
malnahmen” werden in die Festsetzungen des Bebauungsplanes soweit moglich vollstandig Gbernommen.
Deshalb ist die Heranziehung des niedrigstméglichen Faktors gerechtfertigt.

Die Ungenauigkeit des Leitfadens (nur zwei Typen zur Eingriffsschwere ...) kann nicht zu genauen Zahlen
flihren, gewisse Rundungen sind die logische Konsequenz.

Kompensationsbedarf gesamt (Umfang erforderlicher Ausgleichsflachen
far das ,Allgemeine Wohngebiet"): 4.440 m2

Der Ausgleichsbedarf fir den Eingriff in das Landschaftsbild ist Gber den Ausgleichsbedarf
fir den Naturhaushalt mit gedeckt, die Verwirklichung der VermeidungsmaBnahmen
(Eingrinung des Baugebietes durch Baumpflanzungen usw.) ist hierflir Voraussetzung.
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Auswahl geeigneter Flachen und naturschutzfachlich sinnvoller
AusgleichsmalRnahmen

Der erforderliche Ausgleich von 4.440 m2 wird wie folgt nachgewiesen:

Der externe Ausgleich erfolgt auf einer Kompensationsflache im Naturraum ,D61 -
Frankische Alb“, Gemarkung Kéfering, Gemeinde Kimmersbruck, im Besitz von Herrn
Rudolf Birner. Es wird eine Teilflache zur Kompensation herangezogen (siehe Plan
~Kompensationsflachen").

Bestand: 100 % Nadelwald

Forstwirtschaftliches / forstfachliches Ziel: 50 % Nadelwald und 50 % Laubwald
Naturschutzfachliches Ziel: 100 % standortgerechter Laubwald

- die Flache kann somit zu 50 % angerechnet werden,

es werden 8.880 m2 der Flache benétigt.

Die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehdrde zur gewahlten Flache und zu den
gewahlten MaBnahmen liegt vor (Mail vom 06.02.2018).

Fl.-Nr. und . .
tatsachliche Gemeinde Gemarkung \k/)erfugllf'J'aLe undz anrechen- gestat|gungs-
e are Flache (m?) atum

734/0 -16.290 m? Kimmersbruck | Kofering 16.290 m? 06.02.2018

Zur Kompensation der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind die
aufgeflihrten landschaftspflegerischen MaBnahmen durchzufihren:

Beschreibung Flache Flache MafRnahmen
Teilflache der 8.880 m zu 50 % »Anpflanzung standortgerechter, einheimischer Laubbaum-
Fl.-Nr. 734/0 anrechenbar arten” wie im Plan ,,Kompensationsflachen” beschrieben

Da der Umfang der Ausgleichs- / ErsatzmaBnahmen dem erforderlichen Kompensations-
bedarf entspricht, kann davon ausgegangen werden, dass die vorhabensbedingten
Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild ausreichend kompensiert werden.
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Umsetzung und Sicherung der KompensationsmaRnahmen

Die MaBnahmen sind in der Regel spatestens 1 Jahr nach Satzungsbeschluss oder mit
dem Abschluss der ErschlieBungsarbeiten umzusetzen, eine aus zum Beispiel forst-
fachlichen Grinden erforderliche spatere Durchfiihrung der MaBnahmen ist in der Regel
nach Absprache mit der Naturschutzbehérde maéglich.

Die im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zugeordneten Ausgleichs-
flachen sind nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes an das Okoflachenkataster beim
Bayerischen Landesamt flr Umweltschutz, AuBenstelle Nordbayern, Kulmbach zu
melden.

Die Ausgleichsflachen missen im Bebauungsplan gesichert sein, anstelle von Dar-
stellungen und Festsetzungen ,kdnnen auch stadtebauliche Vertrdge oder sonstige
geeignete MaBnahmen auf von der Gemeinde bereitgestellten Flachen getroffen
werden" (§ la Abs. 3 Satz 3 BauGB + Leitfaden ,Eingriffsregelung in der Bauleit-
planung"). Um die Sicherung des angestrebten Zustands der Ausgleichsflachen zu
gewadhrleisten, ist bei Ausgleichsflachen, die nicht im Eigentum der Gemeinde sind, die
Bestellung einer unbefristeten beschrankten persénlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des
Freistaates Bayern, vertreten durch die Untere Naturschutzbehdrde beim Landratsamt
Amberg-Sulzbach, erforderlich. Diese Sicherung ist von der Gemeinde zu veranlassen.

4.5 Alternative Planungsmoglichkeiten

Als Alternativen zur Ausweisung des Bebauungsplans ,Untere Leite I" in der vorliegenden
Fassung wurden folgende Mdglichkeiten geprift:

1. Keine Neuausweisung des Baugebietes und Belassen der Flachen im jetzigen Zustand
(siehe auch Begriindung zur Anderung des Flachennutzungsplans): Dies fiihrt zur In-
anspruchnahme weniger geeigneter Flachen oder dazu, dass die Gemeinde die ,Wohn-
bediirfnisse der Bevoélkerung" und ,die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohner-
strukturen™ nicht ausreichend bericksichtigt. Da die Gemeinde keine alternativen Stand-
orte in Gebieten ohne ginstige Erzeugungsbedingungen hat, kann die Gemeinde der
hohen vorhandenen Nachfrage nach Einfamilienhdusern ohne Verlust an landwirtschaft-
lichen Flachen mit glinstigen Erzeugungsbedingungen nicht nachkommen.

2. Alternative mit anderem Geltungsbereich: Noch der Vorentwurf berlicksichtigt spater
geduBerte Erweiterungsabsichten von Landwirten nicht, so dass hier ein Konflikt bestand.
Deshalb wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans nach Siden verschoben.

3. Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens wurden Alternativen zur
geplanten ErschlieBung und stadtebaulichen Gestaltung des Baugebietes geprift, die aus
verschiedenen Griinden Nachteile gegeniiber der gewdahlten Lésung haben, wahrend bei
den Alternativen in Bezug auf Flachenverbrauch, anderen Umweltauswirkungen /
Auswirkungen auf Natur- und Landschaft keine Vorteile bestehen.

4.6 Auswirkungen bei schweren Unfallen oder
Katastrophen

Eine Anfalligkeit nach § 1 Absatz 6 Nr.7 j ist nicht zu erwarten. Um Auswirkungen aus
dem Baugebiet heraus auf die Umwelt und aus den angrenzenden Flachen auf das
Baugebiet zu vermeiden, wurden MaBBnahmen und Festsetzungen zum Oberflachenwasser
(auch zum Schutz vor wild abflieBendem Wasser) getroffen.
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4.7 Beschreibung der verwendeten Methodik und
Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnisllicken

Gutachten zur Beurteilung der Beeintrachtigung durch Gerliche wurden bericksichtigt,
zusatzliche Gutachten waren im vorliegenden Fall nicht erforderlich.

Wie bei allen Eingriffsvorhaben ist auch im vorliegenden Fall zu prifen, in wieweit bei den
europarechtlich geschitzten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, europaische
Vogelarten) und den sonstigen nach nationalem Recht streng geschiitzten Arten Verbots-
tatbestande im Sinne von § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeldst werden.
Aufgrund fehlender Strukturen ist das Vorkommen artenschutzrechtlich bedeutsamer
Arten nicht zu erwarten, deshalb sind weiterfihrende Untersuchungen nicht nétig.

Flr die Beurteilung der Eingriffsregelung wird hier der Bayerische Leitfaden zur Eingriffs-
planung in der Bauleitplanung ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" (erganzte
Fassung vom Januar 2003) angewandt.

Die Sicherung der Ausgleichsflachen in diesem Bebauungsplan erfolgt Uber ,stadte-
bauliche Vertrage" (§ la Abs. 3 Satz 3 BauGB + Leitfaden ,Eingriffsregelung in der
Bauleitplanung™) mit den Besitzern der Ausgleichsflachen. Um die Sicherung des
angestrebten Zustands der Ausgleichsflachen zu gewahrleisten, ist bei Ausgleichsflachen,
die nicht im Eigentum der Gemeinde sind, die Bestellung einer unbefristeten
beschrankten persdnlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Freistaates Bayern, vertreten
durch die Untere Naturschutzbehdrde beim Landratsamt Amberg-Sulzbach, erforderlich.
Diese Sicherung ist von der Gemeinde zu veranlassen.

Als Grundlage flr die verbal-argumentative Bewertung der Auswirkungen auf die Schutz-
guter und die dreistufige Bewertung im Umweltbericht wurden eigene Erhebungen sowie
vorhandene Datenquellen herangezogen.

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen und Kenntnislliicken bestehen
nur insofern: Zum Grundwasserstand sind keine genaueren Kenntnisse vorhanden,
ebenso wenig Uber Quellen oder Hangschichtwasser. Der gesamte Geltungsbereich wird
aufgrund der bisherigen Ackernutzung und der vermutlich - soweit nétig - voraus-
gegangenen EntwdsserungsmaBnahmen in Bezug auf das Schutzgut Wasser als ,Flachen
mit dauerhaft abgesenktem Grundwasser" eingestuft.

4.8 MaRnahmen zur Uberwachung (Monitoring)

Nach § 4c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen der
Bauflachenausweisung zu Uberwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige
Auswirkungen zu ermitteln und gegebenenfalls AbhilfemaBnahmen zu ergreifen. Die
MaBnahmen zum Monitoring sind laufend durchzufiihren und nach Umsetzung der
Bebauung in einem abschlieBenden Bericht zu dokumentieren.

Die MaBnahmen zum Monitoring stellen sich wie folgt dar:

e Uberwachung der Realisierung und des dauerhaften Erhalts bzw. Pflege der privaten
und o6ffentlichen BegriinungsmaBnahmen entsprechend den Festsetzungen.

e Uberprifung der Einhaltung der festgesetzten Grundflachenzahl im Baugenehmigungs-
verfahren sowie Uberwachung vor Ort.
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4.9 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Die Gemeinde Kimmersbruck plant die Aufstellung des Bebauungsplans Allgemeines
Wohngebiet ,Untere Leite I" in Haselmlhl. Der raumliche Geltungsbereich umfasst eine
Flache von ca. 2,1 ha.

Um den gesetzlichen Anforderungen nach Durchflihrung einer sogenannten Umwelt-
prifung Rechnung zu tragen ist ein Umweltbericht als Teil der Begriindung des
Bauleitplanes zu erstellen.

Durch die Ausweisung des Wohngebietes wird eine sinnvolle Erweiterung und Abrundung
der vorhandenen Siedlungsgebiete erreicht. Dadurch wird auf die Inanspruchnahme
héherwertiger Flachen anderswo verzichtet, nicht vermehrbarer Ressourcen werden
geschont und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt werden vermieden.

Im vorliegenden Umweltbericht werden die derzeitigen Verhdltnisse bezliglich der
Schutzglter im Einzelnen beschrieben und die Auswirkungen des Bauleitplanes auf die
Schutzglter erlautert und bewertet.

Vogelschutzgebiete oder Naturschutzgebiete befinden sich nicht im Umfeld des Planungs-
gebietes. Das Gebiet liegt nicht in einem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet. Auf Grund
der Lage an einem Hang sind die Auswirkungen auf die Schutzglter ,Landschaft,
Landschaftsbild, Erholungseignung® besonders griindlich zu untersuchen.

Der Geltungsbereich umfasst nur relativ gering bedeutsame Lebensraumen, sowie keine
in der Bayrischen Biotopkartierung erfasste Biotope. Zur Eingrinung und Durchgriinung
des Gebietes sind Festsetzungen zu Pflanzgeboten getroffen. Diese und andere
Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen verringern die Eingriffe in den Natur- und
Landschaftshaushalt. Durch grinordnerische und Okologische Festsetzungen fiir den
Geltungsbereich sowie durch die Ausweisung von externen Ausgleichsflachen wird eine
ausgeglichene Bilanz von Eingriff und Ausgleich erzielt.

Zusammenfassend betrachtet entstehen durch die geplante Ausweisung im Bebauungs-
plan und die Realisierung der Bebauung in erster Linie Beeintrachtigungen der Schutz-
guter ,Boden und Flache", sowie ,Wasser".

Die Auswirkungen auf die Schutzgiter Klima und Luft, ,Pflanzen, Tiere und deren
Lebensraume® und ,Landschaft, Landschaftsbild, Erholungseignung sind unter
Einbeziehen der Vermeidungs- und VerringerungsmaBnahmen von geringer Erheblichkeit.

Das Schutzgut ,Mensch®, das Schutzgut ,Kultur- und sonstigen Sachgilter" wird in
verhdltnismaBig geringem Umfang beeintrachtigt. Von Bedeutung ist der Verlust von
etwa 2 ha intensiv landwirtschaftlich genutzter Flache mit glnstigen Erzeugungs-
bedingungen.

Trotz der Lage des Baugebietes an einem Talhang mit Sichtbeziehung nach Norden
(Amberg) und Osten gibt es nur geringe Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild
(und damit auf die Erholungseignung), weil die geplante Bebauung nur einen relativ
kleinen Bereich am Rand von vorhandener Bebauung betrifft; die vorhandene Bebauung
im engeren und weiteren Umfeld hat wesentlich bedeutendere Auswirkungen auf das
Landschaftsbild. Zudem werden zur Eingrinung des Baugebiets Baume gepflanzt, die die
Einbindung in die Landschaft noch unterstiitzen.
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Die Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt / Arten und Lebensraume halten sich in
Grenzen aufgrund der Uberwiegenden Beanspruchung strukturfreier, intensiv landwirt-
schaftlich genutzter landwirtschaftlicher Nutzflachen.

Zwangslaufig und unvermeidbar wie bei jeder Bebauung sind die Auswirkungen auf das
Schutzgut ,Boden und Flache" erheblich (,mittel™). Aufgrund der Festsetzungen des
Bebauungsplans (maximale GRZ und Verkehrsflachen) ist eine zusatzliche Versiegelung
bzw. Uberbauung von bis zu ca. 9.500 m2 mdglich. Der Verlust landwirtschaftlicher
Flachen mit ginstigen Erzeugungsbedingungen ist nicht kompensierbar, aber alternativ-
los, da die Gemeinde keine Ausweichstandorte in Gebieten ohne giinstige Erzeugungs-
bedingungen hat.

Es werden MaBnahmen zur Eingriffsvermeidung und -minimierung aufgezeigt. Nicht
vermeidbare Auswirkungen werden soweit mdglich im Geltungsbereich, wo das nicht
maglich ist auBerhalb des Geltungsbereichs ausgeglichen bzw. ersetzt.

Insgesamt ist das Vorhaben unter Berlcksichtigung der Vermeidungs- und Minderungs-
maBnahmen als umweltvertraglich anzusehen. Standorte mit geringeren Auswirkungen
auf die Schutzguter gibt es nicht, beziehungsweise stehen nicht zur Verfligung.

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse noch einmal zusammen:
Tabelle 1 —Schutzglter, Auswirkungen und Eingriffserheblichkeit

. . . . Ergebni
Baubedingte Betriebsbedingte | Anlagebedingte rg.e n'|s
Schutzgut Auswirkungen | Auswirkungen Auswirkungen ~ Eingriffs-
& & & erheblichkeit

Boden und Flache mittel gering mittel mittel
Landschaft, Landschaftsbild, erin erin erin erin
Erholungseignung gering gering gering genng
Mensch, Kulturgiiter und mittel erin erin erin
sonstige Sachgtter gering gering gering
Klima / Luft gering gering gering gering
Wasser gering gering gering — mittel gering — mittel
Pflanzen, Tiere und deren
Lebensrdaume, Biologische mittel gering gering gering
Vielfalt
Wechselwirkungen zwischen | Es entstehen keine zusatzlichen Belastungen durch Wechselwirkungen
den Schutzgutern zwischen den Schutzgitern.
Anfalligkeit fr schwere keine zusatzlichen Belastungen
Unfalle oder Katastrophen gen.

Bebauungsplan + GOP ,Untere Leite I Haselmlihl - Endfassung vom 05. Juni 2018 Seite 52



UMWELTBERICHT

4.10 Referenzliste der Quellen

Referenzliste der Quellen, die flr die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und
Bewertungen herangezogen wurden - nach Anlage 1 Abs. 3 d BauGB.

Altlasten-, Bodenschutz- und Deponieinformationssystem - Bay. Landesamt fir
Umwelt - https://www.abudis.bayern.de/ Sept. 2017

Bayerische Kompensationsverordnung (BayKompV) - Arbeitshilfe zur Biotopwertliste - Verbale
Kurzbeschreibungen; Herausgeber: Bayerisches Landesamt fir Umweltschutz (LfU) Juli 2014

Bayerischer DENKMAL-ATLAS - www.geoportal.bayern.de/bayernatlas-klassik/ Sept. 2017
Bayern-Atlas https://geoprtal.bayern.de/bayernatlas Feb. 2017 und Sept. 2017
Flachennutzungsplan der Gemeinde Kimmersbruck, aufgestellt 1984

Fldchennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde Kimmersbruck - Anderung / Neuaufstellung
- Entwurf Mai 2013, Arbeitsgemeinschaft RENNER+HARTMANN Consult GmbH + LOSCH
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

FIS-Natur Online - Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz - FIN-WEB (Online-Viewer) -
http://fisnat.bayern.de/finweb/ Sept. 2017 und Okt. 2017

Geologische Karte von Bayern 1:500.000 https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/... Sept. 2017

~Immissionsschutztechnisches Gutachten™ zur ,Prognose und Beurteilung von Geruchs-
immissionen™ KMB-3959-01 vom 24.02.2017 hoock farny ingenieure Landshut (veraltet)

~Immissionsschutztechnisches Gutachten" zur ,Prognose und Beurteilung von Geruchs-
immissionen™ KMB-3959-01_E02 vom 10.04.2018 hoock farny ingenieure Landshut (aktuell, im
Anhang)

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 1.9.2013 https://www.landesentwicklung-
bayern.de/instrumente/landesentwicklungsprogramm/ Sept. 2017

Luftbild https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ Sept. 2017

Regionalplan der Region Oberpfalz-Nord (6) mit Text und Karten
http://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/leistungen/regionalplanung/regionalpl6/rpl6-
inhalt.htm Sept. 2017

Satzung uber die Herstellung von Stellplatzen und Garagen und deren Ablésung der Gemeinde
Kidmmersbruck vom 30.04.1997

Ubersichtsbodenkarte von Bayern 1:25.000 https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ Sept. 2017

Verordnung Uber die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Bayerische Kompensa-
tionsverordnung — BayKompV) vom 7. August 2013 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Nr. 15/2013 - 517)

Stellungnahmen im Zuge der Beteiligung der Trager offentlicher Belange (in der Gemeinderats-
sitzung vom 10.04.2018 behandelt - in Abschrift im Anhang)

Hoéhenangaben: Geoportal Bayern https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/... und eigene
Vermessung des Bliros RENNER+HARTMANN Consult GmbH im Jahr 2017

Aufgestellt, 05. Juni 2018

RENNER + HARTMANN CONSULT GMBH

Ingenieurbiiro fiir Bau- und Umwelttechnik

MarienstraBe 6 - 92224 Amberg

Tel.: 09621/4860-0 Fax: 09621/4860-49
Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jlrgen Tiefel
info@renner-consult.de - www.renner-consult.de

(Datei: 03__BegrindungUmweltbericht 05415 05-06-2018.docx)
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Verfahren

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.09.2017 die Aufstellung des
Bebauungsplans mit Flachennutzungsplan-Anderung im Parallelverfahren beschlossen.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem&B § 3 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf
der Bauleitplanung in der Fassung vom 12.09.2017 hat in der Zeit vom 13.12.2017 bis
15.01.2018 stattgefunden.

3. Die fruhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemaB § 4 Abs. 1 BauGB fir den Vorentwurf der Bauleitplanung in der Fassung
vom 12.09.2017 hat in der Zeit vom 13.12.2017 bis 15.01.2018 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der Bauleitplanung in der Fassung vom 10.04.2018 wurden die
Behoérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaB § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 26.04.2018 bis 28.05.2018 beteiligt.

5. Der Entwurf der Bauleitplanung in der Fassung vom 10.04.2018 wurde mit der
Begriindung gemaB § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.04.2018 bis 28.05.2018
offentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Kimmersbruck hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 05. Juni 2018
die Flachennutzungs- und Landschaftsplan-Anderung gemaB § 10 Abs. 1 BauGB in der
Fassung vom 05. Juni 2018 festgestellt.

Kimmersbruck, den ......cccooviiiiiiiinnnns
(Gemeinde Kimmersbruck)
(Siegel)

Erster Blrgermeister Roland Strehl

7. Das Landratsamt hat die Fldchennutzungs- und Landschaftsplan-Anderung im
Parallelverfahren mit Bescheid vom .......... AZ ... gemaB § 10 Abs. 2 BauGB
genehmigt.

(Siegel
Genehmigungsbehdrde)
8. Ausgefertigt

Kimmersbruck, den ......cccoovviiiiiiinnnns
(Gemeinde Kimmersbruck)
(Siegel)

Erster Blrgermeister Roland Strehl

9. Die Erteilung der Genehmigung wurde am gemaB § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB ortsliblich bekannt gemacht. Die Bauleitpldane mit Begrindung
werden seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden im Rathaus zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten und lGber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der
Bebauungsplan mit Flachennutzungs- und Landschaftsplan-Anderung im Parallel-
verfahren ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Kimmersbruck, den .......ccoovviiiiiiiinnnn.

(Gemeinde Kiimmersbruck)
(Siegel)

Erster Blirgermeister Roland Strehl

Hinweis: Die Verfahrensvermerke sind auf der Ausfertigung des Bauleitplans anzubringen.
Die ortsiibliche Bekanntmachung muss nach der Ausfertigung erfolgen.

Geltungsbereich des Bebauungsplans: ca. 2,1 ha

Noch nicht im FNP als Baugebiet dargestellt: ca. 2,0 ha

- Allgemeines Wohngebiet

Offentliche Verkehrsflachen

- Offentliche Griinflachen (StraBenbegleitgriin)

* Anmerkung:

Der bis Marz 2018 wirksame FNP hing in
der Gemeinde (Rathaus) aus und ist
schlecht lesbar und nicht reproduzierbar.
Deshalb wurde bis zum Marz 2018 als

Grundlage der Entwurf fiir die Anderung
des FNP vom 07.05.2003 verwendet - im
Geltungsbereich und dessen Umfeld noch
einmal mit dem Original abgeglichen.

Ab dem 22.03.2018 ist der
Flachennutzungs- und Landschaftsplan in
der Fassung vom 07.03.2017 wirksam
und liegt hier zu Grunde.

Parallele Anderung des Flachennutzungs- und Landschaftsplans N
fir einen Teilbereich (Allgemeines Wohngebiet "Untere Leite 1", vor der

Anderung: "Flachen fiir die Landwirtschaft”, bzw. MI):
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Gemeinde Kummersbruck
Flachennutzungsplan mit
integriertem Landschaftsplan

Parallele Anderung zum Bebauungsplan
Allgemeines Wohngebiet
"Untere Leite I"
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* Anmerkung: i 3 *
Verfahren Der S:Mn:' 2018 wirksame FNP hing In Wirksamer Flachennutzungsplan

. der Gemeinde (Ratha nd lst itt) - A :
Geltungsbereich des Bebauungsplans: ca. 2,1 ha sd'llechr:e er ﬂ o :t}::;dml , (Ausschnitt) - aktueller Stand vor der par. And. (Bestand):

1 Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.09.2017 die Aufstellung des Deshalb wurde bis zum Mérz 2018 als
B mit Flachennut Anderung im Parallelverfahren beschlossen. Noch nicht im FNP als Baugebiet dargestellt: ca. 2,0 ha Grundlage der Entwurf fiir die Anderung

2. Die frithzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaB § 3 Abs. 1 BauGB fur den Vorentwurf . . des FNP vom 07.05.2003 verwendet - im
der Bauleitplanung in der Fassung vom 12.09.2017 hat in der Zeit vom 13.12.2017 bis - Allgemeines Wohngebiet Geltungsbereich und dessen Umfeld noch
15,01, 2018 stattgefunden. einmal mit dem Original abgeglichen.

3. Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Triger &ffentlicher Belange Offentliche Verkehrsflichen %ﬁ?ﬂﬁﬁﬁlﬁn?;:rmmn n
gemaB §4 Abs. 1 BauGB fir den Vorentwurf der Bauleitplanung in der Fassung e der Fassung vom 07.03.2017 wirksam
vom 12.09.2017 hat in der Zeit vom 13.12.2017 bis 15.01.2018 stattgefunden. - Offentliche Griinflichen (StraBenbegleitgriin) widl liagt hief i1 Grinide.

4, Zu dem Entwurf der Bauleitplanung in der Fassung vom 10.04.2018 wurden die
Behdrden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange gemdl § 4 Abs, 2 BauGB in der
Zeit vom 26.04.2018 bis 28,05.2018 beteiligt, Parallele Anderung des Flachennutzungs- und Landschaftsplans N

5. Der Entwurf der Bauleitplanung in der Fassung vom 10.04.2018 wurde mit der n ' "

Bogrundung gemab § 5 Abe. 2 BaucB In der Zet vom 26.04.2018 bis 28.05201s TUF einen Teilbereich (Allgemeines Wohngebiet "Untere Leite I, vor der
Affehiich alsgdlsgl Anderung: "Flachen fir die Landwirtschaft", bzw. MI):

6. Die Gemeinde Kdmmersbruck hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 05, Juni 2018
die Fldchennutzungs- und Landschaftsplan-Anderung gem&B § 10 Abs. 1 BauGB in der
Fassung vom 05. Juni 2018 festgestellt.

Kimmersbruck, den .........oociiiiniiiiininn
ErsterBurgermelsterRulandStrehl

7. Das Landratsamt hat die Flachennutzungs- und Landschaftsplan-Anderung im
Parallelverfahren mit Bescheid vom ... AZ ... gem&B § 10 Abs. 2 BauGB
genehmigt,

8. Ausgefertigt

Kammersbruck, den .........coocivveiinninns

Erster Burgermeister Roland Strehl

w

Die Erteilung der Genehmigung wurde am ... . gemaBl § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB ortsiblich bekannt gemacht. Dle Baulmtplane mit Begrindung
werden seit diesem Tag zu den ublichen Dienststunden im Rathaus zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten und tber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der
Bebauungsplan mit Flachennutzungs- und Landschaftsplan-Anderung im Parallel-
verfahren ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Kommersbruck, den ..........coocvairminnnneinn

Gemeinde Kiimmersbruck
Flachennutzungsplan mit
integriertem Landschaftsplan

zemeinde Kimmersbruck)

Parallele Anderung zum Bebauungsplan
Allgemeines Wohngebiet
"Untere Leite I"

Erster Birgermeister Roland Strehl
Hinwas: Dia Vertahrensvarmerka and auf der mn;.ngcus =unmlm. anaubnngan.
Do ot - iz pah artotian
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Verfahren

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.09.2017 die Aufstellung des
Bebauungsplans mit Flachennutzungsplan-Anderung im Parallelverfahren beschlossen.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem&B § 3 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf
der Bauleitplanung in der Fassung vom 12.09.2017 hat in der Zeit vom 13.12.2017 bis
15.01.2018 stattgefunden.

3. Die fruhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemaB § 4 Abs. 1 BauGB fir den Vorentwurf der Bauleitplanung in der Fassung
vom 12.09.2017 hat in der Zeit vom 13.12.2017 bis 15.01.2018 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der Bauleitplanung in der Fassung vom 10.04.2018 wurden die
Behoérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaB8 § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 26.04.2018 bis 28.05.2018 beteiligt.

5. Der Entwurf der Bauleitplanung in der Fassung vom 10.04.2018 wurde mit der
Begrindung gemaB § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.04.2018 bis 28.05.2018
offentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Kimmersbruck hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 05. Juni 2018
die Flachennutzungs- und Landschaftsplan-Anderung gemaB § 10 Abs. 1 BauGB in der
Fassung vom 05. Juni 2018 festgestellt.

Kimmersbruck, den ........ccoiiiiiiiiinnnns
(Gemeinde Kimmersbruck)
(Siegel)

Erster Blrgermeister Roland Strehl

7. Das Landratsamt hat die Fldchennutzungs- und Landschaftsplan-Anderung im
Parallelverfahren mit Bescheid vom .......... AZ ... gemaB § 10 Abs. 2 BauGB
genehmigt.

(Siegel
Genehmigungsbehdrde)
8. Ausgefertigt

Kimmersbruck, den .........cooveviviininnnn.
(Gemeinde Kiimmersbruck)
(Siegel)

Erster Blrgermeister Roland Strehl

9. Die Erteilung der Genehmigung wurde am ............c...... gemaB § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB ortsliblich bekannt gemacht. Die Bauleitplane mit Begriindung
werden seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden im Rathaus zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der
Bebauungsplan mit Flachennutzungs- und Landschaftsplan-Anderung im Parallel-
verfahren ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Kimmersbruck, den ........cooeviiiiiiiinnn.
(Gemeinde Kimmersbruck)
(Siegel)

Erster Blirgermeister Roland Strehl

Hinweis: Die Verfahrensvermerke sind auf der Ausfertigung des Bauleitplans anzubringen.
Die ortslibliche Bekanntmachung muss nach der Ausfertigung erfolgen.

Geltungsbereich des Bebauungsplans: ca. 2,1 ha

Noch nicht im FNP als Baugebiet dargestellt: ca. 2,0 ha

- Allgemeines Wohngebiet

Offentliche Verkehrsflachen

- Offentliche Griinflachen (StraBenbegleitgriin)

* Anmerkung:

Der bis Marz 2018 wirksame FNP hing in
der Gemeinde (Rathaus) aus und ist
schlecht lesbar und nicht reproduzierbar.
Deshalb wurde bis zum Marz 2018 als
Grundlage der Entwurf fiir die Anderung
des FNP vom 07.05.2003 verwendet - im
Geltungsbereich und dessen Umfeld noch
einmal mit dem Original abgeglichen.

Ab dem 22.03.2018 ist der
Flachennutzungs- und Landschaftsplan in
der Fassung vom 07.03.2017 wirksam
und liegt hier zu Grunde.

Parallele Anderung des Flachennutzungs- und Landschaftsplans N
fir einen Teilbereich (Allgemeines Wohngebiet "Untere Leite I", vor der
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Beide Plane sind genordet. Die Legende des wirksamen FNP/LP bleibt unverdndert gultig.
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Gemeinde Kummersbruck
Flachennutzungsplan mit
integriertem Landschaftsplan

Parallele Anderung zum Bebauungsplan
Allgemeines Wohngebiet
"Untere Leite I"

Endfassung vom 05.06.2018 M 1:5.000
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VERFAHREN

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB:

Gemeinde Kimmersbruck am 08.06.2010 Flachennutzungsplan mit Landschaftsplan

2

i

Friihzeitige Blrgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB:
14.07.2010 bis 27.08.2010

2

o

Beteiligung der Trager o6ffentliche Belange (TGB) gem. § 4 Abs. 1 BauGB:

14.07.2010 bis 27.08.2010

3. Billigungs- und Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB:
07.05.2013

4. offentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB:
18.07.2013 bis 30.08.2013

5. Beteiligung der TOB gem. § 4 Abs. 2 BauGB:

18.07.2013 bis 30.08.2013

6. Feststellungsbeschluss:
07.03.2017

7. Wirksamwerden gem. § 6 Abs. 5 BauGB:

Die Erteilung der Genehmigung des Flachennutzungsplanes mit Landschaftsplan
wurde am ..o ortsiiblich bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung wird der Flachennutzungsplan mit Landschaftsplan wirksam.

Kimmersbruck, den ..

Erster Birgermeister Roland Strehl
Gemeinde Kiimmersbruck
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FLACHENNUTZUNGSPLANANDERUNG - BEGRUNDUNG

1. Begrindung

Parallele Anderung des geltenden Fldchennutzungs- und Landschaftsplanes (FNP) der
Gemeinde Kimmersbruck zur Aufstellung des Bebauungs- und Grinordnungsplanes All-
gemeines Wohngebiet “Untere Leite I in Haselmlhl. Der Gesamt-Flachennutzungs- und
Landschaftsplan der Gemeinde Kimmersbruck wird zurzeit Uberarbeitet. Der Fest-
stellungsbeschluss sollte urspriinglich im Marz 2018 im Gemeinderat gefasst werden. Bis
der Gesamtplan jedoch gepriift und genehmigt ist wird noch eine gewisse Zeit vergehen.
Deshalb wird der wirksame Flachennutzungs- und Landschaftsplan im Parallelverfahren
geandert.

Der bis Marz 2017 rechtskréftige Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan!
(FNP) hangt im Rathaus aus, ist schlecht lesbar und nicht lesbar reproduzierbar. Deshalb
wurde hier im Verfahren als Grundlage fir Darstellungen und die vorliegende Planung der
Entwurf® fir die Anderung / Neuaufstellung vom 07.05.2003 verwendet, dieser wurde im
Geltungsbereich und dessen Umfeld mit dem Original abgeglichen.

Die Neuaufstellung des Flachennutzungsplans® wurde mit der Bekanntmachung vom
22.03.2018 wirksam.

)

Kartengrundlage: https://geoportal.bayern.de/bayernatias
Abbildung 1 - Lage

/ o

Feb. 2017

! Flachennutzungsplan der Gemeinde Kimmersbruck, aufgestellt 1984

? Flachennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde Kiimmersbruck, Arbeitsgemeinschaft RENNER+HARTMANN Consult GmbH und
LOSCH Landschaftsarchitektur - Neuaufstellung / Anderung Entwurf Mai 2013

* Flachennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde Kiimmersbruck - Neuaufstellung 07.03.2017 - RENNER+HARTMANN Consult GmbH
und LOSCH - wirksam mit Bekanntmachung vom 22.03.2018

FNP-/LP-Anderung ,Untere Leite I Haselmiihl - Endfassung vom 05. Juni 2018 Seite 3



FLACHENNUTZUNGSPLANANDERUNG - BEGRUNDUNG

Das Gebiet liegt am westlichen Ortsrand des Ortsteils Haselmihl der Gemeinde
Kimmersbruck an einem ostexponierten Hang des Vilstals. Zur St 2165 sind es etwa
400 m, von dort zum Stadtzentrum von Amberg sind es etwas mehr als drei Kilometer,
zur Autobahnauffahrt 66 der A 6 sind es weniger als 4 Kilometer.

1.2 Geltungsbereich und Nutzungen, Verfahren

Der Gemeinderat der Gemeinde Kimmersbruck hat am 12.09.2017 in o&ffentlicher
Sitzung die Aufstellung des qualifizierten Bebauungsplanes mit integrierter Grinordnung
fur das Allgemeine Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO , Untere Leite I" in Haselmuhl und
die Anderung des Flachennutzungsplans im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB
beschlossen. Der Verfahrensvermerk ist am Planblatt des Bebauungsplans und am
Planblatt der Endfassung der FNP-Anderung zu finden (auf Seite Fehler! Textmarke
nicht definiert. folgt eine Ubersicht).

Der raumliche Geltungsbereich des verbindlichen Bauleitplanes umfasst
die Flurstiicke der Gemarkung Koéfering mit den Nummern:
FI.-Nrn. 635/18, 635/28, sowie Teilflachen der FI.-Nrn. 635 und 599 (BayernwerkstraBe).

Er hat eine Gesamtflache von ca. 21.019 m2 (ca. 2,1 ha).

Der raumliche Geltungsbereich ist von folgenden Flurnummern bzw. deren Teilflachen
umgrenzt (siehe Festsetzungen durch Planzeichen):

im Westen eine Teilflache von Fl.-Nr. 635;

im Norden eine Teilflache von Fl.-Nr. 635;

im Osten die FI.-Nrn. 635/7, 635/29, 635/27, 635/26, 635/25, 635/17, 635/16, 635/1,
642/1 und eine Teilflache der FI.-Nr. 599 (Bayernwerkstra3e);

im Sdden Fl.-Nrn. 642 (diese Grenze ist nicht abgemarkt).

Der Geltungsbereich wird zurzeit im Wesentlichen als Acker genutzt und ist im Flachen-
nutzungsplan als ,Flachen fir die Landwirtschaft" dargestellt (siehe unten).

Fir die Flache wird eine Nutzung als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt (mit Aus-
nahme der Zufahrten, die im FNP bereits als Mischgebiet dargestellt sind). Im geltenden
FNP ist das Gebiet nicht als ,Allgemeines Wohngebiet" nach § 4 BauNVO dargestellt. Es
wird Uberwiegend als Fléachen fir die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 beziehungsweise
§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) dargestellt, mit Ausnahme der Zufahrten (FI.Nrn. 635/18 und
635/28), die als Teil eines Mischgebietes dargestellt sind. Die im Entwurf zum FNP / LP
vom 7.5.2013 ebenfalls (am sidlichen Rand der betroffenen Flache) dargestellten Baume
(in der Legende unter der Uberschrift ,Flachen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Natur und Landschaft") waren bei der Kartierung zur Grinordnungsplanung und
Umweltprifung des vorliegenden Bauleitplans nicht mehr vorhanden.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans weichen wesentlich von der Darstellung des
Flachennutzungsplans ab. Deshalb wurde beschlossen den Flachennutzungs- und Land-
schaftsplan im Parallelverfahren zu andern.
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1.3 Erfordernis, Ziel und Zweck der Planung, Alternativen

Zielsetzung der Gemeinde ist es ihre Wohnfunktion weiter zu starken. Ziel dieser Bauleit-
planung ist es zentrumsnahe Bauplatze fir ansiedlungswillige Familien zu schaffen, so
dass dieser Personenkreis nicht abwandert.

Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes ist die sehr hohe Nachfrage nach Bauflachen
mit Einzelhausbebauung in der Gemeinde Kimmersbruck, sowie die Verfligbarkeit dieser
relativ ortszentrumsnahen Flache, im Anschluss an vorhandene Bebauung, mit guter
Infrastruktur in der Gemeinde, mit Anbindung lber die St 2165 zum Stadtzentrum von
Amberg und zur A 6 Prag — NlUrnberg (gute Erreichbarkeit von Arbeitsstatten).

Die noch nicht bebauten Grundstiicke im gesamten Gemeindegebiet (in Bebauungsplan-
gebieten und auBerhalb dieser) sind im Privatbesitz und fir die Gemeinde nicht verfligbar
(siehe Bedarfsbegriindung unten, sowie Aufstellung im Anhang zur Begriindung). Flr
jede Parzelle im Baugebiet SiedlerstraBe I der Gemeinde Kimmersbruck gibt es drei
Bewerber, so dass dort ein Losverfahren notwendig wird. Diese hohe Nachfrage ist auch
bei dem hier behandelten Baugebiet zu erwarten.

Die ErschlieBung des Baugebietes ist mdglich und eine schnelle Umsetzung der Bebauung
vorgesehen.

Grundséatzliche Uberlegung seitens der Gemeinde, wo kiinftig andere, verdichtete Bau-
formen (,Stadthduser™) sinnvoll waren, kénnen zum Beispiel im Rahmen der Flachen-
nutzungsplan-Anderung / -Neuaufstellung flir das Gesamtgebiet der Gemeinde erfolgen.

Als Alternativen zur Ausweisung des Bebauungsplans ,Allgemeines Wohngebiet" ,Untere
Leite I in Haselm(Uhl in der vorliegenden Fassung wurden folgende Madoglichkeiten
gepruft:

Keine Neuausweisung des Baugebietes und Belassen der Flachen im jetzigen Zustand;
dies fuhrt zur Inanspruchnahme weniger geeigneter Flachen in groBerer Entfernung zum
Hauptort oder zu einem Mangel an Baugrundstiicken in der Gemeinde.

Die Nichtausweisung des Baugebietes wiirde verhindern, dass die im Geltungsbereich
befindlichen landwirtschaftlichen Flachen teilweise versiegelt und ganz aus der Nutzung
genommen werden; KompensationsmaBnahmen fir die Versiegelung sind bei einer
Ausweisung erforderlich und werden im Bebauungsplan festgesetzt.

Noch der Vorentwurf des Bebauungsplans berilcksichtigt spater geauBerte Erweiterungs-
absichten von Landwirten nicht, so dass hier ein Konflikt bestand. Deshalb wurde der
Geltungsbereich des Bebauungsplans nach Siiden verschoben. Siehe auch die Aus-
fihrungen in der Begriindung zum Bebauungsplan.

1.3.1 Baulandbedarf, Bedarfsbegriindung

Die Gemeinde Kimmersbruck hat einen Einwohnerstand von 9.814 Personen (Stand
30.06.2017, Angaben der Gemeindeverwaltung). Die Infrastruktur ist in einem sehr
guten Zustand und fir einen Einwohnerstand von mind. 10.000 Personen ausgelegt. Ein
Ziel der Gemeinde ist - um die bestehende Infrastruktur zu erhalten - einen Rickgang zu
verhindern und die Einwohnerzahl in Zukunft auf 10.000 Einwohner zu steigern. Dies
bedeutet einen Zuwachs von ca. 200 Einwohnern. Bei einer Belegungsdichte von
3 Personen pro Grundstlick wiirde dies einen Bedarf von ca. 67 Bauparzellen bedeuten.
Da jedoch noch einige wenige Baulicken geschlossen, vorhandene Leerstande genutzt
werden sollen und zudem héhere Belegungsdichten pro Parzelle méglich sind, sollten
lediglich 2/3 der Parzellen angesetzt werden. Dies bedeutet einen Bedarf von ca. 45 Bau-
parzellen. Das hier ausgewiesene Gebiet sieht 20 Parzellen vor. ..."
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Auch unter Beriicksichtigung der Begriindung zu 1.2.1 im LEP* (,Baulandausweisungen
sind zur Bewaltigung des Einwohnerriickgangs grundsatzlich ungeeignet ...") gilt: Die Ge-
meinde Kimmersbruck verfiigt derzeit iber nur wenige Bauplatze. Die noch nicht be-
bauten Grundstiicke im gesamten Gemeindegebiet (in Bebauungsplangebieten und
auBerhalb dieser) sind im Privatbesitz und fir die Gemeinde nicht verfiigbar (siehe Auf-
stellung im Anhang zur Begriindung). Eine extrem hohe Nachfrage besteht hauptsachlich
im Hauptort Kimmersbruck. Durch die Nahe zur Stadt Amberg, die gute Infrastruktur in
der Gemeinde und die dadurch gute Lage zu Arbeitspldtzen sind Baupldtze fir Ein-
familienhaus- und Doppelhausbebauungen sehr gefragt.

Der Bedarf kann zurzeit durch die Gemeinde Kimmersbruck nicht im Geringsten gedeckt
werden. Durch die hohe Nachfrage sind die Parzellen der bereits ausgewiesenen bzw.
schon gebauten oder in Bau befindlichen ErschlieBungsgebiete bereits verkauft, reserviert
oder in Privatbesitz. Im vorausgegangenen Bauleitplanverfahren ,SiedlerstraBe I der
Gemeinde Kimmersbruck gilt: Fir jede Parzelle im Baugebiet gibt es drei Bewerber, so
dass dort ein Losverfahren notwendig wird. Im zuvor erschlossenen Baugebiet ,Am
Bachweg" sind die Parzellen bereits verkauft oder reserviert.

Bewertung: Da der Bedarf an Bauflachen im Gemeindegebiet Kimmersbruck zur Zeit
nicht gedeckt werden kann, ist die Ausweisung weiterer Baugebiete zur Erflillung des
Wohnbedarfs der Bevolkerung zwingend erforderlich. Die im Geltungsbereich liegenden
Flachen sind verfiigbar. Um eine geordnete stadtebauliche Entwicklung zu gewahrleisten
und eine wirtschaftliche Ausnutzung der Wohnbaufldachen zu erreichen, beschloss der
Gemeinderat die Aufstellung des verbindlichen Bauleitplanes Allgemeine Wohngebiet
,Untere Leite I in Haselmuhl.

Im Interesse der Wohnbedlirfnisse der Bevélkerung, insbesondere auch von Familien mit
mehreren Kindern, zur Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, zur
Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevdlkerung und um den Anforderungen kosten-
sparenden Bauens sowie der Bevdlkerungsentwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) nachzu-
kommen, soll das Bauleitplanverfahren unter Abwagung nach § 1 Abs. 7 BauGB ab-
geschlossen werden.

1.4 Ubergeordnete Planungen und Umgang mit den
fachlich einschlagigen Grundsatzen der
Raumordnung

Die Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms Bayern® (LEP vom 1.9.2013) wie
Erfordernis einer ,nachhaltigen Siedlungsentwicklung® oder die Ausweisung neuer
Siedlungsflachen ,in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten™ werden wie im Umwelt-
bericht beschrieben mit der vorliegenden Planung umgesetzt.

In der vorliegenden Anderung des Flachennutzungs- und Landschaftsplans werden unter
anderem die folgenden Ziele Gibergeordneter Planungen umgesetzt:

»(Z) In allen Teilrdumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen
oder zu erhalten ..." ,(G) Hierflr sollen insbesondere die Grundlagen fiir eine bedarfs-
gerechte Bereitstellung und Sicherung von Arbeitsplatzen, Wohnraum sowie Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gitern geschaffen oder erhalten
werden" (LEP vom 1.9.2013-1.1.1 - S. 8)

* Landesentwickungsprogramm Bayern 2013 (LEP S. 12): ,Auch bei der Siedlungsentwicklung ist der demographische Wandel zu beachten.
Baulandausweisungen sind zur Bewaltigung des Einwohnerriickgangs grundsatzlich ungeeignet und kénnen die negativen Folgen des
demographischen Wandels sogar verstarken. Zur Vermeidung eines mit Baulandausweisungen gefiihrten kommunalen Wettbewerbs um
Einwohner ist deshalb die Siedlungsentwicklung auf die Bevolkerungsentwicklung abzustimmen.”

> LEP https://www.landesentwicklung-bayern.de/instrumente/landesentwicklungsprogramm/... Sept. 2017
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,Natlrliche Ressourcen wie Bodenschatze, Wasser, Boden und Freirdume werden in er-
heblichem Umfang verbraucht bzw. in Anspruch genommen. Deshalb sollen bei allen
raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen die Ressourcen nur in dem MaBe genutzt
werden, wie es fiir das Allgemeinwohl vertraglich ist. Dies bedeutet auch, dass unver-
meidbare Eingriffe so ressourcenschonend wie maglich erfolgen™ (LEP zu 1.1.3 S. 10).

Laut Karte 2 ,Siedlung und Versorgung" des Regionalplans® liegt der Geltungsbereich in
einem Regionalen Griinzug. Durch die Lage im Anschluss an vorhandene Siedlungs-
gebiete (auf drei Seiten der geplanten Bebauung) ist der Geltungsbereich nicht als frei-
zuhaltender Teil einer Griinachse zu werten, hier sind eher die Aue der Vils und ihre
Nebentdler von Bedeutung. Das Baugebiet engt vorhandene Freiflachen oder Griin-
strukturen nicht ein. Die im Bebauungsplan vorgesehenen EingriinungsmaBnahmen sind
im Vergleich zur vorhandenen ausgeraumten landwirtschaftlichen Flur eine Bereicherung
der 6kologischen Vielfalt.

Genauere Angaben unter anderem zur Umsetzung der Leitbilder und Ziele auch des
Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) sind im Umweltbericht zum Bebauungsplan
bzw. im Umweltbericht zur parallelen Fldchennutzungsplan-Anderung zu finden.

1.5 Stadtebauliches Grundkonzept fur Art und Mal’ der
Nutzung, Ver- und Entsorgung

Art und MaB der Nutzung werden ausfihrlich im Bebauungsplan behandelt, die
Begrindung fur die Darstellung als Allgemeines Wohngebiet findet sich wie der Anlass
der Planaufstellung oben unter ,Erfordernis, Ziel und Zweck der Planung,
Alternativen™ ab Seite 5.

Die Wasserversorgung, die Abwasser- und Abfallentsorgung sind sichergestellt (siehe
hierzu den Bebauungsplan im Parallelverfahren und den geltenden Flachennutzungsplan).

Das Baugebiet soll so schnell wie mdglich verwirklicht werden; die Finanzierung der
ErschlieBung ist gesichert.

1.6 Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse

Dieser Punkt wird im Umweltbericht unter ,Schutzgut Mensch™ behandelt.

1.7 Landschaftsplanung / Naturschutzrechtlicher Ausgleich

Im Bebauungsplan werden externe Kompensationsflachen den durch die Realisierung der
Wohngebietsausweisungen zu erwartenden Eingriffen verbindlich zugeordnet.

® Regionalplan der Region Oberpfalz-Nord (6) mit Text und Karten
http://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/leistungen/regionalplanung/regionalpl6/rpl6-inhalt.htm Sept. 2017
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1.8 Anhang

Teil der Begriindung ist der Umweltbericht zur Fldchennutzungsplan-Anderung im
Anhang. Des Weiteren folgt eine Aufstellung der Reserveflaichen der Gemeinde
Kimmersbruck vom 05.12.2017.

Aufgestellt, 05. Juni 2018

RENNER + HARTMANN
CONSULT GMBH

Ingenieurbiiro fiir Bau- und Umwelttechnik

MarienstraBe 6 - 92224 Amberg

Tel.: 09621/4860-0 Fax: 09621/4860-49
Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jirgen Tiefel
info@renner-consult.de

(Datei: 449C10FA.docx)
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Projekt-Nr. 04916-53 Anhang 1

GEMEINDE
KUMMERSBRUCK

Aufstellung
Reserveflachen

Endfassung
vom 05.12.2017

RENNER + HARTMANN
CONSULT GMBH

Ingenieurburo fiir Bau- und
Umwelttechnik

MarienstraBe 6, 92224 Amberg
Tel.:09621/4860-0 Fax: 09621 /4860-49




Kimmersbruck - Haselmihl

Gemeinde Kimmersbruck

MaBstab: 1:9.742

Bearbelter: H2242496\webkbrucka Auszug aus der Liegenschaftskarte
Datum: 17.11.20186

Nur fiir den internen Gebrauch




Kimmersbruck, Baugebiete "Am Stadtweg” und "Bachweg”
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Gemeinde Kiimmersbruck

MaBstab: 1:5.000

Bearbeiter: H2242496\webkbrucka Auszug aus der Liegenschaftskarte
Datum: 17.11.2016

Nur fir den internen Gebrauch




Haselmihl West

Gemeinde Kiimmersbruck

MaBstab: 1:10.000
Bearbeiter: H2242496\webkbrucka
Datum: 17.11.2016

Auszug aus der Liegenschaftskarte

Nur fur den internen Gebrauch




Kiommersbruck Ost

Gemeinde Kiimmersbruck

MaBstab: 1:5.000
Bearbelter: H2242496\webkbrucka
Datum: 16.11.2016

Auszug aus der Liegenschaftskarte

Nur fiir den internen Gebrauch




Lengenfeld

Gemeinde Kimmersbruck

Ty

MaBstab: 1:10.000
Bearbeiter: H2242496\webkbrucka

Datum: 15.11.2016

Auszug aus der Liegenschaftskarte

Nur fir den internen Gebrauch




Penkhof

Gemeinde Kimmersbruck

MaBstab: 1:5.000
Bearbeiter: H2242496\webkbrucka
Datum: 10.11.2016

Auszug aus der Liegenschafiskarte

Nur fiir den internen Gebrauch
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Liegenschaften: Flurstlicke mit Eigentimern
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Kofering Nord

Gemeinde Kiimmersbruck

Auszug aus der Liegenschaftskarte

MaBstab: 1:3.000

Bearbeiter: H2242496\webkbrucka

Datum: 17.11.2016

Nur flr den internen Gebrauch




Kofering Sid

Gemeinde Kiimmersbruck

MafBstab: 1:5.000
Bearbelter: H2242496\webkbrucka
Datum: 09.11.2016

Auszug aus der Liegenschaftskarte

Nur fir den intemen Gebrauch




Liegenschaften: Flurstiicke mit Eigentimern 09.11.2016
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Garmersdort
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Gemeinde Kiimmersbruck

MaBstab: 1:5.000
Bearbelter: H2242496\webkbrucka
Datum: 08.11.2016

Auszug aus der Liegenschafiskarte

Nur fiir den intemen Gebrauch







Engelsdorf




Theuern

Gemeinde Kiimmersbruck

MaBstab: 1:5.000
Bearbeiter: H2242496\webkbrucka
Datum: 17.11.2016

Auszug aus der Liegenschaftskarte

Nur flr den internen Gebrauch
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Gemeinde Kiimmersbruck

Mafstab: 1:5.000
Bearbeiter: H2242496\webkbrucka
Datum: 08.11.2016

Auszug aus der Liegenschaftskarte

Nur fUr den internen Gebrauch




2. Umweltbericht

Nach § 2a BauGB ist auch auf der Ebene des Flachennutzungsplans ein Umweltbericht als
Bestandteil des Bauleitplans zu erstellen. ,Der Umweltbericht bildet einen gesonderten
Teil der Begriindung".

Mit dem vorliegenden Umweltbericht wird den gesetzlichen Anforderungen nach Durch-
fihrung einer sogenannten Umweltprifung Rechnung getragen, welche die Umsetzung
der Plan-UP-Richtlinie der EU in nationales Recht darstellt.

Die Bearbeitung des Umweltberichts erfolgt gemaB dem Leitfaden ,Der Umweltbericht in
der Praxis" des Bay StMUGV und der Obersten Baubehdrde, ergdnzte Fassung vom
Januar 2007.

2.1 Kurzdarstellung der Inhalte und der wichtigsten Ziele
des Bauleitplans, Festsetzungen, Angaben tUber Stand-
orte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und
Boden der geplanten Vorhaben

Zur Deckung des ortlichen Bedarfs an Wohnbauflachen plant die Gemeinde Kimmers-
bruck die Ausweisung des Allgemeinen Wohngebiets ,BayernwerkstraBe" in Haselmihl im
Anschluss an vorhandene Wohngebiete (siehe ,Abbildung 1" ,Lage"™ im Umweltbericht
zum Bebauungsplan).

Hierfir wird ein Bebauungsplan mit integriertem Grinordnungsplan aufgestellt. Die
GrbBe des Geltungsbereichs betragt ca. 2,1 ha.

Im geltenden Flachennutzungs- und Landschaftsplan (FNP) der Gemeinde Kimmers-
bruck’ ist der Uberwiegende Teil des Gebietes als Fliachen fiir die Landwirtschaft (§ 5
Abs. 2 Nr. 9 und § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) dargestellt, kleine Teilflachen (die Zufahrten)
sind bisher als Mischgebiet dargestellt (MI - § 6 BauNVO und § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB).
Die Festsetzungen des Bebauungsplans weichen somit wesentlich von der Darstellung
des FNP ab. Deshalb ist eine Anderung des Fldchennutzungs- und Landschaftsplans im
Parallelverfahren erforderlich.

’ Flachennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde Kiimmersbruck - Neuaufstellung 07.03.2017 - RENNER+HARTMANN Consult GmbH
und LOSCH - wirksam mit Bekanntmachung vom 22.03.2018
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2.2 Darstellung der in einschlagigen Fachgesetzen und
Fachplanen dargelegten Ziele des Umweltschutzes,
der Umweltbelange und ihre Berlcksichtigung

Nach § 1 Abs. 4 und 7 BauGB sind die Bauleitpldane der Kommunen den Zielen der Raum-
ordnung anzupassen und bei der Aufstellung der Bauleitpldne die Grundsadtze der
Raumordnung als 6ffentlicher Belang in der Abwagung zu berlicksichtigen.

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 1.9.2013 gibt vor: ,Die Ausweisung
von Bauflachen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer
Bericksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet
werden" (Leitbild Siedlungsstruktur 3.1). ,Diese ist dann gewahrleistet, wenn sich der
Umfang der Siedlungstatigkeit vorwiegend an der Erhaltung und angemessenen Weiter-
entwicklung der gewachsenen Siedlungsstrukturen orientiert. Dabei sind neben
Okologischen, o©6konomischen und sozialen auch baukulturelle Aspekte zu berick-
sichtigen™ (LEP S. 40 B).

~Neue Siedlungsflachen sind mdglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten
auszuweisen" (Leitbild Siedlungsstruktur 3.3). Das geplante Wohngebiet ist eine relativ
kleinflachige Erweiterung vorhandener gewachsener Nutzungen (vorhandene Misch-
gebiete) und widerspricht diesen Vorgaben nicht.

~Aus landesplanerischer Sicht sind durch die Planung insbesondere folgende Ziele und
Grundsatze des Landesentwicklungsprogramms (LEP) und des Regionalplans Oberpfalz-
Nord betroffen" (Regierung der Oberpfalzs):

e der demografische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und
MaBnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge u. Siedlungsentwicklung, zu
beachten (LEP 1.2.1 Z)

e die Ausweisung von Bauflachen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter
besonderer Bericksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen
ausgerichtet werden (LEP 3.1 G),

e flachensparende Siedlungs- und ErschlieBungsformen sollen unter Berlcksichtigung
der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (LEP 3.1 G), - in den
Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mdglichst
vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zuldssig, wenn Potenziale der Innenentwicklung
nicht zur Verfligung stehen (LEP 3.2 2)

e in den regionalen Grinzigen sind Planungen und MaBnahmen, die die jeweiligen
Funktionen beeintrachtigen, unzulassig (LEP 7.1.4 Z)

e als regionale Grinzuge sollen erhalten werden: [ ... ] "Talraum sudlich und nérdlich
von Amberg mit Verbindung nach Sulzbach-Rosenberg" [ ... ] (Regionalplan Oberpfalz-
Nord BI 4.1)

GemaB des Vorrangs der Innenentwicklung (vgl. LEP 3.2 Z) setzt die Ausweisung neuer
Bauflachen eine entsprechende Bedarfsbegriindung voraus. Im Zuge dessen sind vor-
handene Potenzialflachen (z.B. Baulandreserven, Brachflachen, leerstehende Bau-
substanz, sowie Méglichkeiten zur Nachverdichtung) im gesamten Gemeindegebiet zu er-
mitteln und der zu erwartenden Einwohnerentwicklung gegenlberzustellen® (soweit die
Stellungnahme). Diese Bedarfsbegriindung wurde in den Planunterlagen erganzt
(Begriindung Seite 5 mit Aufstellungen im Anhang).

8 Regierung der Oberpfalz SG24 — Landesplanerische Stellungnahme vom 10.01.2018 — (ROP-5G24-8314.11-90-7-5)
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Im Regionalplan der Region Rl
Oberpfalz-Nord®, Begriindungs-

karte 1 Raumstruktur ist der

Bereich westlich von Haselmihl

sowohl als ,Landlicher

Teilraum, dessen Entwicklung

gestarkt werden soll* als auch

als Stadt- und Umlandbereiche “
Amberg / Sulzbach ... dar- - KU m ml
gestellt. ,Der im Landesent- 1\
wicklungsprogramm Bayern A P
festgelegte Stadt- und Umland- 7 - o
bereich Amberg / Sulzbach- ” |

Rosenberg umfasst das Ober- \ /
zentrum Amberg, das Mittel- ' e Ny 3
zentrum Sulzbach-Rosenberg,

das Unterzentrum Kimmers-
bruck ..." (Regionalplan Be-
grindung zu 2.1.1). In Karte 3
,Landschaft und Erholung" des Regionalplans liegt der Geltungsbereich randlich in einem
Bereich, flir den ,Flurdurchgriinung" als Ziel dargestellt ist.

Abbildung 2 — Regionalplan der Region Oberpfalz-Nord — Ausschnitt aus
Karte 3

In Bezug auf die ,,Okologisch-funktionelle Raumgliederung" ist der Bereich als ,,Gebiet mit
erhoéhter Belastbarkeit (intensive agrarisch-forstliche Nutzung" gekennzeichnet. ,Die Aus-
dehnung intensiver Landnutzungssysteme hat in den genannten Gebieten zu einer zunehmenden
Verminderung naturnaher Landschaftselemente geflhrt: Durch Intensivierung der Forste,
Melioration der Grinlandstandorte ... Ausrdaumung der Ackerfluren und Anreicherung mit Rick-
standsprodukten der landwirtschaftlichen Produktion. Ein Mindestmal3 an 6kologischer Vielfalt ist
jedoch auch in diesen Landschaften zu gewdhrleisten. ... Aus diesem Grund ist es wichtig, noch
bestehende naturnahe Landschaftsteile zu erhalten und dort wo es mdglich und nétig ist, biologisch
und gleichzeitig optisch wirksame Landschaftselemente neu anzulegen. Solche Gliederungs-
elemente kénnen zum Beispiel sein: ... Quellaustritte, ... Gruben, Feldraine, Hecken, Gehdlz-
gruppen, aufgelassene Erdaufschliisse, Brachflachen, .. “ (Regionalplan!® Begriindung zu
3.2.3).
Laut Karte2 ,Siedlung und
Versorgung" des Regionalplans I | -

il 111
einem Regionalen Griinzug
(vgl. BI 3 ,Im Umland des Ober- l II II II
zentrums Amberg und des Mittel-
zentrums Sulzbach-Rosenberg, ... ' II II 'I ll

(9

Die Siedlungstdtigkeit soll mog-
lichst auf Siedlungseinheiten an .
Entwicklungsachsen oder an lI II II
leistungsfahigen Verkehrswegen W,
gelenkt werden® und die Be- | II II I

grindung dazu: ,Der zum Telil
betrachtliche Siedlungsdruck | II 'I

liegt der Geltungsbereich in
{ |
soll auf die Ordnung der Siedlungs- Ku rr
entwicklung hingewirkt werden. " II
NE A \ | I8

fordert eine ungeordnete Sied-
lungsentwicklung um die Kern-

stadte und birgt die Gefahr einer
Zersiedlung des Stadtumlandes.

Abbildung 3 — Regionalplan der Region Oberpfalz-Nord — Ausschnitt aus
Karte 2

° Regionalplan der Region Oberpfalz-Nord (6) http://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/leistungen/regionalplanung/regionalpl6/rpl6-
inhalt.htm

10 Regionalplan der Region Oberpfalz-Nord (6) http://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/leistungen/regionalplanung/regionalpl6/rpl6-
inhalt.htm
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Um einer solchen Entwicklung zu begegnen, ist eine geordnete Siedlungsentwicklung erforderlich.
Die Bebauung sollte sich, ausgehend von den Kernstadten, vor allem an bereits bestehenden, ent-
wicklungsfahigen Siedlungseinheiten orientieren, die entweder Teil eines zentralen Ortes sind, im
Verlauf einer Uberregionalen Entwicklungsachse liegen oder an leistungsfdahige Verkehrswege
angebunden sind. Dort bestehen in der Regel glinstige Voraussetzungen fir eine wirtschaftliche Be-
reitstellung von Grundversorgungseinrichtungen und von Einrichtungen des 6ffentlichen Personen-
nahverkehrs. Diese Siedlungskonzeption begiinstigt den Erhalt ausreichend groBer Freifldchen, die
wichtige Erholungs-, Schutz- und Ausgleichsfunktionen erflllen. Aus diesem Grund sieht der
Regionalplan insbesondere fir Gebiete mit verstarkter Siedlungsentwicklung den Erhalt be-
deutsamer Grinstrukturen (regionale Grinzlge, Trenngriin) vor (vgl. B I 4). Die Zunahme der be-
bauten Flachen ist in den genannten Gebieten besonders hoch. Durch einen sparsamen Umgang
mit Siedlungsflachen kann den zunehmend an Bedeutung gewinnenden Belangen des Boden-
schutzes (Flachenversiegelung) Rechnung getragen werden.").

Dazu die Regierung der Oberpfalz”: ~Das geplante Wohngebiet lberschneidet sich mit
dem regionalen Griinzug "Talraum stidlich und nérdlich von Amberg mit Verbindung nach
Sulzbach-Rosenberg". Die regionalen Grinziige nehmen wichtige Freiraumfunktionen, die
dem o6kologischen Ausgleich, der Land- und Forstwirtschaft, der Erholung und der luft-
hygienischen Situation dienen, wahr und sollen daher gem. B I 4.1 Regionalplan Ober-
pfalz-Nord erhalten werden. Gem. LEP-Ziel 7.1.4 sind dort Planungen und MaBnahmen,
die die jeweiligen Funktionen beeintrachtigen, unzulassig.

Der zur Bebauung vorgesehene Teilbereich des Griinzugs ist jedoch bereits von drei
Seiten von Bebauung umgeben, so dass damit - wie in den Umweltberichten der Bauleit-
plane dargelegt - voraussichtlich nur geringfligige Funktionsverluste einhergehen. Durch
die relativ flachensparende Planung und ErschlieBung sowie entsprechenden Fest-
setzungen im Bebauungsplan wird zudem sichergestellt, dass diese Verluste mdglichst
gering ausfallen, so dass die vorgesehene Bebauung des Griinzugs noch hingenommen
werden kann."

,Grundsidtze der Raumordnung als zu beriicksichtigende Vorgaben fiir
nachfolgende Abwagungs- oder Ermessensentscheidungen nach Art. 3 Abs. 1
S. 1 BayLplIG" (Stellungnahme!? vom 10.01.2018): ,,Die Land- und Forstwirtschaft soll
gem. B III 1 des Regionalplans erhalten und gestarkt werden. Dies gilt insbesondere fir
Gebiete mit ginstigen Erzeugungsbedingungen. Dort soll auf den Erhalt und die Ver-
besserung der natiirlichen und strukturellen Voraussetzungen fiir eine intensive Boden-
nutzung hingewirkt werden. Gem. der Begrindung zu B 111 2.1 des Regionalplans fallt
hierunter u.a. auch der Erhalt der Nutzflache gegeniber konkurrierenden Nutzungen.
Gem. der landwirtschaftlichen Standortkartierung (LSK) herrschen im Bereich des
geplanten Wohngebietes giinstige Erzeugungsbedingungen vor. Durch das Vorhaben
kommt es zu einem Verlust an landwirtschaftlich intensiv genutzter Flache, die nicht
direkt kompensiert werden kann. Den Stellungnahmen der landwirtschaftlichen Fach-
stellen ist daher besondere Bedeutung beizumessen. ..."

Die Vorgaben werden bericksichtigt: Die im Bebauungsplan vorgesehenen Eingriinungs-
maBnahmen sind im Vergleich zur vorhandenen ausgeraumten landwirtschaftlichen Flur
eine Bereicherung der 6kologischen Vielfalt. Das Baugebiet engt vorhandene Freiflachen
oder Griunstrukturen nicht ein: Durch den Anschluss an vorhandene Siedlungsgebiete
(auf drei Seiten der geplanten Bebauung) und durch Festsetzungen (zur Versiegelung
usw.) setzt der Bebauungsplan diese Ziele um. Der Verlust an landwirtschaftlichen
Flachen ist hier alternativlos.

"' Regierung der Oberpfalz SG24 — Landesplanerische Stellungnahme vom 10.01.2018 — (ROP-5G24-8314.11-90-7-5)
= Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord: Schreiben vom 11.01.2018 Zeichen 22-6160 mit der Stellungnahme des
Regionsbeauftragten vom 10.01.2018
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2.2.1 Schutzgebiete, Naturpark

Schutzgebiete sind im unmittelbaren Bereich des geplanten Wohngebiets nicht
ausgewiesen.

Entlang der Vils - durch einen bebauten Streifen von mehr als 90 Meter getrennt -
befindet sich das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet ,6537-371 " ,Vils von Vilseck bis zur
Mlindung in die Naab". Auswirkungen der geplanten Bebauung auf das FFH-Gebiet sind
nicht zu erwarten.

Ebenfalls Ostlich der BayernwerkstraBBe - durch Bebauung getrennt - ist das festgesetzte
Uberschwemmungsgebiet (HQ 100) entlang der Vils.

Der Geltungsbereich liegt im Naturpark ,NP-00017 * ,Hirschwald"

2.3 Planungsgrundlagen, naturliche Grundlagen, Biotope

Planungsgrundlagen und natlrliche Grundlagen, wie ,Bdden®, ,Wasserhaushalt und
Gewasser", oder ,Potenziell natirliche Vegetation™ werden im Umweltbericht wie die Bio-
tope der bayerischen Biotopkartierung als Teil der Bestandsaufnahme und Beschreibung
der Ausgangssituation bei den Schutzgltern im Kapitel 4.2 behandelt.
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2.4 Auswirkungen der Flaichennutzungsplan-Anderung auf
die Schutzguter

Die Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschlieBlich der
Prognose bei Durchfihrung der Planung erfolgt ausflhrlich im Umweltbericht des
Bebauungsplans.

Zusammenfassend betrachtet entstehen durch die geplante Ausweisung im Bebauungs-
plan und die Realisierung der Bebauung in erster Linie Beeintrachtigungen der Schutz-
glter ,Boden™ und Wasser, sowie ,Pflanzen, Tiere und deren Lebensrdaume®™ und ,Land-

schaft, Landschaftsbild, Erholungseignung®.

Die nachstehende Tabelle bringt die Ergebnisse des Umweltberichts zum Bebauungsplan

im Uberblick:
Tabelle 1 — Ubersicht Schutzgiiter, Auswirkungen und Eingriffserheblichkeit
Ergebnis
Schutzgut Bestand, Auswirkungen — Eingriffs-
erheblichkeit
Altlastenverdachtsflachen und Altablagerungen sind in diesem Bereich nicht
bekannt. Es sind keine besonders leistungsfahig oder schutzwiirdigen
Bodenflachen festzustellen. Der Verlust landwirtschaftlicher Flachen mit
Boden und giinstigen Erzeugungsbedingungen ist nicht kompensierbar. Die Versiegelung mittel
Flache und die Umgestaltung der Flachen fiihren zu nicht im Geltungsbereich
kompensierbaren Auswirkungen. VermeidungsmaBnahmen kdnnen die
Auswirkungen reduzieren. Der Verlust landwirtschaftlicher Flachen mit
glinstigen Erzeugungsbedingungen ist nicht kompensierbar.
Trotz der Lage des Baugebietes an einem Hang des Vilstals mit Sichtbeziehung
bis hin zum Mariahilfberg gibt es nur geringe Auswirkungen auf das Orts- und
Landschaftsbild (und damit auf die Erholungseignung), weil die geplante
Landschaft, Bebauung nur einen relativ schmalen Bereich am Rand von vorhandener
Landschafts- | Bebauung betrifft; die vorhandene Bebauung im engeren und weiteren
bild, Umfeld hat wesentlich bedeutendere Auswirkungen auf das Landschaftsbild gering
Erholungs- solange die Festsetzungen zur Hohenentwicklung restriktiv bleiben. Zudem
eignung werden zur Eingriinung des Baugebiets Baume gepflanzt, welche die
Einbindung in die Landschaft noch unterstltzen. Festsetzungen, wie die
Begrenzung der maximalen Héhe baulicher Anlagen helfen den Eingriff zu
minimieren.
Wasserschutzgebiete, Uberschwemmungsgebiete, Bau- und Bodendenkmaler
Mensch, sind nicht betroffen. Von wesentlicher Bedeutung ist der Verlust von
Kulturguter etwa 2 ha intensiv landwirtschaftlich genutzter Flache. Trotz einer geringen .
und sonstige | Zunahme des Verkehrs sind keine erheblichen Belastungen durch Larm oder gering
Sachgiter Abgase zu erwarten. Schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerliche
(Tierhaltung) sind nicht zu erwarten.
. Die Auswirkungen auf die Schutzgiter Klima und Luft sind von geringer .
Klima /Luft | ¢t eblichkeit. gering
FNP-/LP-Anderung ,Untere Leite I Haselmiihl - Endfassung vom 05. Juni 2018 Seite 14
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Auf der zur Bebauung vorgesehenen Flache wird durch die Versiegelung der
Oberflachenabfluss vermehrt und beschleunigt, das Riickhaltevolumen des
belebten Bodens vermindert und die Grundwasserneubildungsrate herab-
gesetzt. VerminderungsmaBnahmen (Festsetzungen zu versickerungsfahigen
Oberflachen / Beldgen usw.) kénnen die Auswirkungen reduzieren. Auf den
privaten Bauparzellen ist dafiir Sorge zu tragen, dass ein UbermaRiger Ober-
flachenwasserabfluss auf benachbarte Grundstiicke vermieden wird. Dort wo

Wasser das Baugebiet an die verbleibenden landwirtschaftlichen Flachen angrenzt, gering — mittel
kann durch Geldandegestaltung eine Mulde ausgebildet werden (mit Anschluss
an den Regenwasserkanal), welche die Bauparzellen zusatzlich gegen Hang-
wasser schitzt.
Bei den BaumaRnahmen ist den Anforderungen des allgemeinen Grund-
wasserschutzes bzw. dem wasserwirtschaftlichen Vorsorgegrundsatz des § 1
WHG in ausreichendem MalRe Rechnung zu tragen.
Es werden vor Allem strukturfreie, intensiv landwirtschaftlich genutzte land-
wirtschaftliche Flachen Giberplant. Deshalb halten sich die Auswirkungen fir
dieses Schutzgut in Grenzen. Es werden MaRnahmen zur Eingriffsvermeidung
Pflanzen, und -minimierung aufgezeigt. Nicht vermeidbare Auswirkungen werden
Tiere und soweit moglich im Geltungsbereich, wo das nicht méglich ist auRerhalb des
deren Geltungsbereichs ausgeglichen bzw. ersetzt.
Lebens- Bei allen Eingriffsvorhaben ist zu priifen, in wieweit bei den europarechtlich gering
rdume, geschitzten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie, europaische
Biologische Vogelarten) sowie den nur nach nationalem Recht streng geschiitzten Arten
Vielfalt Verbotstatbestinde im Sinne von § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5
BNatSchG ausgelost werden. Warum solche Verbotstatbestdnde nicht aus-
gelost werden, wird ausfiihrlich im Umweltbericht zum Bebauungsplan
begriindet.
Wechsel- Die durch die Versiegelung hervorgerufene Beeintrachtigung des Schutzguts keine
wirkungen Boden wirkt sich zum Beispiel auch nachteilig auf die Schutzgliter Wasser aus, -
. . s . zusatzlichen
zwischen den | aber es entstehen keine zusatzliche Belastungen durch Wechselwirkungen
. . . Belastungen
Schutzgiitern | zwischen den Schutzgiitern.
Anfalligkeit Um Auswirkungen aus dem Baugebiet heraus auf die Umwelt und aus den .
. . . . keine
fiir schwere | angrenzenden Flachen auf das Baugebiet zu vermeiden, wurden MaRnahmen -
R . . zusatzlichen
Unfalle oder | und Festsetzungen zum Oberflachenwasser (auch zum Schutz vor wild
. Belastungen
Katastrophen | abflieRendem Wasser) getroffen.

Insgesamt ist das Vorhaben unter Berlicksichtigung der Vermeidungs- und Minderungs-
maBnahmen als umweltvertraglich anzusehen. Standorte mit geringeren Auswirkungen
auf die Schutzglter gibt es nicht, beziehungsweise stehen nicht zur Verfligung. Der
Ausgleich erfolgt im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.

Der Ausgleichsbedarf fir den Eingriff in das Landschaftsbild ist Gber den Ausgleichsbedarf
fir den Naturhaushalt mit gedeckt, die Verwirklichung der VermeidungsmaBnahmen
(Eingrinung durch Baumpflanzungen) ist hierfir Voraussetzung.
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2.5 Alternative Planungsmaoglichkeiten

Als Alternativen zur Ausweisung des Bebauungsplans ,Allgemeines Wohngebiet" ,Untere
Leite I in Haselm(hl in der vorliegenden Fassung wurden folgende Madoglichkeiten
gepruft:

Keine Neuausweisung des Baugebietes und Belassen der Flachen im jetzigen Zustand;
dies fuhrt zur Inanspruchnahme weniger geeigneter Flachen in gréBerer Entfernung zum
Hauptort oder zu einem Mangel an Baugrundsticken in der Gemeinde, so dass die
Gemeinde die ,Wohnbedirfnisse der Bevoélkerung® und ,die Schaffung und Erhaltung
sozial stabiler Bewohnerstrukturen™ nicht ausreichend bertcksichtigt.

Die Nichtausweisung des Baugebietes wiirde verhindern, dass die im Geltungsbereich
befindlichen landwirtschaftlichen Flachen mit glinstigen Erzeugungsbedingungen aus der
Nutzung genommen und teilweise versiegelt werden; KompensationsmaBnahmen sind
bei einer Ausweisung erforderlich und werden soweit moéglich im Bebauungsplan
festgesetzt.

Noch der Vorentwurf des Bebauungsplans berilcksichtigt spater geduBerte Erweiterungs-
absichten von Landwirten nicht, so dass hier ein Konflikt bestand. Deshalb wurde der
Geltungsbereich des Bebauungsplans nach Sitiden verschoben. Siehe auch die Aus-
fihrungen in der Begriindung zum Bebauungsplan.

Grundsétzliche Uberlegungen seitens der Gemeinde, ob hier verdichtetes Bauen sinnvoll
ware, wurden auf Grund der starken Nachfrage nach Einzelhausbebauung nicht weiter
verfolgt. Wo kiinftig andere, verdichtete Bauformen (,Stadthduser™) sinnvoll waren, kann
zum Beispiel im Rahmen der Flachennutzungsplan-Anderung / -Neuaufstellung fiir das
Gesamtgebiet der Gemeinde festgelegt werden.
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2.6 Ausgleichs- / Ersatzmalinahmen /
Vermeidungsmalinahmen

Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen, sowie VermeidungsmaBnahmen werden im
Bebauungsplan und dem dazugehérigen Umweltbericht behandelt.

2.7 Methodisches Vorgehen und technische
Schwierigkeiten

Die Analyse und Bewertung der Schutzglter erfolgte verbal argumentativ (ausfihrlich
mit Hinweisen zu Schwierigkeiten und Kenntnislicken im Umweltbericht zum
Bebauungsplan). Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs erfolgt ebenfalls im Rahmen des
Bebauungsplans.

2.8 MaRnahmen zur Uberwachung (Monitoring)

Da diese geplante Fléchennutzu__ngsplan-Anderung keine unmittelbaren Umwelt-Aus-
wirkungen hat, kann auch keine Uberwachung erfolgen. Auf der Ebene des Bebauungs-
plans sind Aussagen zum Monitoring in der Begriindung und im Umweltbericht zu finden.

2.9 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Die Gemeinde Kimmersbruck plant die Aufstellung des Bebauungsplans Allgemeines
Wohngebiet ,Untere Leite I. Durch die Néahe zur Stadt Amberg, die gute Infrastruktur in
der Gemeinde und die dadurch gute Erreichbarkeit von Arbeitsstatten sind Bauplatze
unter Anderem flr Einfamilienhausbebauung sehr gefragt. Die ErschlieBung des Bau-
gebietes ist mdglich und eine schnelle Umsetzung der Bebauung vorgesehen.

Der raumliche Geltungsbereich umfasst eine Flache von circa 2,1 ha. Der Geltungs-
bereich wird zurzeit im Wesentlichen als Acker genutzt und ist im Flachennutzungsplan
als ,Flachen fir die Landwirtschaft® dargestellt Die Festsetzungen des vorliegenden
Bebauungsplans weichen somit wesentlich von der Darstellung des Flachennutzungsplans
ab. Deshalb ist eine Anderung des Fliachennutzungsplans im Parallelverfahren
erforderlich.

Um den gesetzlichen Anforderungen nach Durchfihrung einer sogenannten Umwelt-
prifung Rechnung zu tragen, ist der vorliegende Umweltbericht als Teil der Begriindung
des Flachennutzungs- und Landschaftsplanes und ein weiterer Umweltbericht als Teil der
Begrindung des Bebauungsplans zu erstellen, die Ergebnisse sind in der Abwagung zu
berlicksichtigen.

Im Umweltbericht werden die Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms, des
Regionalplans und andere in einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen dargelegten
Ziele des Umweltschutzes und der Umweltbelange behandelt; es wird aufgezeigt, dass
diese dem Vorhaben nicht entgegenstehen.

Es werden die derzeitigen Verhaltnisse beziiglich der Schutzgiter beschrieben und die
Auswirkungen des Bauleitplanes auf die Schutzgiter erldutert und bewertet. Die
Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschlieBlich der Prognose
bei Durchfiihrung der Planung erfolgt ausfiihrlich im Umweltbericht des Bebauungsplans.
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Die nachstehende Tabelle fasst diese Ergebnisse noch einmal zusammen:

Tabelle 2 — Schutzglter und Eingriffserheblichkeit

Schutzgut Ergebnis — Eingriffserheblichkeit
Boden mittel

Landschaft, Landschaftsbild, Erholungseignung gering

Mensch, Kultur- und sonstige Sachgiter gering

Klima / Luft gering

Wasser gering — mittel

Pflanzen, Tiere und deren Lebensraume, Biologische Vielfalt gering

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern keine zusatzlichen Belastungen
Anfalligkeit flir schwere Unfalle oder Katastrophen keine zusatzlichen Belastungen

2.10 Referenzliste der Quellen

Referenzliste der Quellen, die flr die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und
Bewertungen herangezogen wurden - nach Anlage 1 Abs. 3 d BauGB.

Flachennutzungsplan der Gemeinde Kiimmersbruck, aufgestellt 1984

Flachennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde Kimmersbruck Neuaufstellung / Anderung -
Entwurf Mai 2013 - RENNER+HARTMANN Consult GmbH und LOSCH Landschaftsarchitektur

Fldchennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde Kimmersbruck - Neuaufstellung 07.03.2017
- RENNER+HARTMANN Consult GmbH und LOSCH - wirksam mit Bekanntmachung vom
22.03.2018

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 1.9.2013 https://www.landesentwicklung-
bayern.de/instrumente/landesentwicklungsprogramm/ Sept. 2017

Regionalplan der Region Oberpfalz-Nord (6) mit Text und Karten
http://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/leistungen/regionalplanung/regionalpl6/rpl6-
inhalt.htm Sept. 2017

Aufgestellt 05. Juni 2018,

RENNER + HARTMANN
CONSULT GMBH

Ingenieurbiiro fiir Bau- und Umwelttechnik

MarienstraBe 6 - 92224 Amberg

Tel.: 09621/4860-0 Fax: 09621/4860-49
Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jirgen Tiefel
info@renner-consult.de
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Auszug aus der Niederschrift tiber die Sitzung des Gemeinderates Kimmersbruck
der Gemeinde Kimmersbruck vom 10.04.2018

Tagesordnungspunkt

3 Bauleitplanung

a) Baugebiet Untere Leite |, Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen, Billigungs- und
Auslegungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Kimmersbruck hat am 12,09.2017 in offentlicher Sitzung
beschlossen, gem. § 2 Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan ,Untere Leite 1Y mit integrierter
Grunordnung aufzustellen und den Flachennutzungs- und Landschaftsplan nach § 8 Abs. 3 BauGB im
Parallelverfahren entsprechend zu &ndern. Im Bereich der Flachennutzungsplananderung wird die
Flache als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, sowie die frlihzeitige Beteiligung
der Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom
28.11.2017 bis 15.01.2018 statt.

Von Seiten der Offentiichkeit gingen 3 Stellungnahmen ein. Von Seiten der Behérden von 32
angeschriebenen Tragern ffentlicher Belange 24 Stellungnahmen ein.

Auf die Anlage zu dieser Niederschrift wird verwiesen.

Abstimmungen zu den Abwagungen:
o jeweils zu Ifd. Nrn. 1-3 Offentlichkeit (22:0 St.)
e jeweils zu Ifd. Nrn. 1-10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 Behorden, TOB (22:0
St)

Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Der Gemeinderat billigt, unter Einbeziehung der vorher getétigten Beschlusse, den Bebauungsplan
und Grunordnungsplan ,Untere Leite I in der Fassung vom 10.04.2018. Ebenso die entsprechende
Anderung des Flachennutzungsplanes im Parallelverfahren.

Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Schritte gemaR BauGB durchzufthren. (22:0 St.)

Die Ubereinstimmung dieses Auszuges mit der Urschrift wird hiermit amtlich beglaubigt
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Aufstellung des qualifizierten Bebauungsplans mit integrierter Griinordnung

Allgemeines Wohngebiet "Untere Leite I“ in Haselmihl,
mit Anderung des Flachennutzungs- und Landschaftsplans im Parallelverfahren

Frithzeitige Beteiliqungq der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1
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Im Zuge der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung sind drei Stellungnahmen eingegangen.

Nr.

Schreiben
vom ...

Stellungnahmen mit Einwanden oder Hinweisen

Abwagung /
Beschluss

03.01.2018 | ,....hiermit lege ich gegen den Bebauungsplan "All-

gemeines Wohngebiet Untere Leite 1" in Haselmhl
Widerspruch ein.

Folgende Einwéande flhre ich zur Begriindung an:

Das vorgesehene Baugebiet im direkten Anschluss an
mein Grundstlck weist eine sehr starke Hangneigung
aus. Durch die im Bebauungsplan festgelegte Bebauung
wird mein Wohnhaus erheblich durch die Sonnenein-
strahlung und den Lichteinfall beeintrachtigt. Vor allem
die Sonne am Nachmittag und Abend wird dann durch die
Neubauten komplett verdeckt.

AuBerdem ist die Lage flr das geplante Wohngebiet
geradezu nicht ideal, da eine Rinderstallung im
westlichen Bereich flr erhebliche Geruchsbelastigung

Ein Rechtsanspruch auf Erhalt der
Ortsrandlage besteht nicht und lasst
sich auch nicht aus den rechts-
kraftigen Bauleitplanen ableiten.
Zum Schutz der Anwohner vor un-
zulassigen Beeintrachtigungen
dienen, neben den Abstandsregeln
der BayBO, die festgesetzten Bau-
grenzen (hier: Mindestabstand 5 m
zur Grundstlcksgrenze) und Héhen-
beschrankungen fir Gebaude durch
Festsetzungen. Laut immissions-
schutztechnischem Gutachten sind
beim vorliegenden Entwurf keine
schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Gerlche zu erwarten. Die
geltend gemachten Belange sind
nicht betroffen.

Seite 1
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sorgt. Besonders im Sommer, wenn die Mieter auf dem
Balkon sitzen, ist diese Beeintrachtigung spurbar.*

Zur Rechtslage: (BVERWG — Beschluss, BVerwG 4 BN 38.00 vom 22.08.2000) ,Der Umstand allein, dass ein bisher unbebautes Grundstick kiinftig bebaut
werden darf, macht das Interesse des Nachbarn an der Erhaltung dieses Zustandes, z.B. wegen der Ortsrand- und Aussichtslage, noch nicht zu einem
abwagungserheblichen Belang mit der Folge, dass damit die Verletzung des Rechts auf gerechte Abwagung im Sinne des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO geltend
gemacht werden kénnte (im Anschluss an Urteil vom 24. September 1998 - BVerwG 4 CN 2.98 - BVerwGE 107, 215). Beschluss des 4. Senats vom 22. August
2000 - BVerwG 4 BN 38.00 - I. VGH Mannheim vom 11.05.2000 - Az.: VGH 3 S 690/99 —, (Quelle: https://www.juraforum.de/urteile/begriffe/ortsrandlage).

,Der Eigentiimer eines den Abschluss der Wohnbebauung und die Grenze zum AuBenbereich bildenden Grundstiicks ist auch in Ansehung des -
drittschitzenden - Abwagungsgebots nach § 1 Abs. 6 BauGB grundsatzlich nicht allein wegen seines Interesses am Erhalt dieser Ortsrandlage und der
ungeschmalerten Wahrung der Aussicht auf die sich anschlieBende freie AuBenbereichslandschaft im Normenkontrollverfahren gegen einen den bisherigen
AuBenbereich Uberplanenden Bebauungsplan nach § 47 Abs. 2 VwGO antragsbefugt. In den Grenzen des bisherigen Bebauungsplans kommen solche
Schutzzwecke zu Gunsten der "Randlieger” in aller Regel nicht zum Ausdruck”

(VGH-BADEN-WUERTTEMBERG — Urteil, 3 S 690/99 vom 11.05.2000 Quelle: https://www.juraforum.de/urteile/begriffe/ortsrandlage).

Nr. Schreiben | Stellungnahmen mit Einwanden oder Hinweisen Abwagung /
vom ... Beschluss

29.12.2017 | ,....hiermit lege ich gegen den Bebauungsplan Untere Leite | in Haselmihl | Wie oben aufgefihrt
' ' (Nr. 1) sind die
geltend gemachten
Belange nicht
betroffen.

Folgende Einwéande flhre ich zur Begrin

Das vorgesehene Baugebiet im direkten Anschluss an mein Grundsttick
weist eine sehr starke Hangneigung aus. Durch die im Bebauungsplan
festgelegte Bebauung wird mein Wohnhaus erheblich durch die Sonnen-
einstrahlung und den Lichteinfall beeintrachtigt. Vor allem die Sonne am
Nachmittag und Abend wird dann durch die Neubauten komplett verdeckt.

AuBerdem ist die Lage fir das geplante Wohngebiet nicht ideal, da eine
Rinderstallung im westlichen Bereich flr erhebliche Geruchsbelastigung
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sorgt. Besonders im Sommer, wenn die Mieter auf dem Balkon sitzen, ist
diese Beeintrachtigung spurbar. ..."

03.01.2018 hlermlt Iegen wir gegen den Bebauungsplan "Allgemelnes Wohn-

Das vorgesehene Baugebiet im direkten Anschluss an unser Grundstlck
weist eine sehr starke Hangneigung aus. Durch die im Bebauungsplan
festgelegte Bebauung wird unser Wohnhaus erheblich durch die
Sonneneinstrahlung und den Lichteinfall beeintrachtigt. Vor allem die
Sonne am Nachmittag und Abend wird dann durch die Neubauten
komplett verdeckt.

Auf der Flurstiick-Nr. 635118 ist die neue ZufahrtsstraBBe fir das
Baugebiet geplant. Wie aus den Planunterlagen zu entnehmen ist, grenzt
der Gehsteig direkt an unser Grundsttick an. Wir ibernehmen in Zukunft
keine Verkehrssicherungspflicht (Streu-, und Raumpflicht etc.) flr diesen
Bereich. Die Zufahrt und ErschlieBung fir unser Grundstiick erfolgt Gber
die Bayernwerkstral3e.

AuBerdem ist die Lage fir das geplante Wohngebiet geradezu nicht ideal,
da eine Rinderstallung im westlichen Bereich fir erhebliche
Geruchsbelastigung sorgt. Besonders im Sommer, wenn die Mieter auf
dem Balkon sitzen, ist diese Beeintrachtigung spurbar. ...“

Die Verkehrs-
sicherungspflicht
(Streu-, und Raum-
pflicht etc.) ist durch
Gesetze und ge-
meindliche Ver-
ordnungen geregelt
und nicht Gegen-
stand dieses Bau-
leitplanverfahrens.

Wie oben aufgeflihrt
(Nr. 1) sind auch die
anderen geltend
gemachten Belange
nicht betroffen.

Sachstand: In der gemeindlichen ,Verordnung tber die Reinhaltung und Reinigung der &6ffentlichen StraBen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter* vom
04.05.2011 (http://www.kuemmersbruck.de/index.php?id=0,33) ist festgelegt, wer Gehwege zu rAumen und zu streuen hat. Im Bebauungsplan finden sich hierzu
keine Festsetzungen.
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Frithzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und der Behérden und sonstigen Tréager
offentlicher Belange an der Bauleitplanung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

32 Trager offentlicher Belange (TOB) wurden angeschrieben,
davon haben 8 TOB keine Stellungnahme abgegeben,
24 TOB haben wie unten (ab Seite 5) aufgefiihrt eine Stellungnahme abgegeben:

Keine Stellungnahme abgegeben haben:

e Bayer. Bauernverband — BBV e Landratsamt Amberg-Sulzbach - SG 41

e Bayer. Landesamt fiir Denkmalpflege - Verkehrsbehorde

e Gemeinde Ensdorf e Regierung der Oberpfalz — Stadtebau — SG 34
e Gemeinde Freudenberg e Stadt Amberg — Bauamt

e Landratsamt Amberg-Sulzbach — Kreisbrandrat
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Nr. | BehGrde / Trager Schreiben | Stellungnahmen Abwagung / Beschluss
Offentl. Belange vom ...
Keine Einwande oder Hinweise
01 | Amt fur landliche Ent- 13.12.2017 | ,.... gegen o. a. Planungen bestehen keine Bedenken. - siehe unten
wicklung Oberpfalz, ¢
Tirschenreuth
02 | Gemeinde 29.12.2017 | ,Keine AuBerung” (am Formblatt unter 2.2)
Ebermannsdorf
03 | Gemeinde Ursensollen | 11.12.2017 | ,zu o0.g. Aufstellung des Bebauungsplans ,Untere
Leite I' in Kiimmersbruck erhebt die Gemeinde
Ursensollen keine Einwénde. ...“ (am Formblatt unter
2.2 angekreuzt: ,Keine AuBBerung®)
04 | Kreisheimatpfleger Formblattvom | Keine AuBerung“ (am Formblatt unter 2.2)
Mathias Conrad 28.12.2017
05 | Landratsamt Amberg- 04.01.2018 | ,im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB
Sulzbach, Bauamt, nehmen wir wie folgt Stellung:
SG 31 gegen die Anderung des Flachennutzungsplanes der
Gemeinde Kiimmersbruck und gegen die Aufstellung
des Bebauungsplanes "Untere Leite I" in Haselmahl
werden keine Einwande erhoben.®
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Nr. | BehGrde / Trager Schreiben | Stellungnahmen Abwéagung / Beschluss
Offentl. Belange vom ...

06 | Landratsamt Amberg- 08.12.2017 | ,von der im Betreff genannten Bauleitplanung ist keine
Sulzbach, Tiefbauamt, KreisstraBe unmittelbar betroffen. Daher besteht
SG 33 seitens der Tiefbauverwaltung des Landkreises

Amberg-Sulzbach keine Einwande*

07 | Landratsamt Amberg- 14.12.2017 | ,Keine AuBerung“ (am Formblatt unter 2.2)
Sulzbach, Wasserrecht,
SG 52

08 | Landratsamt Amb.-Sulz- | 07.12.2017 | ,Keine Einwande” (am Formblatt unter 2.2)
bach, Zweckverband
Nahverkehr, SG 13

09 | Zweckverband zur 20.12.2017 | ,Keine AuBerung, keine Einwande“ (am Formblatt
Abwasserbeseitigung o atvom | UNtEr 2.2)

(ZAB) der Stadt Amberg 19.12.2017
und der Gemeinde

Kimmersbruck

10 | Zweckverband zur 14.12.2017 | ,Keine AuBerung® (am Formblatt unter 2.2) Die von diesen Tragern
Wasserversorgung, offentlicher Belange (01 bis
Hohenkemnather 10) zu vertretenden Belange
Gruppe sind nicht betroffen; es

besteht kein Konflikt mit der
Planung; es besteht
Einverstandnis.
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Nr. | Behorde / Trager | Schreiben | Stellungnahmen mit Einwéanden oder Hinweisen Abwagung /
Offentl. Belange | vom ... Beschluss

11 | Amt fir Digitali- 12.12.2017 | ,aus der fachlichen Sicht des Amts flir Digitalisierung, Breitband und | Die Hinweise werden
sierung, Breit- Vermessung Amberg ergeben sich gegen die 0. g. MaBnahme keine | soweit mdglich in den
band und Ver- Einwande. weiteren Planungen
messung Amberg Da georeferenzierte Lagebezeichnungen fiir Wirtschaft, Rettungs- | berlcksichtigt.

und Zustellungsdienste sowie die &ffentliche Verwaltung von groBer | Die Festlegung von
Bedeutung sind, bitte ich die Festlegung von StraBenbezeichnungen | Stra3enbe-

und Hausnummern friihzeitig, méglichst bis zur Rechtskraft des zeichnungen und
Plans, anzustreben. Hausnummern soll

Die sldliche Grenze des beplanten Gebiets zwischen Flurstiick moglichst friihzeitig

Nr. 635 und Flurstlick Nr. 642 ist noch nicht exakt vermessen und erfolge_n. )
. ) Auch die Gemeinde
bisher unabgemarkt. Zur Erhéhung der Planungs- und Rechts- -
Kimmersbruck

sicherheit empfehle ich diese Grenze durch eine Grenzermittlung

feststellen zu lassen. Grenzermittiuna. die
Die Beschreibung der Umgrenzung des Geltungsbereichs des in der Regel img,

Bebauungsplans im Textteil stimmt mit der Kartendarstellung nicht )
tberein. Offenbar wurde fiir die zeichnerische Darstellung nicht der Auftrag der Grund
aktuelle Stand der Digitalen Flurkarte verwendet. Im konkreten Fall
bezieht sich dies auf das Flurstiick Nr. 635/7, aus dem im November
2017 das Flurstick Nr. 635/29 abgeteilt wurde. Eine Anderung der
AuBengrenze des Bebauungsplans ist damit jedoch nicht
verbunden.”

beflirwortet eine

besitzer erfolgt.
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12 | Bayernwerk Netzcenter Schwandorf Schreiben vom 15.12.2017
Zu .--.ZU oben genanntem Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung: Gegen das Planungsvorhaben bestehen
12 keine grundsatzlichen Einwendungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen

nicht beeintrachtigt werden.

Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungskabel erforderlich. Eine Kabelverlegung
ist in der Regel nur in Gehwegen, Versorgungsstreifen, Begleitstreifen oder Grinstreifen ohne Baumbestand mdglich.

Im Oberplanten Bereich befinden sich Anlagenteile der Bayernwerk Netz GmbH und es sollen neue erstellt werden.
Der Schutzzonenbereich flir Kabel betragt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur Trassenachse. Fir den
rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Koordinierung mit dem StraBenbautrager und anderer
Versorgungstrager ist es notwendig, dass der Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmaBnahmen im Planbereich
friihzeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn der Bayernwerk Netz GmbH schriftlich mitgeteilt wird. Nach § 123
BauGB sind die Gehwege und ErschlieBungsstraBen soweit herzustellen, dass Erdkabel in der endgtiltigen Trasse
verlegt werden kdnnen.

Ausfihrung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und Héhen:

e Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen mit endgiltigen H6henangaben der
ErschlieBungsstraBen bzw. Gehwegen und den erforderlichen Grundstlicksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den
ErschlieBungstrager (Gemeinde) abzustecken.

e Fir die Ausflihrung der Leitungsbauarbeiten ist der Bayernwerk Netz GmbH ein angemessenes Zeitfenster zur
Verfligung zu stellen, in dem die Arbeiten ohne Behinderungen und Beeintrachtigungen durchgeflihrt werden
kénnen.

Bei der Bayernwerk Netz GmbH durfen flir Kabelhausanschliisse nur marktibliche Einfiihrungssysteme, welche bis
mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Prifnachweise sind vorzulegen. Wir bitten Sie, den
Hinweis an die Bauherren in der Begriindung aufzunehmen.

Wir weisen darauf hin, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von Bepflanzung freizuhalten sind, da
sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmdéglichkeit eingeschrankt werden. Baume und tiefwurzelnde Straucher
dirfen aus Grinden des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt
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werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit der Bayernwerk Netz GmbH geeignete
SchutzmaBnahmen durchzufihren.
Beachten Sie bitte die Hinweise im "Merkblatt Gber Baumstandorte und elektrische Versorgungsleitungen und

Entsorgungsleitungen”, herausgegeben von der Forschungsanstalt fiir StraBenbau und Verkehrswesen bzw. die
DVGW-Richtlinie GW125.

Wir bedanken uns flir die Beteiligung am Verfahren und stehen lhnen fir Rickfragen jederzeit gerne zur Verfligung.

Des Weiteren bitten wir Sie, uns auch weiterhin an der Aufstellung bzw. an Anderungen von Flachennutzungsplanen
und weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen.”

zu Abwagung / Beschluss:
12 Der Belang ist zu beachten, die Hinweise und Einwendungen werden soweit mdglich berticksichtigt.

Die Bayernwerk Netz GmbH wird friihzeitig Uber die weiteren Planungen informiert und mindestens 2 Monate vor

Baubeginn in die Planung eingebunden. Eine Abstimmung erfolgt im Zuge der ErschlieBungsplanung mit dem
beauftragten Planungsburo und der Gemeinde.

Ein Konflikt mit den Festsetzungen des Bebauungsplans besteht nicht.
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13

Bund Naturschutz in Bayern e. V Schreiben vom 12.01.2018 (mit Formblatt vom 11.01.2018)
Ortsgruppe Kiimmersbruck

zu
13

Stellungnahme: ,Lage: Das geplante Baugebiet schlie3t unmittelbar an die bereits vorhandene langsseitige Stral3en-
bebauung an der BayernwerkstraBe an. Eine bauliche Nutzung der bisher landwirtschaftlich genutzten Ackerflache
war durch Auflassung von ErschlieBungsflachen bereits vor Jahren vorgesehen und wird wohl auch in Zukunft eine
Erweiterung erfahren, da es sich um eine stadtnahe, bestens an die Infrastruktur der Gemeinde angebundene Flache
handelt. Deshalb erheben wir keine grundsétzlichen Einwande gegen eine Bebauung an dieser Stelle.

Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung: Der vorliegende Bebauungsplan entspricht jedoch in keiner Weise
den Vorgaben der bayerischen Staatsregierung nach sparsamem Umgang mit der Ressource "Boden". Auf knapp

2 ha Flache sind gerade einmal19 Parzellen ausgewiesen, zum gré3ten Teil Einzelhausbebauung. Die Parzellen flr
Einzelhausbebauung liegen mit 620 — 900 gm in einem GréBenbereich, der auch fir eine landliche Gegend mehr als
grof3zigig ist. Das betreffende Wohngebiet ist jedoch als stadtnah anzusehen und wirde sich deshalb bestens fir
urbanes, verdichtetes Wohnen eignen. Wie zahlreiche Beispiele von architektonisch gut geplanten "Stadthdusern”
zeigen, ist individuelles Wohnen mit AuBBenbereich und gleichzeitigem sparsamem Umgang mit dem Kulturgut
"Boden" sehr wohl mdglich. Diese Wohnmodelle eignen sich nicht nur fir altere Menschen sondern auch fir Familien.
(siehe z.B. in Amberg die Katharinensiedlung)“.

.Im Gegensatz zu den groBzigig bemessenen Grundstiicken ist der 6ffentliche StraBenraum auBerst dirftig be-
messen. Die WohnstraBen sind mit 6,5 m Breite zu schmal um noch Gehsteige zu zulassen. Auch 6ffentliche Park-
platze fur Besucher- und Zulieferverkehr fehlen ebenso wie eine Begriinung des 6éffentlichen StraBenraums. Im
Hinblick auf eine mdgliche Erweiterung in der Zukunft sollten fuBlaufige Verbindungen und Radwege vorgesehen
werden.

Der Bebauungsplan hat auch keine Ricksicht auf bestehende Baume genommen. So wurden alte wertvolle Eichen-
bestande flr die groBtmdgliche Nutzung bereits gefallt, statt sie in die Planung mit einzubeziehen. Ein aus Sicht des
Naturschutzes nicht wieder gutzumachender Schaden, der wegen einer fehlenden Baumschutzverordnung auch nicht
geahndet werden kann. Der Bund Naturschutz fordert jedoch eine angemessene Ersatzpflanzung. Weiterhin
empfehlen wir, die Begriinung der Dacher von Nebengebduden und Garagen vorzuschreiben, um ein besseres Mikro-
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klima und auf einfache Weise einen verzégerten Niederschlagsabfluss zu erhalten. Wir bitten um die Zusendung der
Besprechungs- und Abstimmungsergebnisse und bedanken uns fur Inre BemUhungen. ...*

zu Abwagung / Beschluss:

13 Der Belang ist zu beachten. Die vorgesehen Einzelhausbebauung wird in diesem Bebauungsplan dennoch gewahit, da
dies die Bauweise ist, nach der die gréBte Nachfrage besteht. Grundsatzliche Uberlegung seitens der Gemeinde, wo
kinftig andere, verdichtete Bauformen (,Stadthduser®) sinnvoll wéren, kénnen zum Beispiel im Rahmen der
Flachennutzungsplan-Anderung erfolgen.

GroBBzugigere oOffentliche Verkehrsflachen (Parkplatze usw.) fihren zu einer verstarkten Bodenversiegelung, deshalb
wurden hier méglichst knappe Abmessungen gewahlt, die aber erfahrungsgeman noch ausreichend sind, da kein
Durchgangsverkehr zu berlcksichtigen ist. Eine Verbreiterung und Begriinung des 6ffentlichen StraBenraums entlang
der Nord-Sid-StraBe ist auch auf Grund der geringen Ost-West-Ausdehnung bei steiler Hanglage kaum machbar.
FuBlaufige Verbindungen sind mit dem Weg im Siden des Gebietes vorhanden; diese sollen soweit méglich erhalten
bleiben. Der Radweg in der BayerwerkstraBe und damit das Radwegenetz sind gut erreichbar.

Die naturschutzrechtlich erforderlichen AusgleichsmaBnahmen werden durchgefihrt. Festsetzungen zur Durchgriinung
des Baugebietes auch mit Baumen wurden getroffen, weitere Baumpflanzungen sind nicht vorgesehen. Die Begriinung
von Dé&chern ist ausdriicklich zugelassen und erwlinscht, soll aber um die Rechte der Bauwilligen nicht zu schmaélern,
nicht zwingend festgesetzt werden.
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14

Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr - Infral 3

Schreiben vom 15.01.2018
Az. 45-60-00/VI-232-17-BBP

zu
14

Bundeswehr keine Bedenken.

im Baugebiet kommen.
Hinweise:

»-..bei Einhaltung der beantragten Parameter bestehen bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage seitens der

FUr den Bebauungsplan und die damit verbundenen Bauvorhaben in Haselmihl sind von militdrischen Liegenschaften
ausgehende Larmimmissionen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu erwarten.

In der N&he zur geplanten Bebauung befindet sich in éstlicher Richtung ca. 4000 m entfernt die StandortschieB3anlage
Amberg /Gailoh. Aufgrund der Lage, kann es je nach Windstarke und Windrichtung zu erhéhten Schallimmissionen

Bebauungen oder Flachennutzungen diirfen in Hinblick auf die dafiir geltenden Schallpegelrichtwerte (Immissions-
richtwerte) keinen einschrankenden Einfluss auf den Dienstbetrieb der Liegenschaften der Bundeswehr austben.

Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und Ersatzanspriiche, die sich auf die von
Truppenltbungsplatzen/militarischen Liegenschaften ausgehenden Emissionen beziehen, nicht anerkannt werden.
Bei Anderung der Bauhéhe, des Bautyps oder der Standortkoordinaten ist das Bundesamt fiir Infrastruktur,

Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr erneut zu beteiligen. Ich bitte mir zu gegebener Zeit einen
Nebenabdruck der Bekanntmachung bzw. der Baugenehmigung unter Angabe meines Zeichens zu Ubersenden. ..."

zu
14

Abwagung / Beschluss:

Der Belang ist zu beachten. Die Hinweise der Bundeswehr sind in den Bauleitplanen zu berlcksichtigen.
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15 | Deutsche Telekom Technik GmbH, Regensburg | Stellungnahme im Schreiben vom 12.01.2018

zu ....Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentiimerin und Nutzungsberechtigte
15 i. S.v.§ 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmachtigt, alle Rechte und
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dement-
sprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer
Telekommunikationslinien im Plangebiet und auBBerhalb des Plangebiets einer Prifung vorbehalten.

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten MaBnahmen Dritter im
Bereich des Plangebietes stattfinden werden.

Bei positivem Ergebnis der Prifung machen wir darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Griinden eine unter-
irdische Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom Deutschland GmbH nur bei Ausnutzung aller Vorteile
einer koordinierten ErschlieBung méglich ist. Wir beantragen daher, sicherzustellen, dass

e flir den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im ErschlieBungsgebiet die ungehinderte, unentgeltliche und
kostenfreie Nutzung der kiinftig gewidmeten Verkehrswege mdglich ist,

e auf Privatwegen (Eigentimerwegen) ein Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH als zu
belastende Flache festgesetzt und entsprechend§ 9 Abs. 1 Ziffer 21 BauGB eingeraumt wird,

e eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der
Leitungszonenvorgenommen wird und eine Koordinierung der TiefbaumaBnahmen fir StraBenbau und Leitungsbau
durch den ErschlieBungstrager erfolgt, wie ausdricklich im Telekommunikationsgesetz § 68 Abs. 3 beschrieben,

e die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der Telekommunikationsinfrastruktur in Lage und Verlauf nicht
mehr verandert werden.

e dem ErschlieBungstrager auferlegt wird, dass dieser flir das Vorhaben einen Bauablaufzeitenplan aufstellt und bei
Bedarf verpflichtet ist, in Abstimmung mit uns im erforderlichen Umfang Flachen fir die Aufstellung von
oberirdischen Schaltgehausen auf privaten Grundstiicken zur Verfligung zu stellen und diese durch Eintrag einer
beschrankten persénlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH im Grundbuch kostenlos zu
sichern.
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e Das "Merkblatt Gber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungungsanlagen" herausgegeben von der
Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen ist zu beachten.

Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass eine Erweiterung unserer Telekommunikationsinfrastruktur auBBer-
halb des Plangebietes aus wirtschaftlichen Erwagungen heraus auch in oberirdischer Bauweise erfolgen kann.

Zur Abstimmung der Bauweise und fur die rechtzeitige Bereitstellung der Telekommunikationsdienstleistungen sowie
zur Koordinierung mit StraBenbau- bzw. ErschlieBungsmaBnahmen der anderen Versorger, ist es dringend erforder-
lich, dass Sie sich rechtzeitig, mindestens jedoch 3 Monate vor Baubeginn, mit dem zustandigen Ressort in Ver-
bindung setzen: Deutsche Telekom Technik GmbH, TNLSUd, PTI12, Bajuwarenstr. 4, 93053 Regensburg, Tel. 0800-
3309747

Diese Stellungnahme gilt sinngemaB auch fiir die Anderung des Flachennutzungsplanes.
Wir bitten unsere verspatet abgegebene Stellungnahme zu entschuldigen.
Flr weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfligung.

WICHTIG: Bitte senden Sie uns umgehend nach Bekanntwerden einen aktualisierten Bebauungsplan mit
Informationen zu den vorgesehenen StraBennamen und Hausnummern fir geplantes Neubaugebiet zu. Diese
Angaben sind unbedingt notwendig, um zu gewahrleisten, dass ein Kunde rechtzeitig Telekommunikationsprodukte
buchen kann. Hierzu kann -wie bei allen zuklnftigen Anschreiben bezlglich Bauleitplanungen- auch folgende zentrale
Email-Adresse des PTI12 Regensburg verwendet werden: telekom-bauleitplanung-regensburg@telekom.de

Um eine fristgerechte Bereitstellung des Telekommunikations-Anschlusses fir den Endkunden zur Verfligung stellen
zu kénnen, bitten wir um Mitteilung des bauausfihrenden Ingenieurbiros, um den Bauzeitenplan termingerecht
abgleichen zu kdnnen. ..."

zu Abwagung / Beschluss:

15 Der Belang ist zu beachten, die Hinweise und Einwendungen werden bertcksichtigt. Im Zuge der weiteren Planungen
wird in Abstimmung mit der Telekom eine wirtschaftliche Trasse und Bauweise erarbeitet und in die Planung
aufgenommen. Die Telekom wird friihzeitig GUber die weiteren Planungen informiert und mindestens 3 Monate vor
Baubeginn in die Planung eingebunden. Ein Konflikt mit den Festsetzungen des Bebauungsplans besteht nicht.
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Nr. | Behorde / Tr. | Schreiben | Stellungnahmen mit Einwéanden oder Hinweisen Abwagung /
Offentl. Bel. | vom ... Beschluss
16 | Landratsamt | 10.01.2018 | , ... aus Sicht des Gesundheitsamtes bestehen nach derzeitigem Das zu Grunde
Amberg-Sulz- Kenntnisstand und anhand der vorliegenden Unterlagen gegen den Be- | liegende immissions-
bach, bauungs- und Griinordnungsplan "Untere Leite I" in Haselmiihl keine schutztechnische
Gesundheits- Einwande. Gutachten wurde
amt SG 60 Wasserschutzgebiete liegen nicht im Bereich des geplanten Bau- Uberarbeitet, der
gebietes. Die Trinkwasserversorgung wird It. Angaben durch den Imm|SS|onsschutz
Anschluss an das bestehende Ortsnetz des Eigenbetriebes Wasser und | Wird unten ab
Energie Kimmersbruck sicher gestellt. Die Abwasserbeseitigung erfolgt | Nr. 19 austlhrlich
durch den Anschluss an neu zu erstellende Schmutz- und Regen- behandelt, die
wasserkanale. Gem. Unterlagen ist die Anlage von Zisternen zur anderen in dieser
Regenwassernutzung verpflichtend. Auf die Verwendung von Regen- Stellungnahme
wasser im Haushalt fir die Toilettenspilung und Waschmaschine wird angesprochenen
hingewiesen. Entsprechende Hinweise zur Regenwassernutzung Belange sind nicht
wurden mit aufgenommen. betroffen; die Hin-
Lt. immissionsschutztechnischem Gutachten sind keine schadlichen weise vyerden Zur
Auswirkungen durch Gerlche (Rinderstall) zu erwarten. Kenntnis genommen,
. , " . , es besteht kein
Auflagen weiterer Dienststellen und Fachbehdrden, sowie Auflagen, die | konfiikt mit der
sich im 6ffentlichen Interesse als notwendig erweisen sollten, bleiben Planung; somit
vorbehalten. ..." besteht Einver-
standnis.
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17

Landratsamt Amberg-Sulzbach — SG 53 — Naturschutzbehorde Schreiben vom 12.01.2018 Zeichen: 53-N

zu
17

... Stellungnahme zum Naturschutz

Aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege .. stehen der geplanten Bauleitplanung keine Bedenken
entgegen, Schutzgebiete oder geschiitzte Biotope sind nicht betroffen, allerdings erfolgt durch die beabsichtigte
Bebauung ein Eingriff insbesondere in den Naturhaushalt (Flachenversiegelung).

Die Eingriffsregelung soll in vorliegendem Fall nicht entsprechend dem sonst gangigem und in der Regel angewandtem
Leitfaden zur Eingriffsplanung "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" sondern angelehnt an die Bayerische
Kompensationsverordnung abgearbeitet werden.

Diese Vorgehensweise steht der Gemeinde frei. Mit der Ermittlung des Kompensationsumfangs (30.117 Wertpunkte)
besteht grundsatzlich Einverstandnis, allerdings ist dieser Wert nicht direkt mit einer gleichgroBen Flache
gleichzusetzen, sondern nach Art der Aufwertung (entsprechend der Biotopwertliste) wieder auf eine entsprechende
Flache umzulegen.

Diese externe Ausgleichsflache ist konkret mit Flurnummer, Gemarkung, Gemeinde und Landkreis zu bezeichnen,

sowie im Bebauungsplan darzustellen und als Okoflachenkataster zu melden, bzw. von einem bestehenden Okokonto
abzubuchen.

Da hierzu noch keine weiteren Angaben vorliegen, kann derzeit noch keine abschlieBende Stellungnahme erfolgen.

Zur Klarung der Problematik wird eine gemeinsame Besprechung mit Gemeinde, Planfertiger und der unteren
Naturschutzbehorde vorgeschlagen. ...°

zu
17

Abwagung / Beschluss:

Der Belang ist zu beachten. Zu den Anderungen beziiglich der Ausgleichsflachen ist die Zustimmung der
Naturschutzbehérde einzuholen / beziehungsweise wurde eingeholt.
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Nr. | Behorde / Tr. | Schreiben | Stellungnahmen mit Einwanden oder Hinweisen Abwagung /
Offentl. Bel. vom ... Beschluss
18 | Pledoc GmbH | 12.12.2017 | ,Mit Bezug auf lhre 0.g. MaBnahme teilen wir Ihnen mit, dass von uns In Hinsicht auf die
Essen verwaltete Versorgungsanlagen von dem angezeigten Vorhaben nicht externen Ausgleichs-
berlhrt werden. Wir beauskunften die Versorgungsanlagen der nachstehend flachen wird die
aufgefiihrten Eigentimer bzw. Betreiber: PLEdoc GmbH
Open Grid Europe GmbH, Essen, Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen, Ferngas erneut beteiligt.

Nordbayern GmbH (FGN), Schwaig bei Nirnberg, Mittel-Europaische
Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen, Mittelrheinische Erdgastransport-
leitungsgesellschaft mbH (METG), Essen, Nordrheinische Erdgas-
transportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund, Trans Europa
Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen, GasUNE
Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH &
Co. KG, Straelen, Viatel GmbH, Frankfurt.

MaBgeblich fur unsere Auskunft ist der im Ubersichtsplan markierte
Bereich.

Hinsichtlich der MaBnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Ein-
griffsfolgen entnehmen wir den Unterlagen, dass die Kompensations-
mafBnahmen erst im weiteren Verfahren festgelegt werden bzw. keine
Erwahnung finden.

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner
Ausgleichsflachen eine Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungs-
einrichtungen nicht auszuschlieBen ist. Wir bitten um Mitteilung der
planexternen Flachen bzw. um weitere Beteiligung an diesem
Verfahren.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs
bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit uns.*
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19 | Regierung der Oberpfalz SG 24 Schreiben vom 10.01.2018 ROP-SG24-8314.11-90-7-5
zu ... Landesplanerische Stellungnahme:“ ... die Gemeinde Kiimmersbruck beabsichtigt im Ortsteil Haselmihl auf
19 einem knapp 2 ha groBBen Geltungsbereich ein allgemeines Wohngebiet (WA) mit 19 Bauparzellen auszuweisen und

hierfr den Flachennutzungsplan zu &ndern und den Bebauungsplan ,Untere Leite I" aufzustellen. Der Gberwiegende
Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im Flachennutzungsplan bislang als Flache fir die Landwirtschaft
dargestellt.
Nach § 1 Abs. 4 und 7 BauGB sind die Bauleitplane der Kommunen den Zielen der Raumordnung anzupassen und bei
der Aufstellung der Bauleitplane die Grundséatze der Raumordnung als 6ffentlicher Belang in der Abwégung zu
bertcksichtigen.
Aus landesplanerischer Sicht sind durch die Planung insbesondere folgende Ziele und Grundsatze des Landes-
entwicklungsprogramms (LEP) und des Regionalplans Oberpfalz-Nord betroffen:
- der demografische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen, insbesondere bei der
Daseinsvorsorge u. Siedlungsentwicklung, zu beachten (LEP 1.2.1 2)
- die Ausweisung von Bauflachen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer
Berucksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden (LEP 3.1 G),
- flachensparende Siedlungs- und ErschlieBungsformen sollen unter Berlicksichtigung der ortsspezifischen
Gegebenheiten angewendet werden (LEP 3.1 G),
- in den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung méglichst vorrangig zu nutzen.
Ausnahmen sind zulassig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfigung stehen (LEP 3.2 Z)
- in den regionalen Grinzigen sind Planungen und MaBnahmen, die die jeweiligen Funktionen beeintrachtigen,
unzuldssig (LEP 7.1.4 2)
- als regionale Griinzuge sollen erhalten werden: [ ... ] "Talraum stdlich und nérdlich von Amberg mit Verbindung
nach Sulzbach-Rosenberg" [ .. . ] (Regionalplan Oberpfalz-Nord Bl 4.1)
Gemal des Vorrangs der Innenentwicklung (vgl. LEP 3.2 Z) setzt die Ausweisung neuer Bauflachen eine ent-
sprechende Bedarfsbegriindung voraus. Im Zuge dessen sind vorhandene Potenzialflachen (z.B. Baulandreserven,
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Brachflachen, leerstehende Bausubstanz, sowie Mdglichkeiten zur Nachverdichtung) im gesamten Gemeindegebiet zu
ermitteln und der zu erwartenden Einwohnerentwicklung gegeniberzustellen. Diese Untersuchung ist in den
Planunterlagen zu erganzen.

Das geplante Wohngebiet Gberschneidet sich mit dem regionalen Griinzug "Talraum sidlich und nérdlich von Amberg
mit Verbindung nach Sulzbach-Rosenberg". Die regionalen Griinzige nehmen wichtige Freiraumfunktionen, die dem
Okologischen Ausgleich, der Land- und Forstwirtschaft, der Erholung und der lufthygienischen Situation dienen, wahr
und sollen daher gem. B | 4.1 Regionalplan Oberpfalz-Nord erhalten werden. Gem. LEP-Ziel 7.1 .4 sind dort Planungen
und MaBnahmen, die die jeweiligen Funktionen beeintrachtigen, unzulassig.

Der zur Bebauung vorgesehene Teilbereich des Griinzugs ist jedoch bereits von drei Seiten von Bebauung umgeben,
so dass damit - wie in den Umweltberichten der Bauleitplane dargelegt - voraussichtlich nur geringfligige Funktions-
verluste einhergehen. Durch die relativ flachensparende Planung und ErschlieBung sowie entsprechenden Fest-
setzungen im Bebauungsplan, wird zudem sichergestellt, dass diese Verluste mdglichst gering ausfallen, so dass die
vorgesehene Bebauung des Griinzugs noch hingenommen werden kann.*

zu Abwagung / Beschluss:

19 Der Belang ist zu beachten. Die in der Stellungnahme genannten Punkte sind Grundlagen des Bauleitplan-
verfahrens. Die Bedarfsbegriindung mit Ermittlung der Baulandreserven wurde ergénzt. Die Hinweise und
Einwendungen werden somit beriicksichtigt.
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20

Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord | Schreiben vom 11.01.2018 Zeichen 22-6160
mit der Stellungnahme des Regionsbeauftragten vom 10.01.2018

zu
20

... Die gutachterliche AuBerung des Regionsbeauftragten wird als Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes
dbermittelt. ..."

Ziele der Raumordnung und Landesplanung , die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslésen
Das geplante Wohngebiet tiberschneidet sich mit dem regionalen Griinzug ,Talraum sldlich und nérdlich von Amberg
mit Verbindung nach Sulzbach-Rosenberg‘. Die regionalen Griinziige nehmen wichtige Freiraumfunktionen, die dem
6kologischen Ausgleich, der Land- und Forstwirtschaft, der Erholung und der lufthygienischen Situation dienen, wahr
und sollen daher gem. 8 | 4.1 Regionalplan Oberpfalz-Nord erhalten werden.

Der zur Bebauung vorgesehene Teilbereich des Griinzugs ist jedoch bereits von drei Seiten von Bebauung umgeben,
so dass damit - wie in den Umweltberichten der Bauleitplane dargelegt - voraussichtlich nur geringfligige Funktions-
verluste einhergehen. Durch die relativ flachensparende Planung und ErschlieBung sowie entsprechenden Fest-
setzungen im Bebauungsplan, wird zudem sichergestellt, dass diese Verluste mdglichst gering ausfallen, so dass die
vorgesehene Bebauung des Griinzugs noch hingenommen werden kann.*

,arundsatze der Raumordnung als zu berticksichtigende Vorgaben fiir nachfolgende Abwagungs- oder
Ermessensentscheidungen nach Art. 3 Abs. 1 S. 1 BayLplG

Die Land- und Forstwirtschaft soll gem. B lll 1 des Regionalplans erhalten und gestérkt werden. Dies gilt insbesondere
fir Gebiete mit glinstigen Erzeugungsbedingungen. Dort soll auf den Erhalt und die Verbesserung der nattrlichen und
strukturellen Voraussetzungen fir eine intensive Bodennutzung hingewirkt werden. Gem. der Begriindung zu B Il 2.1
des Regionalplans féllt hierunter u.a. auch der Erhalt der Nutzflache gegeniber konkurrierenden Nutzungen. Gem. der
landwirtschaftlichen Standortkartierung (LSK) herrschen im Bereich des geplanten Wohngebietes giinstige Erzeugungs-
bedingungen vor. Durch das Vorhaben kommt es zu einem Verlust an landwirtschaftlich intensiv genutzter Flache, die
nicht direkt kompensiert werden kann. Den Stellungnahmen der landwirtschaftlichen Fachstellen ist daher besondere
Bedeutung beizumessen. ..."
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zu Abwagung / Beschluss:

20 Der Belang ist zu beachten. Die in der Stellungnahme genannten Punkte sind Grundlagen des Bauleitplan-
verfahrens und der erforderlichen Abwagung. Den Stellungnahmen der landwirtschaftlichen Fachstellen ist
daher besondere Bedeutung beizumessen.

21 | Landratsamt Amberg-Sulzbach — SG 53 — Immissionsschutz Schreiben vom 6.9.2017 753-6102.03

zu ....die Gemeinde Kimmersbruck plant die Aufstellung des Bebauungs- und Griinordnungsplanes "Untere Leite I" in
21 Haselmihl und die Anderung des Flachennutzungs- und Landschaftsplanes im Parallelverfahren.

Das geplante Allgemeine Wohngebiet soll westlich der BayernwerkstraBe entlang einer bereits bestehenden Hauser-
reihe ausgewiesen werden. Es soll auch Uber diese StraBBe erschlossen werden. Westlich des Allgemeinen Wohn-
gebietes liegt die Rinderhaltung Birner auf dem Grundstick Flurnummer 635 der Gemarkung Kéfering. Zu den aus der
Rinderhaltung zu erwartenden Geruchsimmissionen liegt den Unterlagen ein immissionsschutztechnisches Gutachten
der Firma hoock farny ingenieure vom 24.02.2017 bei. Das Gutachten ermittelt einen erforderlichen Mindestabstand zur
geplanten Wohnbebauung im Allgemeinen Wohngebiet von 96 Meter, welcher von der dstlichen Giebelseite des
Rinderstalles gerade eingehalten wird. Dies deckt sich mit unseren Erkenntnissen aus Berechnungen entsprechend der
VDI-Richtlinie 3894 Blatt 2 "Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen, Methode zur Abstandsbestimmung
Geruch" vom November 2012.

Die an den landwirtschaftlichen Betrieb heranriickende Wohnbebauung und die annahernde Ausschépfung des
erforderlichen Mindestabstandes bedeutet, dass fir den landwirtschaftlichen Betrieb nur noch geringfligige
Erweiterungsmdglichkeiten bestehen. Aus unserer Sicht widerspricht dies einer geordneten Bauleitplanung. Auf die
Entwicklungsmdglichkeiten von landwirtschaftlichen Betrieben und insbesondere von bereits ausgesiedelten Betrieben
ist in der Bauleitplanung Rucksicht zu nehmen. Auf Seite 5 des Gutachtens wird erwéhnt, dass die Stallungen auf den
Grundstlck Flurnummer 560 der Gemarkung Kéfering nicht mehr zur Haltung von Schweinen sondern anderweitig
genutzt werden. Eine Tierhaltung soll in absehbarer Zeit nicht mehr aufgenommen werden. Nach Ricksprache mit
Herrn Stefan Schénberger, Eigentimer der bestehenden Stallanlage, ist innerhalb der nachsten zwei Jahre vor-
gesehen, einen Teil der Stallanlagen flr die Haltung von 200 Masth&hnchen und circa 100 Legehennen umzunutzen.

Seite 21 Gemeinderatssitzung am 10. April 2018



RENNER + HARTMANN CONSULT GMBH

Ingenieurbiiro fiir Bau- und Umwelttechnik
MarienstraBe 6 92224 Amberg

I Tel.:09621/4860—-0 Fax:09621/4860 -49 R H

Projekt-Nr.: 05415-53

Gemeinde
Kimmersbruck

Allgemeines Wohngebiet
,Untere Leite 1 in Haselmiihl

Diese Tierhaltungsgré3e ist hinsichtlich der zu erwartenden Immissionsbelastung relativ unbedeutend, ist jedoch der
Vollstandigkeit halber in die Begutachtung aufzunehmen.

Aus der Sicht des Immissionsschutzes kann dem vorliegenden Bebauungsplan in dieser Form nicht uneingeschrankt
zugestimmt werden. Aus unserer Sicht ist die Planung so anzupassen, dass der bestehenden Rinderhaltung die
Moglichkeit einer sinnvollen Erweiterung eingeraumt wird. ...*

Sachstand: Auch in der folgenden Stellungnahme des Amtes flr Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten wird das Thema Immissions-
schutz und Erweiterung der Landwirtschaftlichen Betriebe angesprochen. Aufgrund Art. 3 Abs. 1 S. 1 BayLplG und der Lage des
Baugebietes in einem Gebiet mit glinstigen Erzeugungsbedingungen ist den Stellungnahmen der landwirtschaftlichen Fachstellen bei
der Abwagung besondere Bedeutung beizumessen.

Um den Bestand und Erweiterungsmaéglichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe nicht zu gefahrden, wurden weitere Gesprache mit
den betroffenen Landwirten geflihrt, das immissionsschutztechnisches Gutachten auf dieser Grundlage mehrmals Gberarbeitet, sowie
in der Folge der Entwurf des Bauleitplans geandert.

Eine Festsetzung des Nordteils des geplanten Baugebietes als MD / Dorfgebiet oder M| / Mischgebiet widerspricht als ,Schein-
festsetzung” den gesetzlichen Vorgaben, solange hier keine landwirtschaftliche oder gewerbliche Nutzung geplant ist. Zur Frage ob es
denkbar wéare den Nordteil des Baugebietes mit der vorhandenen angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung im MI (Stall ...) als eine
Einheit zu sehen und diesen Nordteil als MD / Dorfgebiet (oder MI) darzustellen, um mdgliche Konflikte zwischen neuer Bebauung und
vorhandener landwirtschaftlicher Rinderhaltung mit méglichen Erweiterungen zu entschéarfen, antwortete Herr Schlegl vom Bauamt am
Landratsamt (Mail vom 30.01.2018): ,die Gebietsart kann nur innerhalb des Bebauungsplanes definiert werden. Die Umgebung kann
man sozusagen nicht nach innen anrechnen.”

Herr Schénberger hat am 31.01.2018 telefonisch der Gemeindeverwaltung mitgeteilt, dass er fir die Zukunft plant 200 Mastschweine
auf seinem Hof in der Nahe des neuen Baugebietes ,Untere Leite |I“ zu halten, dazu wére die Umnutzung eines ehemaligen Stall-
gebaudes zur Haltung von 200 Masthdhnchen und 100 Legehennen geplant. Das Gutachten zur Prognose und Beurteilung von
Geruchsimmissionen wurde daraufhin Uberarbeitet, allerdings stellt die Gutachterin (Mail vom 14.02.2018) fest, dass eine solche
Erweiterung auf Grund der bereits vorhandenen Wohnnutzungen nicht genehmigungsfahig ware. Soweit fiir die Nutzung bis 1. Mai.
2016 mit unter anderem 120 Zuchtsauen Bestandsschutz besteht, wurde die Wiederaufnahme dieser Nutzung im nochmals tber-
arbeiteten Gutachten bertcksichtigt. Die Angaben von Herrn Schénberger vom 14.03.2018 flihren zu folgender Situation: Wie der
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Geruchsbelastungskarte ,Plan 6 aus dem Gutachten zu entnehmen ist, wird im geplanten Wohngebiet "Untere Leite I" durch den
Zuchtsauenbetrieb Schénberger mit Geruchsbelastungen von 2 bis 5 % der Jahresstunden zu rechnen. Der in einem Wohngebiet
zulassige Immissionswert von max. 10 % der Jahresstunden wird demnach flachendeckend eingehalten bzw. deutlich unterschritten.
Auch die mégliche Erweiterung des Rinderstalls auf bis zu 225 GV (Angaben von Herrn Birner und Herrn Neidl) wurde in Gutachten
und Planung berlcksichtigt: Der Entwurf des Bauleitplanes hat deshalb einen geédnderten Geltungsbereich und einen Mindestabstand
der ,Baufenster” innerhalb der festgesetzten Baugrenzen von 130 Metern zum Rinderstall.

ZUu

Abwiagung / Beschluss:

21 Der Belang ist zu beachten. Die weitere Entwicklung und Erweiterung der landwirtschaftlichen Betriebe
muss gewahrleistet sein. Das Immissionsschutzgutachten wurde angepasst, so dass die Erweiterungs-
absichten der Betriebe beriicksichtigt werden. Der vorliegende Entwurf des Bebauungsplans wurde
angepasst, so dass kein Konflikt des Belangs mit den Festsetzungen besteht.

22 | Amt far 19.12.2017 | ,Mit der MaBnahme besteht grundsétzlich Einverstandnis. Der Der Belang ist zu
Ernahrung, landwirtschaftliche Betrieb Neidl hat jedoch erst vor etwa beachten.
Landwirtschaft 4 Jahren eine Teilbetriebsaussiedlung des Rinderstalles auf die | Die weitere Entwicklung
und Forsten westlich von der Bebauung vorgesehenen Flache Flurnr. 635 und Erweiterung der
Amberg vorgenommen und den Bestand von etwa 35 Kiuhen auf landwirtschaftlichen

80 Kuhe aufgestockt. Eine weitere Aufstockung des Kuh- Betriebe muss gewahr-
bestandes auf etwa 120 Kihe in den nachsten 15 - 20 Jahren, leistet sein.
ist fir eine Betriebsentwicklung aus unserer Sicht normal und Deshalb wird der Entwurf
sollte im Bebauungsplan bericksichtigt werden. Eventuell so geandert, dass auch
mussten die drei ndherliegenden Wohneinheiten in ein MD bei einer En;veiterung
Gebiet gedndert werden. ausreichend Abstand
Die geplante Ausgleichsflache ragt weit in gut arrondierte land- | zwischen den Betrieben
wirtschaftliche Nutzflache hinein. Eine etwas verénderte Lage und der Wohnbebauung
entlang des Waldsaumes ware aus landwirtschaftlicher Sicht verbleibt.
gunstiger. Wald ist weder von der Bauleitplanung noch von den
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derzeit vorgesehenen AusgleichsmaBnahmen betroffen. Da die | Zu den inzwischen fest-

externe Ausgleichsflache noch nicht endgltig feststeht, wird stehenden Ausgleichs-

darum gebeten, die Forstverwaltung nochmals zu bewilligen, flachen wird die Forst-

wenn die Kompensationsflache definitiv feststeht.” verwaltung nochmals
beteiligt.

Sachstand: siehe oben (bei der Stellungnahme ,Landratsamt Amberg-Sulzbach — SG 53 — Immissionsschutz®).
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Nr. | Behorde / Tr. | Schreiben | Stellungnahmen mit Einwédnden oder Hinweisen Abwagung /
Offentl. Bel. | vom ... Beschluss
23 | Veolia Mail vom ... Soweit alle gangigen Vorschriften der BG eingehalten werden, Dieser Belang ist zu
Umwelt- 14.12.2017 | bestehen unsererseits keine Einwande. Sollten diese im Anschluss beachten.
service Sud stehenden Anforderungen nicht erflllt werden, so ist es uns leider Im Entwurf des Be-
Verwaltungs- verboten, in solche StraBBen einzufahren und die stehenden Milltonnen | bauungsplans wurde
GmbH zu leeren. Somit missten die Anwohner ihre Tonnen an einen zentral eine ausreichend
anfahrbaren Punkt bringen. groBBe Wendeanlage
Die Sicherheitstechnischen Anforderungen an StraBen und Fahrwege | €ingeplant,
fiir die Sammlung von Abfallen, der BG Verkehr sagt unter §16 UVV die Stichstraf3e im
"Millbeseitigung" (BGV C 27) folgendes aus: Norden fallt weg. .
Mull darf nach den geltenden Arbeitsschutzvorschriften nur ab-
geholt werden, wenn die Zufahrt zu Millbehalterstandplatzen so
angelegt ist, dass ein Rickwartsfahren nicht erforderlich ist. Die
identische Forderung ergibt sich aus § 4 Abs. 3 Betriebssicher-
heitsverordnung.
Sackgassen, die nach dem Erlass der UVV "Miillbeseitigung"” am
gt”e"lfl‘jrq'g:g%;lg Die 01.10.1979 gebaut sind oder bei denen der Feststellungsbeschluss
Abkiirzung ,BG* steht nach dem 01.10.1979 rechtskraftig wurde, miissen am Ende (iber
fsﬁcfhgfetf“fsgenosse“' eine geeignete Wendeanlage verfiigen.
Die Vorgaben habe ich Ihnen als Anhang beigeflgt. ...*
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Offentl. Bel. vom ... Beschluss

24 | Wasserwirt- Schreiben | ... Die Planungsflache mit ca. 1,93 ha und 19 Bauparzellen liegt | Dieser Belang ist zu
schaftsamt vom am westlichen Ortsrand des Ortsteils Haselmihl der Gemeinde beachten.
Weiden 12.01.2018 | Kimmersbruck an einer nordost bis ost gerichteten Hanglage. Zur Empfehlung zum Schutz

Der Geltungsbereich wird zurzeit im Wesentlichen als Acker
genutzt.

Das Wasserwirtschaftsamt hat im dortigen Bereich keine eigenen
Planungen. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die
Aufstellung des Bebauungsplanes mit paralleler Anderung des
Flachennutzungs- und Landschaftsplanes keine grundsatzlichen
Bedenken.

Wegen der Hanglage muss durch geeignete MalBnahmen - wie in
den Unterlagen auch beschrieben - sichergestellt werden, dass
wild abflieBendes Wasser von der Siedlung ferngehalten und
schadlos dem Vorfluter zugefihrt wird. Es wird dringend
empfohlen, die zum Schutz vor wild abflieBendem Wasser
erforderlichen Einrichtungen auf 6ffentlichen Flachen zu errichten,
da derartige Einrichtungen im Besitz von Anwohnern gelegentlich
"umgestaltet" oder zweckentfremdet werden. ..."

vor wild abflieBendem
Wasser: Die erforderlichen
Einrichtungen werden
manchmal auch auf 6ffent-
lichen Flachen von An-
wohnern zweckentfremdet.
Auch auf den privaten
Flachen sind sie durch die
Festsetzung im Bebauungs-
plan gesichert.

Es werden keine
Bedenken erhoben. Somit
besteht Einverstandnis.

Es folgt der Billigungsbeschluss zum Entwurf.
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Billigungsbeschluss

zum Bebauungsplan mit integrierter Grunordnung

~Untere Leite I“ in Haselmihl

mit Anderung des Flachennutzungsplans im Parallelverfahren
nach § 8 Abs. 3 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Kimmersbruck billigt den Entwurf des qualifizierten Bebauungsplanes mit
integrierter Grnordnung flr das Allgemeine Wohngebiet ,,Untere Leite I“ in Haselmuhl

und den Entwurf flr die Anderung des Flachennutzungsplans im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB

jeweils unter Einbeziehung der im Zuge der gemeindlichen Abwagung und der Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB
und § 4 Abs. 1 BauGB gefassten Beschlisse in der Fassung vom 10. April 2018.

Mit der Ausarbeitung des Planes ist das Ingenieurblro Renner+Hartmann Consult GmbH, 92224 Amberg,

beauftragt.
Die Verwaltung wird beauftragt das weitere Verfahren gemal BauGB durchzufihren.

Gemeinde Kimmersbruck
10. April 2018
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Auszug aus der Niederschrift Uber die Sitzung des Gemeinderates Kimmersbruck
der Gemeinde Kimmersbruck vom 05.06.2018

Tagesordnungspunkt

4 Bauleitplanung

a) Bebauungsplan Untere Leite | — in Haselmiihl — mit gleichzeitiger Anderung
Flichennutzungsplan; Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat billigt die Endfassung des vom Ingenieurbiro Renner + Hartmann Consult GmbH,
Amberg, ausgearbeiteten qualifizierten Bebauungsplans mit integrierter Grunordnung fir das
Allgemeine Wohngebiet ,Untere Leite I' in Haselmihl, und die Endfassung der Anderung des
Flachennutzungsplans im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB jeweils unter Einbeziehung der im
Zuge der gemeindlichen Abw&gung und der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2
BauGB gefassten Beschliisse, jeweils in der Fassung vom 05.06.2018.

Die fruhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, sowie die friihzeitige Beteiligung
der Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom
28.11.2017 bis 15.01.2018 statt. Die Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB, sowie die
Beteiligung der Behorden und sonstige Trager ¢ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB fand in
der Zeit vom 26.04. 2018 bis 28.05.2018 statt.

Die Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans und der Flachennutzungs- und
Landschaftsplan-Anderung ist als Planzeichen festgesetzt.

Der Gemeinderat beschlielt den Bebauungsplan ,Untere Leite I in Haselmihl (Planblatter und
Textteil) in der Fassung vom 05. Juni 2018 als Satzung gemé&R § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB).
Diese Satzung wird mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich.

Auf die Anlage zu dieser Niederschrift wird verwiesen.

Beschlussfassung zur Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB:
Zu Nr. 1 (21:0 St.)

Beschlussfassung zu den Stellungnahmen der TOB:
Zu Ifd.Nrn. 1-10, keine Einwendungen

Zu Ifd.Nrn. 11-18 (21:0 St.)

Satzungsbeschluss .
Die parallele Fléchennutzungs- und Landschaftsplan-Anderung in der Fassung vom 05. Juni 2018

wird festgestellt, und wird nach der Genehmigung durch das Landratsamt und deren ortstiblichen
Bekanntmachung rechtsverbindlich. Die Verwaltung wird beauftragt das weitere Verfahren gemal
BauGB durchzufuhren.

(21:0 St

Die Ubereinstimmung dieses Auszuges mit der Urschrift wird hiermit amtlich beglaubigt

rsbruck, 06.06.2018
inde Kimmersbruck

-Betriebgwirt
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Aufstellung des qualifizierten Bebauungsplans mit integrierter Griinordnung
Allgemeines Wohngebiet "Untere Leite I“ in Haselmuhl,
mit Anderung des Flachennutzungs- und Landschaftsplans im Parallelverfahren

Beteiliqung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB

Im Zuge der Offentlichkeitsbeteiligung ist / sind vom 26.04. bis 28.05.2018 eine Stellungnahme(n) eingegangen.

Nr. Schreiben Stellungnahmen mit Einwéanden oder Hinweisen Abwagung /
vom ... Beschluss
1 03.01.2018 »--- hiermit legen wir gegen den Bebauungsplan Die Verkehrssicherungspflicht

"Allgemeines Wohngebiet Untere Leite I" in Haselmuhl (Streu-, und Raumpflicht etc.) ist

Widerspruch ein. durch Gesetze und gemeindliche
Verordnungen geregelt und nicht
Gegenstand dieses Bauleitplan-
verfahrens.

Folgende Einwande flihren wir zur Begriindung an: Ein Rechtsanspruch auf Erhalt der

Das vorgesehene Baugebiet im direkten Anschluss an Ortsrandlage besteht nicht und lasst

unser Grundstlck weist eine sehr starke Hangneigung sich auch nicht aus den rechts-

aus. Durch die im Bebauungsplan festgelegte Bebauung | kraftigen Bauleitplanen ableiten.

wird unser Wohnhaus erheblich durch die Sonnen- Zum Schutz der Anwohner vor un-

einstrahlung und den Lichteinfall beeintréchtigt. Vor allem | Zulassigen Beeintrachtigungen

die Sonne am Nachmittag und Abend wird dann durch die | dienen, neben den hier geltenden

Neubauten komplett Verdeckt_ AbStandsregem der BayBO, die feSt-

Auf der Flurstick-Nr. 635/18 ist die neue Zufahrtsstralle gese:]ztlgnkBaugrefr]zeg l;;?.d (Ij-logen-h

fur das Baugebiet geplant. Wie aus den Planunterlagen Fesi: r?n ungen fur>ebaude durc

zu entnehmen ist, grenzt der Gehsteig direkt an unser estsetzungen.
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Grundstuck an. Wir tbernehmen in Zukunft keine Ver- Laut immissionsschutztechnischem
kehrssicherungspflicht (Streu-, und Raumpflicht etc.) fur Gutachten sind im Geltungsbereich
diesen Bereich. Die Zufahrt und ErschlieBung flr unser des Bauleitplans keine erheblichen

Grundstuck erfolgt Uber die Bayernwerkstral3e. Belastigungen durch Gerlche zu
Durch die extreme Hangneigung ist der Grenzabstand erwarten.

von 5 Metern fiir das neue Gebaude zu gering damit die | Die geltend gemachten Belange
erforderlichen Abstandsflachen eingehalten werden. sind nicht betroffen.

Aulerdem ist die Lage fur das geplante Wohngebiet
geradezu nicht ideal, da eine Rinderstallung im
westlichen Bereich fur erhebliche Geruchsbelastigung
sorgt. Besonders im Sommer, wenn die Mieter auf dem
Balkon sitzen, ist diese Beeintrachtigung spurbar. ...*

Sachstand (wie bei der Abwagung vom 10.04.2018; damals wurden drei fast gleichlautende Stellungnahmen behandelt):

Thema Verkehrssicherungspflicht ...:

In der gemeindlichen ,Verordnung Uber die Reinhaltung und Reinigung der 6ffentlichen Stralen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter* vom 04.05.2011
(http://www.kuemmersbruck.de/index.php?id=0,33) ist festgelegt, wer Gehwege zu rdumen und zu streuen hat. Im Bebauungsplan finden sich hierzu keine Fest-
setzungen.

Thema Abstand zu / bzw. Beeintrachtigung durch neue Gebéaude usw.:

Hier sehen die geltenden Vorgaben der Bayerischen Bauordnung (BayBO), die hier einzuhalten sind, keine zusatzlichen Abstande fiir Hanglagen vor; abhangig
von der Wandhohe (festgesetzt: talseitig maximal 8,20 m) sind Abstandflache einzuhalten, mindestens jedoch 3 Meter (siehe BayBO Art. 6). Der vorliegende
Bauleitplan setzt dartiber hinausgehend einen Mindestabstand von 5 Metern zur Parzellengrenze im Bereich vorhandener Bebauung fest.

Zur Rechtslage: (BVERWG — Beschluss, BVerwG 4 BN 38.00 vom 22.08.2000) ,Der Umstand allein, dass ein bisher unbebautes Grundstiick kiinftig bebaut
werden darf, macht das Interesse des Nachbarn an der Erhaltung dieses Zustandes, z.B. wegen der Ortsrand- und Aussichtslage, noch nicht zu einem
abwagungserheblichen Belang mit der Folge, dass damit die Verletzung des Rechts auf gerechte Abwagung im Sinne des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO geltend
gemacht werden kénnte (im Anschluss an Urteil vom 24. September 1998 - BVerwG 4 CN 2.98 - BVerwGE 107, 215). Beschluss des 4. Senats vom 22. August
2000 - BVerwG 4 BN 38.00 - I. VGH Mannheim vom 11.05.2000 - Az.: VGH 3 S 690/99 —, (Quelle: https://www.juraforum.de/urteile/begriffe/ortsrandlage).
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,Der Eigentimer eines den Abschluss der Wohnbebauung und die Grenze zum Aufienbereich bildenden Grundstulcks ist auch in Ansehung des -
drittschitzenden - Abwagungsgebots nach § 1 Abs. 6 BauGB grundsatzlich nicht allein wegen seines Interesses am Erhalt dieser Ortsrandlage und der
ungeschmalerten Wahrung der Aussicht auf die sich anschlieende freie AuRenbereichslandschaft im Normenkontrollverfahren gegen einen den bisherigen
AuRenbereich Uberplanenden Bebauungsplan nach § 47 Abs. 2 VwGO antragsbefugt. In den Grenzen des bisherigen Bebauungsplans kommen solche
Schutzzwecke zu Gunsten der "Randlieger” in aller Regel nicht zum Ausdruck®

(VGH-BADEN-WUERTTEMBERG — Urteil, 3 S 690/99 vom 11.05.2000 Quelle: https://www.juraforum.de/urteile/begriffe/ortsrandlage).

Beteiligung der Offentlichkeit und der Behérden und sonstigen Trager
offentlicher Belange an der Bauleitplanung nach § 4 Abs. 2 BauGB

32 Trager offentlicher Belange (TOB) wurden angeschrieben,
davon haben 14 TOB keine Stellungnahme nach § 4 Abs. 2 BauGB abgegeben,
18 TOB haben wie unten (ab Seite 5) aufgefiihrt eine Stellungnahme abgegeben:

Keine Stellungnahme im Verfahren abgegeben haben:

e Bayer. Landesamt fiir Denkmalpflege e Landratsamt Amberg-Sulzbach — SG 41 — Verkehrsbehérde
e Gemeinde Freudenberg e Regierung der Oberpfalz — Stadtebau — SG 34
e Landratsamt Amberg-Sulzbach — Kreisbrandrat
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Keine Stellungnahme im Zuge der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB abgegeben haben auch die folgenden Trager

offentlicher Belange; hier liegen jedoch Stellungnahmen nach § 4 Abs. 1 BauGB vor, die in der Sitzung vom 10.04.2018

behandelt wurden und deren zu beachtende Einwendungen und Hinweise Grundlagen der Bauleitplanung sind:

e Kreisheimatpfleger Mathias Conrad (,Keine AuRerung)

e Landratsamt Amberg-Sulzbach, Bauamt, SG 31 (,...keine
Einwande ...%)

e Landratsamt Amb.-Sulzbach, Zweckverband Nahverkehr, SG 13
(,Keine Einwande*)

e Zweckverband zur Abwasserbeseitigung (ZAB) der Stadt Amberg
und der Gemeinde Kiimmersbruck (,Keine AuRerung, keine
Einwande®)

e Bund Naturschutz in Bayern e. V Ortsgruppe Kiimmersbruck — siehe
Abwagung / Beschluss der Sitzung vom 10.04.2018

Seite 4

e Landratsamt Amberg-Sulzbach, Gesundheitsamt SG 60 — siehe
Abwagung / Beschluss der Sitzung vom 10.04.2018

e Landratsamt Amberg-Sulzbach — SG 53 — Naturschutzbehérde —
siehe Abwagung / Beschluss der Sitzung vom 10.04.2018

e Pledoc GmbH Essen — siehe Abwagung / Beschluss der Sitzung vom
10.04.2018

e Veolia Umweltservice Siid Verwaltungs-GmbH — siehe Abwagung /
Beschluss der Sitzung vom 10.04.2018
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Nr. | Behérde / Trager Schreiben | Stellungnahmen Abwagung / Beschluss
Offentl. Belange vom ...
Keine Einwande oder Hinweise
01 | Amt fur landliche Ent- 07.05.2018 | ,... gegen o. a. Planungen bestehen keine Einwande. | siehe unten
wicklung Oberpfalz, “
Tirschenreuth
02 | Bayerischer Bauern- 22.05.2018 | ,Keine AuRerung“ (am Formblatt unter 2.2)
verband (BBV), Amberg
03 | Gemeinde Ebermanns- | 18.05.2018 | ,Keine AuRerung“ (am Formblatt unter 2.2)
dorf
04 | Gemeinde Ensdorf 22.05.2018 | ,,... der Gemeinderat Ensdorf hat Kenntnis von der
Anhérung der Gemeinde Kimmersbruck vom
19.04.2018 fur die Beteiligung der Behorden nach § 4
Abs. 2 BauGB fir den Bebauungs- und Grinordnungs-
plan allgemeines Wohngebiet ,Untere Leite | in
Haselmuhl mit paralleler Flachennutzungs- und Land-
schaftsplananderung und erhebt dagegen keine Ein-
wendungen. ..."
05 | Gemeinde Ursensollen | 26.04.2018 | ,zu o0.g. Aufstellung des Bebauungsplans ,Untere
Leite I' in Kimmersbruck erhebt die Gemeinde Ursen-
sollen keine Einwéande. ...*
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Nr. | Behérde / Trager Schreiben | Stellungnahmen Abwagung / Beschluss
Offentl. Belange vom ...
06 Landratsamt Amberg- Mail vom | ,.... von der im Betreff genannten Bauleitplanung ist
Sulzbach, Tiefbauamt, | 14.05.2018 | keine Kreisstral3e unmittelbar betroffen. Daher besteht
SG 33 seitens der Tiefbauverwaltung des Landkreises
Amberg-Sulzbach keine Einwande ...*
07 | Landratsamt Amberg- 30.04.2018 | ,Keine AuRerung“ (am Formblatt unter 2.2) siehe unten
Sulzbach, Wasserrecht,
SG 52
08 | Stadt Amberg - Referat | 04.05.2018 | ,...Durch den Bebauungsplan ,Untere Leite |“ der
far Stadtentwicklung Gemeinde Kimmersbruck sollen westlich der Bayern-
und Bauen — Stadt- werkstralRe in integrierter Randlage 20 Einzelhaus-
planungsamt parzellen entwickelt werden. Eine unmittelbare Aus-
wirkung auf die Stadt Amberg besteht dadurch nicht.
Deshalb besteht aus Sicht der Stadt Amberg mit der
Bauleitplanung der Gemeinde Kimmersbruck im
Bereich ,Untere Leite | Einverstandnis ..."
09 | Wasserwirtschaftsamt | 25.05.2018 | ,... Das Wasserwirtschaftsamt hat sich im Rahmen der
Weiden Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom
12.01.2018 zustimmend zur vorgelegten Bauleit-
planung geaulert. Um Erweiterungsmadglichkeiten fur
die Landwirtschaft zu bieten, wurde der Geltungs-
bereich des Bebauungsplans nach Stden verschoben.
Die vorgenommene Anderung tangiert keine wasser-
wirtschaftlichen Belange.
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Nr. | Behérde / Trager Schreiben | Stellungnahmen Abwagung / Beschluss
Offentl. Belange vom ...

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die
Aufstellung des Bebauungsplans in Verbindung mit der
Anderung des Flachennutzungs- und Landschaftsplans
keine Bedenken. ..."

10 | Zweckverband zur 26.04.2018 | ,Keine AuRerung“ (am Formblatt unter 2.2) Die von diesen Tragern
Wasserversorgung, offentlicher Belange (01
Hohenkemnather bis 10) zu vertretenden
Gruppe Belange sind nicht betroffen;

es besteht kein Konflikt mit
der Planung; es besteht
Einverstandnis.
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Nr. | Behorde / Trager | Schreiben | Stellungnahmen mit Einwdnden oder Hinweisen | Abwagung/
Offentl. Belange | vom ... Beschluss
11 | Amt far 04.05.2018 | ... Hinweis mit der Bitte um Korrektur: Der Entwurf des Der Hinweis wurde
Ernahrung, Bebauungsplanes in der Fassung vom 10. April 2018 erhalt im eingearbeitet.
Landwirtschaft Kapitel 3.7 Land- und Forstwirtschaft einen Schreibfehler. Die Durchfiihrung der
und Forsten Zitat: ,Auf Grund der méglicherweise geplanten Erhéhung des WaldumbaumafRnahme
Amberg Tierbestandes auf bis zu 200 GV “Die Zahl 200 ist durch die soll auch weiterhin in Ab-
Zahl ,,225 GV“ zu ersetzen. Sprache mit dem zu-
Ansonsten besteht mit der MaRnahme aus landwirtschaftlicher standigen Revierleiter
Sicht Einverstandnis. erfolgen.
Der Bereich Forsten des Amtes ist nur von den AusgleichsmaR- | somit besteht kein
nahmen im Wald betroffen (siehe dazu Stellungnahme vom Konflikt mit der Bauleit-
26.01.2018), die absprachegemal in den BBPI tubernommen planung.
wurden. Mit dem BBPI-Entwurf der Gemeinde Kimmersbruck
besteht daher aus forstlicher Sicht Einverstandnis. Die Durch-
fuhrung der WaldumbaumafRnahme sollte allerdings auch
weiterhin in Absprache mit dem zustandigen Revierleiter Werner
Lang erfolgen ...“
Seite 8 Gemeinderatssitzung am 05. Juni 2018 — Abwa&gungs- und Beschlussvorschlage



Gemeinde
Kummersbruck

Allgemeines Wohngebiet
,Untere Leite I“ in Haselmuhl

Marienstrale 6 92224 Amberg

&

Projekt-Nr.: 05415-53

RENNER + HARTMANN CONSULT GMBH
Ingenieurbiiro fur Bau- und Umwelttechnik

Tel.:09621/4860—-0 Fax:09621/4860 -49

H

R

12 | Amt fir Digitali- 17.05.2018
sierung, Breit-
band und Ver-

messung Amberg

.--. aus der fachlichen Sicht des Amts fur Digitalisierung,
Breitband und Vermessung Amberg ergeben sich gegen die o.
g. Malinahme keine Einwande.

Da georeferenzierte Lagebezeichnungen fur Wirtschaft,
Rettungs- und Zustellungsdienste sowie die 6ffentliche
Verwaltung von grof3er Bedeutung sind, bitte ich die Festlegung
von Strallenbezeichnungen und Hausnummern frihzeitig,
moglichst bis zur Rechtskraft des Plans, anzustreben.

Die Umfangsgrenzen des Einbeziehungsgebiets sind noch nicht
vollstandig vermessen — betrifft das Flurstlick 642. Es empfiehlt
sich die betroffenen Grenzen vor einer Bebauung vermessen zu
lassen. ..."

Die Hinweise werden
soweit moglich in den
weiteren Planungen
berucksichtigt.

Die Festlegung von
Stralienbezeichnungen
und Hausnummern soll
madglichst frihzeitig
erfolgen.

Auch die Gemeinde
Kimmersbruck befur-
wortet eine Vermessung,
die in der Regel im Auf-
trag der Grundbesitzer
erfolgt.
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13 | Bayernwerk Netz GmbH Kundencenter Schwandorf Schreiben vom 02.05.2018
Zu .-.. Gegen das Planungsvorhaben bestehen keine grundsatzlichen Einwendungen, wenn dadurch der Bestand, die
13 Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeintrachtigt werden. Aul3erdem verweisen wir auf unsere

Stellungnahme vom 15.Dezember 2017, die weiterhin ihre Glltigkeit behalt.

Wir bedanken uns flur die Beteiligung am Verfahren und stehen Ihnen fir Rickfragen jederzeit gerne zur Verfigung.
Des Weiteren bitten wir Sie, uns auch weiterhin an der Aufstellung bzw. an Anderungen von Flachennutzungspléanen
und weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen ...

Schreiben vom 15.12.2017: ,...zu oben genanntem Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung: Gegen das Planungsvorhaben
bestehen keine grundsatzlichen Einwendungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht
beeintrachtigt werden.

Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungskabel erforderlich. Eine Kabelverlegung ist in der Regel nur in
Gehwegen, Versorgungsstreifen, Begleitstreifen oder Grinstreifen ohne Baumbestand méglich.

Im Gberplanten Bereich befinden sich Anlagenteile der Bayernwerk Netz GmbH und es sollen neue erstellt werden. Der Schutzzonenbereich
fur Kabel betragt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur Trassenachse. Flr den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie
die Koordinierung mit dem Strallenbautrager und anderer Versorgungstrager ist es notwendig, dass der Beginn und Ablauf der
Erschlielungsmallinahmen im Planbereich frihzeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn der Bayernwerk Netz GmbH schriftlich mitgeteilt
wird. Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und ErschlieBungsstralten soweit herzustellen, dass Erdkabel in der endgiltigen Trasse verlegt
werden kdnnen.

Ausfiihrung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und Hohen:

e Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen mit endgultigen H6henangaben der ErschlieRungsstralien
bzw. Gehwegen und den erforderlichen Grundstiicksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den ErschlieRungstrager (Gemeinde) abzustecken.

e Furdie Ausfuhrung der Leitungsbauarbeiten ist der Bayernwerk Netz GmbH ein angemessenes Zeitfenster zur Verfigung zu stellen, in
dem die Arbeiten ohne Behinderungen und Beeintrachtigungen durchgefihrt werden kénnen.

Bei der Bayernwerk Netz GmbH dirfen fir Kabelhausanschliisse nur marktibliche Einfihrungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und
wasserdicht sind, verwendet werden. Prifnachweise sind vorzulegen. Wir bitten Sie, den Hinweis an die Bauherren in der Begrindung
aufzunehmen.

Wir weisen darauf hin, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von Bepflanzung freizuhalten sind, da sonst die
Betriebssicherheit und Reparaturmdglichkeit eingeschrankt werden. Baume und tiefwurzelnde Straucher dirfen aus Griinden des
Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind
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im Einvernehmen mit der Bayernwerk Netz GmbH geeignete SchutzmalRnahmen durchzufihren.

Beachten Sie bitte die Hinweise im "Merkblatt Gber Baumstandorte und elektrische Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen”,
herausgegeben von der Forschungsanstalt fir Straflenbau und Verkehrswesen bzw. die DVGW-Richtlinie GW125.

Wir bedanken uns flr die Beteiligung am Verfahren und stehen lhnen fiir Rickfragen jederzeit gerne zur Verfigung.

Des Weiteren bitten wir Sie, uns auch weiterhin an der Aufstellung bzw. an Anderungen von Flachennutzungspléanen und weiteren
Verfahrensschritten zu beteiligen.”

zZu Abwagung / Beschluss:

13 Der Belang ist zu beachten, die Hinweise und Einwendungen werden soweit moglich berucksichtigt.
Die Bayernwerk Netz GmbH wird friihzeitig Uber die weiteren Planungen informiert und mindestens 2 Monate vor Bau-
beginn in die Planung eingebunden. Eine Abstimmung erfolgt im Zuge der Erschlielungsplanung mit dem beauftragten
Planungsbiro und der Gemeinde.
Ein Konflikt mit den Festsetzungen des Bebauungsplans besteht nicht.
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14 | Bundesamt fiir Infrastruktur, Umweltschutz und Mail vom 23.04.2018
Dienstleistungen der Bundeswehr - Infra | 3 Az. 45-60-00/K-VI-247-18
zu .--. Durch die oben genannte und in den Unterlagen naher beschriebene Planung werden Belange der Bundeswehr
14 beruhrt, jedoch nicht beeintrachtigt.

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als
Trager offentlicher Belange keine Einwande.

Immissionsschutzrechtliche Hinweise:

Fir das im Betreff genannte Bauvorhaben sind von militarischen Liegenschaften ausgehende Larmimmissionen im
Sinne des Bundes- Immissionsschutzgesetzes zu erwarten.

Von diesen Liegenschaften gehen bei Tag und in der Nacht Larmimmissionen aus.

Hinweis:

Bei der Ermittlung von Mindestabstanden oder zur Feststellung der Notwendigkeit nach DIN 18005 Teil 1 — ,Schall-
schutz im Stadtebau, Grundlagen und Hinweise fur die Planung® ist bei Liegenschaften der Bundeswehr im All-
gemeinen von einem flachenbezogenen Schalleistungspegel (FSLP) von 65 dB (A) tags und nachts auszugehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und Ersatzanspriiche, die sich auf die von Truppentbungsplatzen /
militarischen Liegenschaften ausgehenden Emissionen beziehen, nicht anerkannt werden.

Bei der 0.a. MaRnahme bestehen bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage, seitens der Bundeswehr aus liegen-
schaftsmaRiger, infrastruktureller und schutzbereichsmalfiger Sicht keine Bedenken. Im weiteren Verfahren ist das
Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr zwingend zu beteiligen. ...“

zu Abwagung / Beschluss:

14 Der Belang ist zu beachten. Ein Konflikt mit den Festsetzungen des Bebauungsplans besteht nicht. Die Hinweise der
Bundeswehr sind in den Bauleitplanen zu berucksichtigen.
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15 | Deutsche Telekom Technik GmbH, Regensburg | Stellungnahme im Schreiben vom 09.05.2018

zu .---ZUr oben genannten Planung haben wir bereits mit Schreiben vom 12.01.2018 Stellung genommen.
15 Diese Stellungnahme gilt unverandert weiter ..."

Stellungnahme im Schreiben vom 12.01.2018 ,...Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigen-
timerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollméachtigt, alle
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien
im Plangebiet und auf3erhalb des Plangebiets einer Priifung vorbehalten.

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten MaRnahmen Dritter im Bereich des Plangebietes
stattfinden werden.

Bei positivem Ergebnis der Prifung machen wir darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Griinden eine unterirdische Versorgung des
Neubaugebietes durch die Telekom Deutschland GmbH nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten ErschlieRung maoglich ist. Wir
beantragen daher, sicherzustellen, dass

e fir den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschlielungsgebiet die ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der
kinftig gewidmeten Verkehrswege mdglich ist,

e auf Privatwegen (Eigentimerwegen) ein Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH als zu belastende Flache festgesetzt
und entsprechend § 9 Abs. 1 Ziffer 21 BauGB eingeraumt wird,

e eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine
Koordinierung der Tiefbaumaflnahmen fiir StraRenbau und Leitungsbau durch den ErschlieBungstrager erfolgt, wie ausdriicklich im
Telekommunikationsgesetz § 68 Abs. 3 beschrieben,

e die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der Telekommunikationsinfrastruktur in Lage und Verlauf nicht mehr verandert werden.

e dem ErschlieBungstrager auferlegt wird, dass dieser flr das Vorhaben einen Bauablaufzeitenplan aufstellt und bei Bedarf verpflichtet ist, in
Abstimmung mit uns im erforderlichen Umfang Flachen fir die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehausen auf privaten Grundstiicken
zur Verfligung zu stellen und diese durch Eintrag einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland
GmbH im Grundbuch kostenlos zu sichern.

e Das "Merkblatt Gber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungungsanlagen" herausgegeben von der Forschungsgesellschaft
fur StralRen- und Verkehrswesen ist zu beachten.

Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass eine Erweiterung unserer Telekommunikationsinfrastruktur auflerhalb des Plangebietes aus
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wirtschaftlichen Erwégungen heraus auch in oberirdischer Bauweise erfolgen kann.

Zur Abstimmung der Bauweise und fir die rechtzeitige Bereitstellung der Telekommunikationsdienstleistungen sowie zur Koordinierung mit
Straltenbau- bzw. ErschlieBungsmalRnahmen der anderen Versorger, ist es dringend erforderlich, dass Sie sich rechtzeitig, mindestens jedoch
3 Monate vor Baubeginn, mit dem zustandigen Ressort in Verbindung setzen: Deutsche Telekom Technik GmbH, TNLS{d, PTI12,
Bajuwarenstr. 4, 93053 Regensburg, Tel. 0800-3309747

Diese Stellungnahme gilt sinngeman auch fiir die Anderung des Flachennutzungsplanes.
Wir bitten unsere verspatet abgegebene Stellungnahme zu entschuldigen.
Fir weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfligung.

WICHTIG: Bitte senden Sie uns umgehend nach Bekanntwerden einen aktualisierten Bebauungsplan mit Informationen zu den vorgesehenen
StralRennamen und Hausnummern fiir geplantes Neubaugebiet zu. Diese Angaben sind unbedingt notwendig, um zu gewahrleisten, dass ein
Kunde rechtzeitig Telekommunikationsprodukte buchen kann. Hierzu kann -wie bei allen zukinftigen Anschreiben beziiglich
Bauleitplanungen- auch folgende zentrale Email-Adresse des PTI12 Regensburg verwendet werden: telekom-bauleitplanung-
regensburg@telekom.de

Um eine fristgerechte Bereitstellung des Telekommunikations-Anschlusses fur den Endkunden zur Verfligung stellen zu kénnen, bitten wir um
Mitteilung des bauausfiihrenden Ingenieurbiros, um den Bauzeitenplan termingerecht abgleichen zu kénnen. ...*

zu Abwagung / Beschluss:

15 Der Belang ist zu beachten, die Hinweise und Einwendungen werden bericksichtigt. Im Zuge der weiteren Planungen
wird in Abstimmung mit der Telekom eine wirtschaftliche Trasse und Bauweise erarbeitet und in die Planung auf-
genommen. Die Telekom wird frihzeitig Uber die weiteren Planungen informiert und mindestens 3 Monate vor Bau-
beginn in die Planung eingebunden. Ein Konflikt mit den Festsetzungen des Bebauungsplans besteht nicht.
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16 | Landratsamt Amberg-Sulzbach — SG 53 — Immissionsschutz Schreiben vom 24.05.2018 753-6102.03
zu - Stellungnahme zum Immissionsschutz®: ,...in unserer Stellungnahme vom 12.01.2018 wurde auf die auf das
16 Wohngebiet einwirkenden Immissionen durch die bestehenden bzw. noch genehmigten landwirtschaftlichen Betriebe

naher eingegangen. Die damaligen Hinweise und Anregungen wurden in das aktuelle immissionsschutztechnische
Gutachten der hoock farny ingenieure vom 10.04.2018 eingearbeitet. Das flihrte dazu, dass das geplante WA-Gebiet im
Nordwesten soweit zurickgenommen wurde, dass die vorhandenen Tierhaltungsbetriebe in ihrer Entwicklung nicht ein-
geschrankt werden. Aus der Sicht des Immissionsschutzes kann der nun vorliegenden Planung des allgemeinen Wohn-
gebiets "Untere Leite I" zugestimmt werden.

Aus der Sicht des Immissionsschutzes wird jedoch auf folgendes hingewiesen:

Die Errichtung von Warmepumpen zur Nutzung von Umgebungswarme bei der Beheizung von Gebauden erfreut sich
besonders unter Eigenheimbesitzern immer gréRerer Beliebtheit. Gleichzeitig fihren die Gerausche, die durch den
Betrieb von Warmepumpen verursacht werden, zu erhdhten Larmimmissionen fur die Umgebung.

Luftwarmepumpen sind gemaf § 22 Abs. 1 BImSchG so zu errichten und zu betreiben, dass

1. Gerausche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, und

2. Vorkehrungen getroffen werden, um die Ausbreitung unvermeidbarer Gerausche auf ein Mindestmal} zu
beschranken,

soweit dies erforderlich ist, um die Nachbarschaft vor erheblichen Belastigungen zu schutzen.

Die Bundesregierung hat Immissionsrichtwerte festgesetzt, bei deren Uberschreitung schadliche Umwelteinwirkungen
durch erhebliche Larmbelastigungen fur die (Wohn) Nachbarschaft durch die Gerausche technischer Anlagen zu
besorgen sind (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm).

Fir Gebiete, in denen Wohnen regelmaBig zulassig ist, sind folgende Immissionsrichtwerte festgesetzt worden:

a) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch
vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (Mischgebiet)
tagsuber 60 dB(A)
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nachts 45 dB(A)

b) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (Allgemeines Wohngebiet)
tagsuber 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

c) Gebiete, in denen ausschliellich Wohnungen untergebracht sind (Reines Wohngebiet)

tagsuber 50 dB(A)

nachts 35 dB(A)
Nachtzeit ist nach dieser Vorschrift die Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.
Betreiber von stationaren Anlagen haben daflir Sorge zu tragen, dass die Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Bei
den gesetzlichen Larmschutzvorgaben handelt es sich um Betreiberpflichten, die im Verantwortungsbereich des Bau-
herrn liegen und ggf. von betroffenen Nachbarn auch auf dem Privatrechtsweg eingeklagt werden kénnen. Es wird
dringend empfohlen. die Vertraglichkeit der Anlage bereits in der Planungsphase bzw. in den Bauvorlagen zu bertck-
sichtigen, da zu diesem Zeitpunkt noch Einfluss auf den Standort der haustechnischen Anlagen genommen werden
kann.
Da die Berechnungen der Larmimmissionen und eine Beurteilung einer Anlage nach TA Larm besondere Fach-
kenntnisse erfordern, sollten diese von einem Sachkundigen durchgefiihrt werden, insbesondere wenn als Vor-
belastung noch andere technische Larmquellen zu bericksichtigen sind.
Um Nachbarschaftskonflikte und spatere kostenintensive Nachbesserungen zu vermeiden, sollten bereits in einem
frGhen Planungsstadium folgende Malinahmen zur Einhaltung der mafgeblichen Immissionsrichtwerte berlcksichtigt
werden:

1. Aufstellung des Gerites

Die Warmepumpe sollte nicht in der Nahe von Wohn- und Schlafraumen aufgestellt werden.

Die in der Tabelle genannten Uberschlagigen Mindestabstande zu den nachstgelegenen Wohn- oder Schlafzimmer-
fenstern konnen als Orientierungswerte dienen:
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Schallleistungspegel der Warmepumpe

45dB | 50dB | 55dB | 60dB | 65dB | 70dB
Gebietseinstufung Mindestabstand Warmepumpe = Immissionsort (in Metern)
_ Mischgebiet 2 4 T 13 23 32
| Allgemeines Wohngebiet 4 7 13 23 32 49
Reines Wohngebiet 7 13 23 32 49 80 |

Quelle: Bayerisches Landesamt fir Umwelt: Larmschutz bei Luft-Warmepumpen, Augsburg 2016.

+ Das Gerat sollte nicht zwischen zwei reflektierenden Flachen (Hauswande, Vordach) aufgestellt werden. Wenn der
Geratelarm von massiven Wanden reflektiert wird, erhoht sich der Gerauschpegel am Immissionsort.

* Die Aufstellung einer Warmepumpe innerhalb des eigenen Wohnhauses beugt Larmbelastigungen der Nachbar-
schaft vor. Durch eine schwingungsisolierende Aufstellung kann eine Kérperschallibertragung in das Gebaude ver-
mieden werden.

+ Bei einer AulRenaufstellung der Warmepumpe konnen Larmschutzwande oder Einhausungen eine Larmminderung
bringen. Um die gewlnschte Larmreduzierung zu erreichen, sind Schallschutzwande maoglichst nah an der Larm-
quelle zu errichten. Sie sollten héher und breiter als das Gerat selbst sein.

2. Auswahl des Gerates
+ Bereits beim Kauf der Warmepumpe sollte ein Gerat mit einem moglichst geringen Schallleistungspegel gewahlt
werden. Ein Schallleistungspegel von 50 dB(A) entspricht dem aktuellen Stand der Technik.

» Ausreichend dimensionierte Pufferspeicher bei Luftwarmepumpen kdnnen Anschaltvorgdnge und Betriebszeiten zur
Nachtzeit verringern.

» Die Anlage sollte moglichst wenig tieffrequente Gerauschanteile erzeugen. Auch durfen Gerausche nicht tonhaltig
sein, d.h. es sollten keine Einzelténe (Brummen, Pfeifen) hervortreten.

Nahere Informationen zum Larmschutz bei Luftwarmepumpen erhalten Sie auch auf der Homepage des Bayerischen
Landesamtes fur Umwelt (LfU) unter folgendem Link: http://www.Ifu.bayern.de/laerm/luftwaermepumpen/index.htm ...
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zu Abwagung / Beschluss:

16 Der Belang ist zu beachten, die Hinweise werden im Textteil bertcksichtigt.

17 | Regierung der Oberpfalz SG 24 Schreiben vom 24.05.2018 ROP-SG24-8314.11-90-7-16

zu ... Landesplanerische Stellungnahme®: ... die im Zuge der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB vor dem Hinter-
17 grund des LEP-Ziels 3.2 (,Innenentwicklung vor Aul3enentwicklung‘) geforderte Erganzung der Bedarfsbegrindung und

eine Aufstellung der Reserve- bzw. Potentialflachen ist erfolgt und kann nachvollzogen werden, so dass die Bauleit-
planung aus landesplanerischer Sicht akzeptiert werden kann.

Im Hinblick auf die Aussagen unter 1.3.1 der Begrundung des Flachennutzungsplans, wonach die Bauleitplanung u.a.
auch dazu beitragen soll, Bevolkerungsverluste zu verhindern und die Einwohnerzahl um ca. 200 Personen zu steigern,
wird auf den Widerspruch zur Begruindung zum LEP-Ziel 1.3.1 hingewiesen, wonach ,Baulandausweisungen zur
Bewaltigung des Einwohnerriickgangs grundsatzlich ungeeignet sind und die negativen Folgen des demographischen
Wandels sogar verstéarken kénnen“. Dementsprechend ist eine Uberarbeitung dieser Textpassage angeraten. ...*

zu Abwagung / Beschluss:
17 Der Belang ist zu beachten, die Hinweise werden berlcksichtigt, der Text Uberarbeitet.

18 | Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord | Schreiben vom 25.05.2018 (Az.: 22-6160 8314.11-90-7)
mit Abdruck der gutachterlichen AuRerung des Regionsbeauftragten
vom 17.05.2018 in der Anlage

zu ,... Die gutachterliche Auerung des Regionsbeauftragten wird als Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes
18 ubermittelt. ..."

,Grundsatze der Raumordnung als zu berucksichtigende Vorgaben fur nachfolgende Abwagungs- oder Ermessens-
entscheidungen nach Art.3 Abs. 1 S. 1 BayLplG*

,Die Land- und Forstwirtschaft soll gem B Ill 1 des Regionalplans erhalten und gestarkt werden. Dies gilt insbesondere
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fur Gebiete mit glinstigen Erzeugungsbedingungen. Dort soll auf den Erhalt und die Verbesserung der natlrlichen und
strukturellen Voraussetzungen fur eine intensive Bodennutzung hingewirkt werden. Gem. der Begrundung zu B 11l 2.1
des Regionalplans fallt hierunter u.a. auch die Vermeidung von Bewirtschaftungserschwernissen durch eine allgemeine
Wohnbebauung und der Erhalt der Nutzflache gegenuber konkurrierenden Nutzungen. Gem. der landwirtschaftlichen
Standortkartierung (LSK) herrschen im Bereich des geplanten Wohngebietes glinstige Erzeugungsbedingungen vor.
Durch das Vorhaben kommt es zu einem Verlust an landwirtschaftlich intensiv genutzter Flache, die nicht direkt
kompensiert werden kann. Zudem kdnnen auch die Erweiterungsabsichten des sich im Umfeld befindlichen landwirt-
schaftlichen Betriebs eingeschrankt werden.

Durch die Anpassung des Bauleitplanentwurfs wurden die landwirtschaftlichen Belange bericksichtigt. Im Hinblick auf
die Bewertung, ob dies in ausreichendem Malie erfolgte, ist den Stellungnahmen der landwirtschaftlichen Fachstellen
besondere Bedeutung beizumessen. ..."

Sachstand: Die Erweiterungsabsichten der landwirtschaftlichen Betriebe wurden in Absprache mit den betroffenen Landwirten und
den zustandigen Fachstellen bericksichtigt.

Da die Gemeinde keine alternativen Standorte in Gebieten ohne gunstige Erzeugungsbedingungen hat, kann die Gemeinde der
hohen vorhandenen Nachfrage nach Einfamilienhausern ohne Verlust an landwirtschaftlichen Flachen mit glinstigen Erzeugungs-
bedingungen nicht nachkommen.

Auf Grund der Stellungnahmen der landwirtschaftlichen Fachstellen wird davon ausgegangen, dass die Belange der Landwirtschaft in
ausreichendem Mal3e bertcksichtigt wurden. Siehe hierzu die Stellungnahme des Amtes fiur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten
Amberg (Nr. 11 auf Seite 8): ,,... besteht mit der MalBnahme aus landwirtschaftlicher Sicht Einversténadnis. ...“

zu Abwagung / Beschluss:

18 Der Belang ist zu beachten, die Hinweise und Einwendungen wurden soweit mdglich berlcksichtigt. Nach
Abwagung der Belange halt die Gemeinde an der Bauleitplanung fest.

Es folgt der Billigungs-, Satzungs- und Feststellungsbeschluss.
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Billigungs- und Satzungsbeschluss (geman § 10 Abs. 1 BauGB)
Feststellungsbeschluss

Der Gemeinderat billigt die Endfassung des vom Ingenieurbiro Renner + Hartmann Consult GmbH, Amberg aus-
gearbeiteten qualifizierten Bebauungsplans mit integrierter Grinordnung

fur das Allgemeine Wohngebiet ,Untere Leite |“ in Haselmuhl,

und die Endfassung der Anderung des Flachennutzungsplans im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB

jeweils unter Einbeziehung der im Zuge der gemeindlichen Abwagung und der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB
und § 4 Abs. 2 BauGB gefassten Beschlusse, jeweils in der Fassung vom 05.06.2018.

Die Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans und der Flachennutzungs- und Landschafts-
plan-Anderung ist als Planzeichen festgesetzt.

Der Gemeinderat beschlie3t den Bebauungsplan ,Untere Leite 1 in Haselmuhl (Planblatter und Textteil) in der
Fassung vom 05. Juni 2018 als Satzung gemaf § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB). Diese Satzung wird mit der
Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich.

Die parallele Flachennutzungs- und Landschaftsplan-Anderung in der Fassung vom 05. Juni 2018 wird festgestellt,
und wird nach der Genehmigung durch das Landratsamt und deren ortstblichen Bekanntmachung rechtsverbind-
lich. Die Verwaltung wird beauftragt das weitere Verfahren gemafl BauGB durchzufuhren.

Gemeinde Kummersbruck, 05. Juni 2018

Seite 20 Gemeinderatssitzung am 05. Juni 2018 — Abwa&gungs- und Beschlussvorschlage



	Billigungsbeschluss  zum Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung  „Untere Leite I“ in Haselmühl mit Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren  nach § 8 Abs. 3 BauGB

